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INHALTINHALT

GENERALSEKRETÄR

Integration vom 1. Tag an 

In dieser ÖGZ-Ausgabe zum Thema 
„Soziale Ungleichheit“ berichten wir 
über eine SORA-Studie im Auftrag 
der Allianz „Menschen.Würde.Öster-
reich“. Bei dieser Erhebung wurden 
BürgermeisterInnen – also jene, die 
tagtäglich mit den Sorgen und Ängs-
ten der Bevölkerung konfrontiert sind 
– zu den Themen „Asyl, Flucht, 
Integration“ befragt. Die Ergebnisse 
zeigen, dass dort, wo Flüchtlinge 
aufgenommen wurden und wo es 
persönlichen Kontakt gibt, die positi-
ven Erfahrungen deutlich überwiegen. 
Sie zeigen aber auch, was sich Bürger-
meisterInnen wünschen: kürzere 
Asylverfahren etwa und eine Arbeits
erlaubnis für AsylwerberInnen schon 
während der Verfahren. Als förderlich 
für die Integration werden Kinder
gärten, Schulen, Sprachkurse, Sport- 
und Freizeitangebote genannt. 
Das alles spricht für Integration vom 
ersten Tag an, gegen weitere Kürzun-
gen und gegen Großquartiere am 
Stadtrand.

Thomas Weninger,
Generalsekretär Österreichischer Städtebund

STÄDTEBUND AKTUELL� 04
KOMMUNALNEWS
Aktuelles aus den Städten	 06
PERSONALIA� 09

SCHWERPUNKT SOZIALE UNGLEICHHEIT
Europa 
Armut in der Stadt	 11
Österreich 
Kinderarmut 	 14
Bedarfsorientierte Mindestsicherung
Leben, Wohnen, Krankenhilfe	 16
Gesundheit 
Macht Ungleichheit krank?	 20
Flüchtlinge
Pragmatismus statt Populismus	 22
Integrationswoche
Zeit, gemeinsam aktiv zu werden	 26
Tent Cities in den USA
Monopoly – letzte Runde	 28
Sinti und Roma
Europas Unberührbare	 32

MAGAZIN
Verkehr
Die Mobilitätswende	 38
VCÖ-Mobilitätspreis
Gesellschaft.Wandel.Mobilität.	 40
Urban Agenda
Urban Mobility Partnership	 42
Wetterextreme
Das Klima ist los	 46

OeGZ_11_2018_.indd   2 29.10.18   13:12



www.staedtebund.gv.at� 3 

©
 F

ot
os

: w
w

w.
m

ed
ie

nd
ie

ns
t.c

om
/w

ilk
e,

 iS
to

ck
ph

ot
o,

 D
av

id
 B

oh
m

an
n

PRÄSIDENT

Für ein tragfähiges 
soziales Netz 

Armut trifft immer häufiger auch Kin-
der und Jugendliche, jedes fünfte Kind 
ist in Österreich bereits von Armut be-
troffen oder bedroht. Und es zeigt sich, 
dass Armut zunehmend ein städtisches 

Phänomen ist – hier tritt Armut beson-
ders deutlich zutage, hier wird Armut 

noch schneller zum existenziellen Prob-
lem. Die Frage der sozialen Ungleich-
heit geht uns daher alle an, sämtliche 

AkteurInnen, Bund, Länder und 
Städte müssen gemeinsam an tragfähi-
gen Lösungen arbeiten. An Lösungen, 
wie Menschen zurück in den Arbeits-
markt finden, an Lösungen, die Men-
schen, die noch nie im Arbeitsprozess 
waren, dafür qualifiziert werden, an 
guter, maßgeschneiderter Ausbildung 

für Jugendliche und an einem tragfähi-
gen, sozialen Netz für Menschen in 

schwierigen Lebenslagen. Diese Grund-
festen des Sozialstaates Österreich müs-

sen für alle gelten, an diesen Grund
festen darf nicht gerüttelt werden.

 

Michael Ludwig,
Präsident Österreichischer Städtebund
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Veröffentlichung

Konsultationsmechanismus: 
Kärntner Schulgesetz
Mit Stellungnahme vom 19. 9. 2018 wurde seitens des Österreichischen Städtebundes � 
Landesgruppe Kärnten folgende Stellungnahme zum Kärntner Schulgesetz abgegeben: 

Das im Jahr 2017 verabschiedete Bildungsreformge-
setz beinhaltet als wesentliches Merkmal die Mög-
lichkeit der Bildung von Schulclustern. Wer je-

doch die Kosten für die aufzubringenden Ressourcen zu 
tragen hat, ist im Bildungsreformgesetz 2017 nicht gere-
gelt. Erst das nunmehr in Begutachtung gegebene Gesetz 
gibt in seinem § 1 Abs. 4 einen Einblick auf die vom 
Land Kärnten als Ausführungsgesetzgeber erwogene 
Kostentragung: �Bei Schulclustern umfasst die Schuler-
haltung auch die Beistellung des für die administrative 
Unterstützung des Schulclusterleiters bzw. der Schulclus-
terleiterin erforderlichen Verwaltungspersonals soweit es 
sich dabei nicht um Lehrer handelt; die Beistellung ob-
liegt dem Schulerhalter jener Schule, an der die Leitung 
eines Schulclusters eingerichtet ist.� 
Die geplante Novellierung hat somit eine Ausweitung 
der Schulerhalterp�ichten zur Folge, da bis dato zu kei-
nem Zeitpunkt administratives Unterstützungspersonal 
seitens des Schulerhalters beizustellen war und wird da-
her seitens des Österreichischen Städtebundes � Landes-
gruppe Kärnten abgelehnt.
Zweifelsfrei gehen mit der Ausweitung der Schulerhalter-
p�ichten eine deutliche Kostenbelastung und somit ne-
gative �nanzielle Auswirkungen für die Kommunen ein-

her. Da o�ensichtlich jegliche konkrete Information zu 
den �nanziellen Auswirkungen fehlt, ist es dem Österrei-
chischen Städtebund � Landesgruppe Kärnten nicht 
möglich, die aus dem Gesetzesentwurf resultierenden 
Mehrkosten zu ersehen. Diese Tatsache widerspricht ein-
deutig Art. 1 Abs. 3 der Vereinbarung zwischen dem 
Bund, den Ländern und den Gemeinden über einen 
Konsultationsmechanismus und einen künftigen Stabili-
tätspakt der Gebietskörperschaften, der nämlich zwin-
gend eine Darstellung der �nanziellen Auswirkungen 
vorsieht. 
Hiermit kann seitens der Landesgruppe Kärnten keine 
Zustimmung zu den nicht näher ausgeführten �nanziel-
len Auswirkungen des Kärntner Schulgesetzes erteilt 
werden. 
Darüber hinaus stellt die Landesgruppe Kärnten das Ver-
langen, im Konsultationsgremium Verhandlungen über 
die durch gegenständliche Regierungsvorlage im Fall ih-
rer Verwirklichung den Mitgliedern der Landesgruppe 
Kärnten zusätzlich verursachten �nanziellen Ausgaben 
iSd Art. 2 der Vereinbarung zwischen dem Bund, den 
Ländern und den Gemeinden über einen Konsultations-
mechanismus und einen künftigen Stabilitätspakt der 
Gebietskörperschaften aufzunehmen.

4 � ÖGZ 11/2018
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Wiener Wohnen, Rosa-Fischer-Gasse 2, 1030 Wien, 4./5. Dezember 2018

������������� Stadt Wien und Wiener Wohnen
��������� Englisch/Deutsch (Simultanübersetzung)
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Mit diesen Fragen befasst sich die internationale Konferenz „Housing for All. Affordable Housing in  

Growing Cities“ in Wien. BürgermeisterInnen, WohnbaupolitikerInnen, VertreterInnen von Mieterverbänden,  
der Wohnungswirtschaft sowie WissenschafterInnen werden das Thema mit VertreterInnen von  

EU-Institutionen umfassend diskutieren. Die Ergebnisse EU Urban Agenda – Housing Partnership  
werden präsentiert. Die Stadt Wien nimmt diese Konferenz zum Anlass, das Wiener Modell des sozialen  

und leistbaren Wohnbaus im Rahmen von Exkursionen vorzustellen. 
www.housing-for-all.eu
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Zur Situation p�egender Angehöriger 

In Österreich sind laut einer nun veröffentlichten Studie der Universität Wien 
rund 947.000 Menschen � also mehr als zehn Prozent der Bevölkerung � 
als Angehörige in die P�ege und Betreuung eines anderen Menschen 
involviert.
Die Studie im Auftrag des Sozialministeriums bestätigt zudem einmal mehr 
den hohen Frauenanteil in der häuslichen sowie in der stationären P�ege. 
Für die zeitlich als auch psychisch schwer belasteten Angehörigen brauche 
es laut den Studienautoren neben einer größeren Wertschätzung vor allem 
�exible, kurzfristige und stundenweise abrufbare Angebote sowie aus-
reichende Beratung. Die Vereinbarkeit von P�ege und Beruf müsse weiter 
gefördert werden, höhere Zuschüsse für vorhandene Dienste und Hilfsmittel 
sind erforderlich.
Die Studie der Universität Wien kann kostenlos auf der Homepage des 
Sozialministeriums unter folgendem Link heruntergeladen werden: 
https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/
Download?publicationId=664 

P�egende Angehörige brauchen �exible Angebote,  
Beratung und Wetschätzung.
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St. Pölten wächst weiter

Im Juni übersprang die Bevölkerungszahl in St. Pölten 
erstmals die 60.000-EinwohnerInnen-Marke.
Baby Christopher, geboren am 28. August 2018,  
wurde of�ziell als 60.000 Einwohner St. Pöltens begrüßt. 
Aktuell sind laut Magistrat  in der niederösterreichischen 
Landeshauptstadt 55.159 Personen mit Hauptwohnsitz 
gemeldet, 4.841 Menschen haben einen Zweitwohnsitz.
�St. Pölten hat mit der Erreichung der 60.000-Einwoh-
nergrenze einen historischen Bevölkerungshöchststand 
erreicht�, erklärte Bürgermeister Matthias Stadler (SPÖ) 
in einer Aussendung. Die Wohnbauoffensive beginne  
nun voll zu greifen, aktuell seien in St. Pölten rund  
1.700 Wohnungen im Bau und rund 4.300 konkret 
geplant. Stadler sprach von einem �Wachsen mit 
Qualität�, bei dem auch die Infrastruktur stetig  
angepasst werde.

Waidhofen: preisgekröntes Altstadt-Konzept

Waidhofen vertrat das Land Niederösterreich heuer beim 15. Europäischen 
Dorferneuerungspreis. Die Goldmedaille ging zwar an Hinterstoder, doch die 
Statutarstadt schaffte es in die höchste Kategorie, die jene Orte umfasst, die 
sich durch eine ganzheitliche, nachhaltige und mottogerechte Dorfentwick-
lung von herausragender Qualität auszeichnen. Waidhofen an der Ybbs 
wurde prämiert, weil �die Stadtgemeinde auf die Belebung des mittelalter-
lichen Stadtkerns setzt, statt auf der grünen Wiese zu betonieren. Weil sie 
Bestehendes nutzt und alte Gebäude mit neuen Nutzungen aufwertet.� 
Die Revitalisierung denkmalgeschützter Gebäude � und das sind in der Alt-
stadt Waidhofens immerhin 70 � ist enorm aufwendig und für Private oft 
nicht leistbar. 

Vor drei Jahren entwickelte die Stadtregierung ein neues Konzept, dem-
nach kauft die Stadt historische Gebäude an und saniert selbst. Statt Pro�t 
rückt die Erhaltung der Einzigartigkeit der historischen Bauten in den Vor-
dergrund.
BürgerInnenbeteiligung ist eine der Säulen des Konzeptes, dafür wurde ei-
gens ein Stadtkümmerer bestellt: Christoph Dahdal koordiniert alle Beteilig-
ten, von der Politik über die Förderungsstellen bis zur Bevölkerung. Ziel ist, 
die Charakteristik der Stadt zu bewahren, aber auch die im Gemeindegebiet 
verstreuten Dörfer durch ein für alle zuträgliches Verkehrskonzept einzubin-
den. Nicht für die nächste Preisverleihung, sondern für eine stabile Auf-
wärtsentwicklung der Region.

Jurybesuch in Waidhofen

6 � ÖGZ 11/2018
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Ausgezeichnete 
Energieef�zienz
Neun Vorarlberger Gemeinden wurden im  
20. Programmjahr e5-zerti�ziert.

Was vor zwanzig Jahren klein begann, ist heute eine 
tragende Säule von Vorarlbergs Bestrebungen, 
energieautonom zu werden: das e5-Landespro-

gramm für energiee�ziente Gemeinden. Alle vier Jahre müs-
sen sich die e5-Gemeinden beim Audit einer unabhängigen 
Kommission stellen, welche die Umsetzungen der Gemein-
den in Prozentpunkten sowie in �e� bewertet. 46 zerti�zierte 
und neun neue Gemeinden traten heuer an. In sechs Dimen-
sionen werden die Gemeinden beim Audit bewertet: Ent-
wicklungsplanung/Raumordnung, Kommunale Gebäude 
und Anlagen, Ver-/Entsorgung, Mobilität, Interne Organisa-
tion sowie Kommunikation/Kooperation. 
Über erneut fünf �e� durften sich die Teams von Dornbirn 
und Hittisau freuen. Ihre vier �e� gehalten haben Altach, 
Bregenz, Bürs, Frastanz und Hörbranz. Beim ersten Antreten 
erreichten Gö�s und Sulz je drei �e�.
�Die Gemeinden müssen sich immer mehr anstrengen, um 
mit der e5-Elite mitzuhalten. Sie machen umfassend be-
wusst, wie man dem Klimawandel entgegenwirken kann�, 
betonte e5-Programmleiter Karl-Heinz Kaspar vom Energie-
institut Vorarlberg. �Einsatz für erneuerbare Energien, nach-
haltige Mobilität oder Bevölkerungseinbindung bei energie-
e�zienten Projekten � es passiert vieles, das in die Bewer-
tung ein�ießt.�

LINK: 
https://www.energieinstitut.at/e5-vorarlberg/

BürgermeisterInnen bei der Prämierung
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Linz: Reif für die Insel
Die Neugestaltung des Urfahranermarkt-Geländes nimmt Gestalt an.

Eine Donauinsel für Linz: Das Projekt des Architektur-
kollektivs GUT, das beim �Linzer Innovationspreis für 
Stadtentwicklung 2017� siegreich war, wird derzeit von 

der neu gegründeten Linzer Zukunftswerkstatt � einem in-
terdisziplinären Gremium, das proaktiv städteplanerischen 
Ideen nachgehen soll � auf seine Machbarkeit geprüft.
Es geht dabei um die Neugestaltung des Linzer Urfahraner-
markt-Geländes am Donauufer. Das Areal ist ein Hochwas-
serüber�utungsgebiet und darf nicht bebaut werden. Ge-
plant ist ein Freiraum im Herzen der Stadt, umspült von der 

Donau. �Durch das Zusammenspiel positiver Ein�ussfakto-
ren wird die neu gefasste Uferzone der Donau, als einer der 
prominentesten Orte von Linz, nachhaltig belebt und zu ei-
nem attraktiven Ort für die Bewohner und Touristen�, heißt 
es im Entwurf. 
Die übergeordnete Idee folge dem Ziel, beide Stadtteile 
(Linz und Urfahr) miteinander in Beziehung treten zu lassen 
und den zentralen Donauabschnitt als gemeinschaftlichen 
Stadt- und Landschaftsraum erlebbar zu machen. Keine 
Sorge: Der Jahrmarkt soll bestehen bleiben.

Erfreuliche Abfall-Bilanz im Bezirk Baden

Der Traiskirchner Vizebürgermeister Franz Gartner ist 
als neuer Obmann des Gemeindeverbands für Abfall-
wirtschaft (GVA) Baden äußerst zufrieden mit der gut 

funktionierenden Abfalltrennung und der seit 2004 stabilen 
und äußerst niedrigen Müllgebühr im Bezirk Baden. 2017 
wurden vom GVA Baden 67.598 Tonnen Abfall aus Haus-
halten gesammelt, rund 60 Prozent dieser Abfälle wurden 
wiederverwertet.
Über die reine Abfallentsorgung hinaus unterstützt der GVA 
Baden alle Mitgliedsgemeinden bei Investitionen in die Ver-
besserung von abfallwirtschaftlichen Einrichtungen, fördert 
Altsto�sammelzentren und setzt sich auch für die Reinhal-
tung von Gehwegen und Grünstreifen ein. Im Zuge der Öf-
fentlichkeitsarbeit gibt es Abfallberatung in Schulen und 
Kindergärten, weiters nutzt der GVA seit Kurzem Fahrzeuge 
mit Elektroantrieb für abfallwirtschaftliche Zwecke und bie-
tet �Festpakete� für Veranstaltungen in Form von wasch

barem Geschirr, Besteck, Gläsern und einem Industrie
geschirrspüler an. 

WEITERE INFORMATIONEN:
www.gvabaden.at

Abfallberater Manfred Kowatschek,  
Obmann Vizebgm. Franz Gartner und Geschäftsführer  

Herbert Ferschitz ziehen eine positive Abfallbilanz.

8 � ÖGZ 11/2018
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Die Stadt Wels trauert um Bürgermeister a. D. Karl Bregartner

Der ehemalige Bürgermeister der Stadt Wels, Kommerzialrat Karl Bregart-
ner, ist kürzlich im 86. Lebensjahr verstorben. Seine kommunalpolitische 
Laufbahn begann 1967 im Welser Gemeinderat und Stadtsenat. 1982 
wurde Bregartner zum Bürgermeister gewählt und war mit nahezu 18 Jah-
ren in dieser Funktion der am viertlängsten dienende Bürgermeister in der 
Geschichte der Stadt Wels. 

Für seine Verdienste erhielt er unter anderem die Ehrenbürgerschaft der 
Stadt Wels im Jahr 2000 und 2006 das Goldene Ehrenzeichen für Ver-
dienste um die Republik Österreich. In der Geschäftsleitung und im Haupt-
ausschuss des Städtebundes war er ein verlässlicher und erfahrener Weg-
begleiter, als Dank wurde ihm 2001 die Ehrenmitgliedschaft des 
Österreichischen Städtebundes verliehen.
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Soziale 
Ungleichheit

Schwerpunkt
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Ungleichheit

Armut in der Stadt
Armut zeigt sich in Österreichs Städten prozentuell häu�ger als in ländlichen Gemeinden. Was 
heißt städtische Armut in Österreich? Welche sozialstrukturellen Unterschiede gibt es zwischen 
den größeren Städten und den kleineren Gemeinden?
Maria Clar, Richard Heuberger, Nadja Lamei, Statistik Austria, MitarbeiterInnen des Projekts EU-SILC

Die Zahlen aus EU-SILC1, einer europaweit verglei-
chenden Erhebung zur sozialen Lage von Menschen 
in Privathaushalten, zeigen in Österreich Jahr für Jahr 

eine höhere Betro�enheit von Armut und sozialer Ausgren-
zung für den städtischen Bereich. Dies ist insofern bemer-
kenswert, da es nicht dem Durchschnitt der EU-28-Länder 
entspricht: Anhand der Daten von EU-SILC 20162 wurde 
im ländlichen Bereich insgesamt eine höhere anteilsmäßige 
Betro�enheit von Armut oder sozialer Ausgrenzung berich-
tet. Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen den Län-
dern. Zu jenen Ländern der EU-28 mit prozentuell größerer 
Armut �am Land� (gemessen am Merkmal �Besiedlungs-
dichte�) zählen: Rumänien, Bulgarien, Polen, Ungarn, Kroa-
tien, Estland, Lettland, Litauen, Griechenland, Spanien, Zy-
pern, Portugal und die Slowakei. Deutlich höhere Quoten 
der Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung in der Stadt als 
auf dem Land gibt es hingegen in Belgien, den Niederlan-
den, Luxemburg, Frankreich, Deutschland, Österreich, der 
Tschechischen Republik, Dänemark, dem Vereinigten Kö-
nigreich und Malta. Die Gründe für diese Unterschiede zwi-
schen den EU-Ländern und städtischer vs. ländlicher Armut 
zu �nden ist ein aufwendiges Unterfangen und müsste die 
jeweiligen nationalen Besonderheiten, hinsichtlich Struktur 
der Städte, Arbeitsmarkt und Wirtschaftsstandorte je nach 
Region usw. berücksichtigen. Im Folgenden wird mit Fokus 
auf Österreich der Versuch unternommen, erste Erklärfakto-
ren für den Befund höherer Armutsbetro�enheit in (Groß-)
Städten zu �nden.

Was ist „Stadt“ und was ist „Land“?
Es gibt verschiedene Konzepte und Möglichkeiten, Gemein-
den in �Stadt� und �Land� einzuteilen � je nach Zahl der Ein-
wohnerInnen oder nach Grad der Urbanisierung, bei welchem 
auch die Besiedlungsdichte eine Rolle spielt, oder den realen 
administrativen Einteilungen folgend. Dieser Beitrag wurde 
auf Basis von �Gemeindegrößenklassen� geschrieben, wonach 
Wien aufgrund seiner Größe und divergierenden Sozialstruk-
tur, die nicht mit anderen Städten in Österreich vergleichbar 
ist, eine besondere Rolle zukommt.3 Es werden die Daten von 

Wien jenen anderer Städte über 100.000 EinwohnerInnen 
(dazu zählten 2017 Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck) sowie 
Gemeinden zwischen 10.001 und 100.000 EinwohnerInnen 
(�mittlere Gemeinden�) bzw. mit 10.000 EinwohnerInnen 
oder weniger (�kleine Gemeinden�) gegenübergestellt.

Armut in Österreich: ein vorwiegend 
großstädtisches Phänomen?
In Österreich leben in den größeren Städten mit über 
100.000 EinwohnerInnen prozentuell mehr von Armut und 
sozialer Ausgrenzung bedrohte Personen.4 Obwohl in absolu-
ten Zahlen mehr Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdete in 
ländlichen Regionen leben, liegt der Wert anteilsmäßig vor 
allem in Wien, aber auch in den anderen Großstädten, über 
dem Durchschnitt � das heißt, das Risiko, in Großstädten 
von sozialer Ausgrenzung betro�en zu sein, ist höher. Die be-
tro�enen Personengruppen bzw. Gründe für und Formen 
von Armut sind im städtischen und im ländlichen Bereich 
verschieden und erfordern daher di�erenzierte Betrachtun-
gen.
18,1 % der Bevölkerung in Österreich sind lt. EU-SILC 
2017 armuts- oder ausgrenzungsgefährdet (1.563.000 Perso-
nen). Das bedeutet, dass die betro�enen Personen entweder 
armutsgefährdet oder erheblich materiell depriviert sind oder 
keine bzw. sehr niedrige Erwerbsintensität aufweisen. In Städ-
ten mit über 100.000 EinwohnerInnen ist mindestens ein 
Viertel der Bevölkerung in Privathaushalten armuts- oder 
ausgrenzungsgefährdet (in Wien 27 %, in anderen Gemein-
den mit mehr als 100.000 EinwohnerInnen 26 %) � siehe 
Tabelle 1. Ein höheres Auftreten von materieller Benachteili-
gung5 sticht mit 9 % der Personen vor allem in Wien heraus, 
wo dies doppelt so häu�g der Fall ist wie in den anderen 
Großstädten oder im österreichischen Durchschnitt von je  
4 %. Auch bzgl. der Indikatoren Armutsgefährdung (das be-
deutet, ein unter Berücksichtigung von Haushaltsgröße und 
Altersstruktur niedriges Haushaltseinkommen zu haben6) 
und niedriger Erwerbsintensität im Haushalt7 sind die Ge-
fährdungslagen in den Großstädten, und hier wiederum be-
sonders in Wien, erhöht.
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Gemeindegröße und Einkommensungleichheit
Die Gründe für ein deutlich häu�geres Auftreten von 
Armutslagen in den Großstädten Österreichs sind in der un-
gleicheren Einkommensverteilung zu �nden. Im Vergleich 
zeigt sich, dass nicht nur einkommensschwache Haushalte, 
sondern auch einkommensstarke eher in den Städten leben � 
dass also die Einkommensungleichheit in Städten höher ist. 
Verfügen die 10 % der Bevölkerung mit dem geringsten Ein-
kommen in Wien über weniger als 11.114 Euro Jahresäqui-
valenzeinkommen8 (Grenze des 10 %-Perzentils) � im Ge-
gensatz zu unter 14.268 Euro in kleinen Gemeinden �, so 
verfügen auch die 10 % der WienerInnen mit dem höchsten 
Einkommen (Grenze des 90 %-Perzentils) über 47.619 Euro 
oder mehr � im Gegensatz zu �nur� 41.511 Euro oder mehr 
bei BewohnerInnen in ländlichen Regionen � siehe Tabelle 2. 
Bundesweit haben die 10 % der Personen mit dem höchsten 
Einkommen mindestens 3,3 Mal so viel Einkommen zur Ver-
fügung wie jene 10 % mit dem geringsten Einkommen (P90/
P10, Verhältnis der Einkommensperzentile 90 % und 10 %). 
In Wien beträgt die Ungleichheit zwischen geringen und 
hohen Einkommen mindestens das 4,3-Fache, in den ande-
ren Großstädten mindestens das Vierfache, in den mittleren 
Gemeinden mindestens das 3,4-Fache und in kleinen 
Gemeinden mindestens das 2,9-Fache. Die Schere zwischen 
geringen und hohen Einkommen geht in Wien also weiter 

auf, je kleiner die Gemeinden sind, desto �gleicher� sind die 
Einkommen verteilt.

Divergierende Sozialstruktur
Personen, die in der Stadt bzw. in kleinen Gemeinden leben, 
unterscheiden sich � statistisch betrachtet � hinsichtlich vieler 
sozialstruktureller Faktoren. In Wien bestehen 46 %, in an-
deren Städten mit über 100.000 EinwohnerInnen 43 % aller 
Haushalte aus nur einer Person. In Kleingemeinden machen 
hingegen Einpersonenhaushalte nur 29 % aus. Nach der 
Herkunft betrachtet sind nicht-österreichische Staatsbürge-
rInnen häu�ger in mittleren und großen Gemeinden, vor al-
lem in Wien, wohnhaft als in kleinen Gemeinden, insbeson-
dere, wenn sie nicht aus einem EU- oder EFTA-Land kom-
men. In Wien gibt es zudem anteilsmäßig weniger junge (bis 
19 Jahre) und weniger alte (ab 65 Jahre) Menschen, hingegen 
leben überproportional viele Personen im Erwerbsalter in der 
Stadt. Somit wohnen weniger PensionistInnen in der Stadt 
als am Land bzw. in den mittleren Gemeinden. In den Groß-
städten wiederum, vor allem in Wien, gibt es mehr Arbeits-
lose als in den kleinen Gemeinden. Zudem sind Personen 
verstärkt in Ausbildungen, was u. a. damit zu tun hat, dass es 
mehr Universitäten, Fachhochschulen und Schulstandorte 
gibt und so von einer bildungsmotivierten Mobilität in die 
Städte auszugehen ist. Auch die Bildungsstruktur in der Stadt 

Tabelle 1: Indikatoren zu Armut und sozialer Eingliederung  
der Europa-2020-Strategie nach Gemeindegrößenklasse

Gesamt  
(=100 %) in 1.000

Armutsgefährdung In Haushalt mit keiner 
oder sehr niedriger 
Erwerbsintensität*)

Erhebliche materielle 
Deprivation

Armuts- oder Aus
grenzungsgefährdung

Insgesamt 8.641 14 % 8 % 4 % 18 %
Gemeindegrößenklasse      

Wien 1.780 22 % 14 % 9 % 27 %
Andere Städte > 

100.000 Ew.
749 19 % 13 % 4 % 26 %

mittlere Gemeinden 1.469 14 % 8 % 2 % 17 %
kleine Gemeinden 4.644 11 % 5 % 2 % 14 %

Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC 2017. *) Nur Personen im Alter von 0�59 Jahren.  

Tabelle 2: Verteilung des Jahresäquivalenzeinkommens nach Gemeindegrößenklasse

Anzahl in 1.000 Jahresäquivalenzeinkommen ... Personen verfügen über weniger als ... EUR
10 % 50 % (Median) 90 % Arithmetisches Mittel

Insgesamt 8.641 13.131 24.752 43.574 27.629
Gemeindegrößenklasse  

Wien 1.780 11.114 23.935 47.619 28.364
Andere Städte > 

100.000 Ew.
749 11.792 23.731 46.622 26.838

mittlere Gemeinden 1.469 13.408 25.595 46.168 28.250
kleine Gemeinden 4.644 14.268 24.991 41.511 27.278

Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC 2017.
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ist eine andere als auf dem Land: Während in den Städten 
verhältnismäßig viele Personen über tertiäre Abschlüsse (also 
ein Studium oder Vergleichbares) verfügen, gibt es in kleinen 
Gemeinden mehr P�ichtschul- und LehrabsolventInnen. Das 
ist ein interessanter Befund, ist er doch kontraintuitiv zum 
Erklärungsansatz des höheren Armutsrisikos bei geringer Bil-
dung9 und wurde oben noch gezeigt, dass die Armutsgefähr-
dung in Städten (trotz höherem Bildungsniveau) größer ist. 
Dies belegt ein weiteres Mal, dass die Erklärung von indivi-
duellen wie gesamten Armutsrisiken unter Berücksichtigung 
einer Vielzahl von Lebensumständen und Hintergrundfakto-
ren sowie deren Wechselwirkung untereinander zu erfolgen 
hat.
Die Unterschiede in den Bildungsabschlüssen werden u. a. in 
einer anderen Verteilung an beru�ichen Positionen, die man 
� auch abhängig von regionalen Gegebenheiten der Wirt-
schaftsstandorte � erlangen kann, sichtbar. So sind in Groß-
städten mehr Personen in hochquali�zierter Tätigkeit be-
schäftigt. Und es gibt mehr HilfsarbeiterInnen als in kleine-
ren und mittleren Gemeinden � siehe Gra�k. Das spiegelt die 
größere Ungleichheit in der Stadt wider, die bereits im Ein-
kommen nachgewiesen wurde. In den kleinen Gemeinden 
gibt es hingegen mehr Fachkräfte.10

Fazit
Es geht bei urbaner Armut insbesondere um Erwerbsmög-
lichkeiten sowie die Wirtschafts- und Berufsstruktur (höhere 
Arbeitslosigkeit, mehr Angebot für höheres Quali�kations
niveau, aber auch viele gering quali�zierte � und schlecht ent-
lohnte � Jobs). So ist auch in den Daten zur Bedarfsorientier-
ten Mindestsicherung (BMS) zu sehen, dass Nicht-Erwerbs-
tätige mit über 90 % den größten Anteil an BezieherInnen 
darstellen11 und 2017 63 % der BMS-BezieherInnen in Wien 
lebten.12

Armut in der Stadt hat andere sozial- und wirtschaftsstruktu-
relle Rahmenbedingungen und muss dementsprechend an-
ders als ländliche Armut diskutiert werden. Auch die Wir-
kung von niedrigen Einkommen, materiellen Benachteiligun-
gen und Erwerbslosigkeit ist unter Umständen abhängig vom 
Wohnort, der Verfügbarkeit sozialer Netzwerke, Wohn- und 

Lebenshaltungskosten, potenziellen Zukunftsperspektiven 
etc. regional (wie auch immer individuell) stark unterschied-
lich.� <

  1 �Allgemeine Informationen zur Erhebung sind auf der Website von Statistik Austria 
unter www.statistik.at/silcinfo zu finden.

  2 �Letztverfügbares Datenjahr für Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdung nach Besied-
lungsdichte im EU-Vergleich; siehe Eurostat-Datenbank https://ec.europa.eu/eurostat/
data/database > Datenbankcode ilc_peps13.

  3 �Dies ermöglicht z. B. eine Vergleichbarkeit mit dem EU-SILC-Tabellenband (2017), 
welcher unter folgendem Link aufgerufen werden kann:  
http://www.statistik.at/wcm/idc/idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectio
nMethod=LatestReleased&dDocName=116783 

  4 �Verwendet werden hier die Indikatoren, welche für das Europa-2020-Sozialziel festge-
legt wurden. Nähere Informationen sowie detailliertere Definitionen sind im „Tabel-
lenband EU-SILC 2017“ unter http://www.statistik.at/wcm/idc/
idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDoc
Name=116783 bzw. aktuelle Ergebnisse zu Armut und sozialer Eingliederung auch 
auf der Website http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/
soziales/armut_und_soziale_eingliederung/index.html zu finden.

  5 �Als erheblich materiell depriviert gelten jene Haushalte, die sich mindestens vier aus 
neun als zentral definierten Gütern oder Bedürfnissen, wie die Wohnkosten regelmäßig 
zu begleichen oder eine unerwartete Ausgabe bis zu 1.160 € (z. B. für Reparaturen) zu 
finanzieren, nicht leisten können.

  6 �Die Armutsgefährdungsschwelle betrug 2017 1.238 € pro Monat (12 Mal pro Jahr, 
für einen Einpersonenhaushalt.

  7 �Alle Haushaltsmitglieder zwischen 18 und 59 Jahren (ausgenommen Studierende) 
waren im Laufe eines Jahres weniger als 20 % der maximal möglichen Erwerbsmonate 
erwerbstätig.

  8 �Nach Haushaltsgröße und Altersstruktur mittels EU-Skala gewichtetes Netto-Haus-
haltseinkommen.

  9 �Vgl. Bundesministerium Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz (2017) 
„Sozialbericht – Sozialpolitische Entwicklungen und Maßnahmen 2015–2016, 
Sozialpolitische Analysen“, insbesondere Kapitel 12.3.2 „Bildungsstand und Bildungs-
verläufe“: https://broschuerenservice.sozialministerium.at/Home/
Download?publicationId=372

10 �Die Analyse beruht auf dem Wohnort (nicht dem Arbeitsort) der Befragten.  
Daten der Registerzählung 2011 haben gezeigt, dass Erwerbstätige mit Lehrabschluss 
oder Abschluss einer berufsbildenden höheren Schule am häufigsten pendeln (vgl. 
Statistik Austria, 2013. Census 2011 Österreich. Ergebnisse zur Bevölkerung aus der 
Registerzählung. S. 120). Geht man davon aus, dass die meisten Pendelbewegungen in 
die Stadt erfolgen, dürften die Unterschiede in der beruflichen Stellung nach Arbeitsort 
daher etwas anders ausfallen.

11 �Davon sind lediglich 39 % erwerbsfähig, also während des Bezugs arbeitslos,  
die weiteren Anspruchsberechtigten sind Kinder, SeniorInnen oder aus anderen 
Gründen nicht erwerbsfähig.

12 �Vgl. Mindestsicherungsstatistik 2017, zu finden unter: http://www.statistik.at/wcm/idc/
idcplg?IdcService=GET_PDF_FILE&RevisionSelectionMethod=LatestReleased&dDoc
Name=118665 

Grafik 1: Stellung im Beruf für erwerbstätige Personen nach Gemeindegrößenklasse

Q: STATISTIK AUSTRIA, EU-SILC 2017. Personen im Erwerbsalter (20�64 Jahre), die aktuell zum Befragungszeitpunkt erwerbstätig waren.
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Verantwortung der Politik

Armutsrisiko für Kinder steigt 
Die Bundesjugendvertretung fordert, den Armutskreislauf zu durchbrechen und Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Kinderarmut zu ergreifen.
Caroline Pavitsits, Vorsitzende der Bundesjugendvertretung

Jedes fünfte Kind in Österreich ist von Armut betro�en 
oder bedroht. Das sind 300.000 Kinder in Österreich, 
die tagtäglich aufgrund ihrer prekären �nanziellen Situ-

ation mit großen Herausforderungen kämpfen müssen. Sozi-
ale Ungleichheit im Leben von Kindern und Jugendlichen 
hängt immer mit der schwierigen Lebens- und Einkom-
menssituation von Familien zusammen. Keine andere Bevöl-
kerungsgruppe (nach Alter) ist derart von Armut bedroht 
wie Kinder und junge Menschen � und das in einem der 
reichsten Länder der Welt. 
Armut bedeutet im Leben von Kindern viele Einschränkun-
gen, nicht nur im materiellen Sinne. Sie wirkt sich auch auf 
Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Wohnen und soziale Teil-
habe aus. Die aktuellen Ergebnisse einer Studie der Bundes-
jugendvertretung (BJV) und Universität Wien zeigen, dass 
Kinder ganz genau wissen, was sie für ein gutes Leben brau-
chen und wollen. Neben Familie, FreundInnen und Freizeit 
sind materielle Güter wie Ernährung, Kleidung, Wohnsitua-
tion, Gesundheit und gute Bildung aus Kindersicht unab-
dingbar. Einen angemessenen Lebensstandard sehen die 
Befragten, im Alter zwischen sieben und zwölf Jahren, an die 
�nanziellen Möglichkeiten der Eltern gekoppelt. 

Laut einer Umfrage2 der Volkshilfe sind ebenso mehr als drei 
Viertel der Bevölkerung der Meinung, dass die �nanziellen 
Unterstützungen für Familien mit Kindern, wie Familien
beihilfe oder Kinderabsetzbetrag, nicht ausreichen, um den 
�nanziellen Aufwand für Kinder abzudecken. Obwohl sich 
Lebenssituationen von Familien in den letzten Jahren stark 
verändert haben, werden Regelbedarfssätze für den Unterhalt 
von Kindern noch immer auf Basis einer Konsumerhebung 
von 1964 berechnet. 
Besonders Kinder von Alleinerziehenden sind einem hohen 
Armutsrisiko ausgesetzt: Obwohl Kinder von getrennt leben-
den Eltern Anspruch auf Unterhalt haben, wird dieser nicht 
immer erfüllt. Auch der staatliche Unterhaltsvorschuss wird 
nicht in allen Situationen gewährleistet. Die BJV sieht hier 
vor allem die Verantwortung in der Politik, den Armutskreis-
lauf zu durchbrechen und notwendige Maßnahmen zur 
Bekämpfung von Kinderarmut zu setzen.

Bei der Lebenssituation der Betroffenen ansetzen
Konkret lauten die Forderungen der BJV: soziale Absiche-
rung für Kinder, Unterhaltssicherung für alle, eine neue Kin-
derkostenstudie, bessere Kindergärten und gute Schulen für 
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alle. Die Umsetzung dieser Forderungen ist notwendig, um 
Kindern ein gutes Leben zu ermöglichen. Es gilt bei der Le-
benssituation der Betro�enen anzusetzen und Rahmenbedin-
gungen wie Kinderbetreuung, Bildungseinrichtungen, Ge-
sundheitsversorgung und soziale Sicherheit zu verbessen. Vor 
allem der Zugang zu Bildung ist nicht nur ein Kinderrecht, 
sondern spielt eine wichtige Rolle in der sozialen und kultu-
rellen Entwicklung junger Menschen. Eine gute Ausbildung 
verringert das Risiko auf Armut und ermöglicht die Chance 
auf ein besseres Leben. Bereits in den Kinderschuhen werden 
die Weichen für die Bildungszukunft gestellt. Zwar steht in 
Österreich allen Kindern das Recht auf Bildung zu, dennoch 
�ndet bereits im Kindergarten eine Selektion statt. Denn Be-
treuungsplätze und Betreuungsqualität in Österreich sind 
derzeit ungleich verteilt und mit unterschiedlichen Kosten 
verbunden. Durch das frühe Erstselektionsalter im österrei-
chischen Bildungssystem wird soziale Mobilität erschwert. 
Ein niedriger Bildungsabschluss zieht hier gleich mehrere Ri-
siken nach sich: einen schwierigen Einstieg in den Arbeits-
markt, die Gefahr, leichter arbeitslos zu werden oder einen 
schlecht bezahlten Job. Ungleiche Chancen im Bildungssys-
tem tragen daher im großen Maße zur langfristigen Verfesti-
gung von Kinder- und Jugendarmut bei. Übrig bleibt die pa-
radoxe Situation, dass Armut die Möglichkeit zum Bildungs-
erwerb wesentlich einschränkt, aber Bildung wiederum das 
Armutsrisiko erheblich senken kann.

Kinderrechte nicht nur auf Papier bringen
Die UN-Kinderrechtskonvention hat Österreich bereits 1992 
rati�ziert und 2011 teilweise in Verfassungsrang gehoben. 
Diese sieht vor, dass alle Kinder das Recht auf einen angemes-
senen Lebensstandard haben. Als gesetzliche Interessenvertre-
tung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich setzt sich 
die BJV für diese Rechte ein. Denn Armut ist nicht als Ein-
zelschicksal zu sehen, sondern als gesamtgesellschaftliches 
Problem, konkret als Ergebnis verfehlter Wirtschafts- und So-
zialpolitik und mangelnder Umverteilung. Dieses Problem zu 
lösen steht an erster Stelle, denn Kinderarmut kann und muss 
in einem so wohlhabenden Land wie Österreich entschieden 
beseitigt werden.� <

1 �Quelle: Bundesjugendvertretung/Universität Wien: Studie „Was alle Kinder brauchen!“, 
2018

2 �Volkshilfe-Sozialbarometer zum Thema Kinderarmut, 2018

Wenn jemand kein Geld hat, dann muss man es billiger machen. 
Dann müssen sie [PolitikerInnen] den Menschen Geld geben.“ 

(Mayla, 9)1 

BJV-Kampagne „Armut ist kein Kinderspiel“

Um auf die Problematik von Kinderarmut in Österreich aufmerksam zu 
machen, startete die BJV im Frühjahr 2018 die Kampagne „Armut ist kein 
Kinderspiel“. Dabei setzte die BJV unterschiedliche Aktivitäten, um auf das 
Thema aufmerksam zu machen und ihre Forderungen an die Politik zu 
stellen. Neben persönlichen Gesprächen mit PolitikerInnen wurde eine ex-
plorative Studie durchgeführt, in der Kinder selbst zu Wort kamen. Zudem 
wurden kreative Beiträge von Kindern zum Thema Armut in Form einer 
P�ück- und Wanderausstellung präsentiert. Außerdem beschäftigte sich 
die BJV auch mit der Darstellung von Kindern und Jugendlichen in Medien 
und konzipierte einen Leitfaden für JournalistInnen und Organisationen, zu 
dem auch Workshops angeboten werden.
Alle Infos zur Kampagne unter:
www.bjv.at/genugjetzt
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Bedarfsorientierte Mindestsicherung

Leben, Wohnen, Krankenhilfe
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung (BMS) ist ein permanenter Spielball des politischen 
Geschehens. Ein Überblick zu den zentralen Eckpunkten der BMS, bei dem insbesondere die 
bisherige Dynamik und die Bedeutung der BMS für die �nanzielle Situation der Gemeinden im 
Mittelpunkt stehen.  
Karoline Mitterer, KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung

Grundsätzlich treten die Bundesländer als Sozialhilfe-
träger auf, dennoch betre�en die Entwicklungen der 
BMS die Gemeinden in vielerlei Hinsicht. Für sämt-

liche Gemeinden gilt, dass sie im Rahmen der Sozialhilfe
umlage einen Ko-Finanzierungsbeitrag zu den Sozialhilfeaus-
gaben der Länder für die BMS leisten müssen. In Statutar-
städten kommt im Rahmen ihrer Bezirksverwaltungsagen-
den auch die Abwicklung der Anträge hinzu.

Leistungen der BMS
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung ist für Personen vor-
gesehen, die über keine angemessenen �nanziellen Mittel ver-
fügen, um ihren Lebensunterhalt bzw. den ihrer Angehörigen 
ausreichend decken zu können. 
Die regelmäßige Geldleistung des BMS umfasst die Leistun-
gen zur Deckung des Lebensunterhaltes (dafür sind 75 Pro-
zent der Leistung vorgesehen) und die des angemessenen 
Wohnbedarfes (25 Prozent). In der Höhe basiert sie grund-
sätzlich auf dem monatlichen Richtsatz der Ausgleichszulage 

in der gesetzlichen Pensionsversicherung. Wie viel ein Haus-
halt, eine Person erhält, hängt von Haushaltsgröße und -zu-
sammensetzung ab. Zur Deckung des Lebensunterhaltes kön-
nen auch Sachleistungen vorgesehen sein. Bevor eine Leis-
tung aus der BMS zuerkannt wird, müssen grundsätzlich ei-
gene Einkünfte, eigenes Vermögen sowie Leistungen Dritter 
berücksichtigt werden.1  
Die durchschnittliche monatliche Leistungshöhe pro Bedarfs-
gemeinschaft lag im Jahresdurchschnitt 2017 bei 606 Euro. 
Dabei zeigen sich deutliche Unterschiede nach Bundesland. 
Die höchsten Leistungen �nden sich in Vorarlberg (838 
Euro) und Tirol (715 Euro), die niedrigsten im Burgenland 
(477 Euro) und in Oberösterreich (503 Euro).2

Versuche einer bundesweiten Regelung
Nach Auslaufen der Art.-15a-Vereinbarung über eine bundes-
weite BMS zwischen dem Bund und den Ländern mit Ende 
2016 haben die Länder wiederum eigene landesgesetzliche 
Regelungen erlassen. Es bestehen daher in den einzelnen 
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Abbildung 1: Entwicklungen in der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, 2012–2016 

Quelle: Statistik Austria: Statistik der Bedarfsorientierten Mindestsicherung 2012�2016. 
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stellen damit Länder und Gemeinden vor �nanzielle Heraus-
forderungen. Die Ausgaben für die BMS (Lebensunterhalt, 
Wohnbedarf, Krankenhilfe) betrugen 2016 für die Länder 
und Gemeinden insgesamt 924,2 Mio. Euro. Für 2018 kann 
gerechnet werden, dass sich die Ausgaben auf über 1 Mrd. 
Euro belaufen. 

Sozialer Hotspot Stadt
Ein großer Teil der BMS-BezieherInnen lebt in Städten (Ab-
bildung 2). So wohnen etwa in Kärnten, Salzburg und der 
Steiermark über 50 Prozent der Leistungsbeziehenden in der 
Landeshauptstadt bzw. in Städten über 40.000 EW. 
Mit rund 56 Prozent der Personen bzw. 60 Prozent der Be-
darfsgemeinschaften lebt der Großteil der BezieherInnen in 
Wien, während auf die anderen Bundesländer jeweils maxi-
mal 10 Prozent der Leistungsbeziehenden entfallen.
Eine Betrachtung der Durchschnittswerte von Städten4 nach 
drei EW5-Klassen zeigt, dass insbesondere in den Städten 
über 20.000 EinwohnerInnen die BMS-Leistungsbeziehen-
den-Dichte besonders hoch ist.6

Starke Dynamik der Sozialhilfeumlagen
Die Ausgaben für die BMS �ießen in die Sozialhilfeumlage 
ein, welche auch die Bereiche P�ege, Behindertenhilfe sowie 
Kinder- und Jugendhilfe umfasst. Mit der Umlage handelt es 
sich um ein reines Ko-Finanzierungsinstrument, die Gemein-
den haben daher in der Regel keine Mitsprachemöglichkeit. 
Je nach Bundesland tragen die Gemeinden zwischen 35 und 
50 Prozent der Sozialhilfeausgaben. 
Insgesamt stieg die Sozialhilfeumlage (Abbildung 3) von 
2012 bis 2016 um 23 Prozent (von 2012: 1.273 Mio. Euro 
auf 2016: 1.565 Mio. Euro). Die BMS trägt dabei mit einer 

Steigerung um 62 Prozent von 2012 auf 2016 besonders 
stark zur höheren Dynamik der Sozialhilfeumlage bei.
Die Ertragsanteile für die Gemeinden stiegen im selben Zeit-
raum hingegen nur um 13 Prozent (von 2012: 5.514 Mio. 
Euro auf 2016: 6.249 Mio. Euro). Damit wuchsen die Aus-
gaben für die Sozialhilfeumlage beinahe doppelt so stark wie 
die Einnahmen aus Ertragsanteilen. Dies bedeutet, dass Ein-
sparungen in anderen Ausgabenbereichen notwendig sind, 
um die Dynamik im Sozialhilfebereich abdecken zu können. 

Neue Qualität der Zusammenarbeit
Die Bedarfsorientierte Mindestsicherung steht weiterhin vor 
wesentlichen Herausforderungen. Zur Lösung dieser bedarf 
es einer neuen Qualität der Kooperation aller betro�enen Ge-
bietskörperschaften und AkteurInnen. Es gilt, gebietskörper-
schaftsübergreifende Strategien und Konzepte gemeinsam zu 
entwickeln. Nicht die Suche nach dem kleinsten gemein
samen Nenner sollte im Fokus stehen, sondern das Schnüren 
von Gesamtpaketen. Hierzu wird es notwendig sein, die 
bestehenden Strukturen und Prozesse zu optimieren und ge-
eignete Koordinierungsinstrumente zu scha�en, um ein 
vertrauensvolles Miteinander zu ermöglichen. � <

1 Vgl. AK Wien: Sozialleistungen im Überblick 2018, 2018, S. 380 ff.
2 Vgl. Statistik Austria: Mindestsicherung 2017. Pressemitteilung 11.853-164/18. 
3 �Vgl. BKA, BMöDS und BMASGK: Vortrag an den Ministerrat. Mindestsicherung Neu 

vom 28. Mai 2018.
4 Gemäß ÖSTB: Österreichs Städte in Zahlen 2017, Wien 2018. 
5 EW = EinwohnerInnen 
6 �35 Prozent in Tirol; 40 Prozent in Oberösterreich, in der Steiermark und in Vorarlberg; 

50 Prozent in den weiteren Bundesländern. Siehe auch Mitterer, Biwald, Haindl: Län-
der-Gemeinde-Transferverflechtungen, Wien 2016, S. 80.
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Comm-Unity EDV GmbH

Von der römischen Provinz  
ins  digitale Zeitalter
GeOrg DIE 360° Software-Lösung für die digitale Gemeindeverwaltung ist das Herzstück der Comm-
Unity EDV GmbH aus Lannach. Eine Rundum-Sorglos-Softwarelösung für Städte und Gemeinden 
jeder Größe - individuell und maßgeschneidert auf die Bedürfnisse der täglichen Verwaltungsarbeit. 

Die Marktgemeinde Hornstein im 
Burgenland, ist mit seinen 3.000 Ein-
wohnern die bereits 50. GeOrg-verwal-
tete Gemeinde im östlichsten Bundes-
land, welche auf die Dienste des um-
fangreichen Städte- und Gemeindever-
waltungstool GeOrg vertraut. Das ist 
beinahe ein Drittel aller burgenländi-
schen Städte und Gemeinden. Damit 
schreibt Hornstein seine eigene 
 Geschichte weiter und wird von der 
1271 gegründeten römischen Provinz 
zur 360° digital verwalteten Gemeinde.
Zur Jubiläumsfeier am 5.9.2018 wurde 
dem Bürgermeister von Hornstein, 
LAbg. Mag. Christoph Wolf, M.A., im 
Amt der Burgenländischen Landes-
regierung symbolisch ein ganz besonde-
rer �GeOrg� überreicht. Die Geschäfts-
führer der Comm-Unity, DI Michael 
Stark und Mag. Florian Pock verliehen 

die GeOrg-Statue als Zeichen der 
 zukünftig erfolgreichen Zusammenar-
beit.

Die bevorstehende VRV 2015 als 
wesentlicher Entscheidungsfaktor
Ein wesentlicher Faktor für GeOrg als 
Gemeindeverwaltungssoftware war für 
Bgm. Mag. Christoph Wolf die kurz 
bevorstehende VRV 2015. Eine gesetz-
liche Verordnung, die 2020 in Kraft 
treten wird und in der Städte- und Ge-
meindeverwaltung die doppelte Buch-
haltung vorschreibt. GeOrg ist derzeit 
Österreichs einzige Gemeindeverwal-
tungssoftware, welche die umfangrei-
chen Anforderungen der VRV 2015 
bereits jetzt umsetzen kann.
�Ich bin selbst Steuerberater�, so 
Christoph Wolf, �und erkenne des-
halb, welchen Mehrwert GeOrg brin-

gen wird.� Es ist ihm wichtig, mit 
 einem Anbieter zusammenzuarbeiten, 
der weiß, wie und wo man ihn unter-
stützen kann.
Christoph Wolf erho�t sich, dass mit 
der neuen Software die Digitalisierung 
in seiner Gemeinde einzieht und in 
 jedem Bereich der Verwaltung für Er-
leichterung sorgen wird. Nicht nur im 
Arbeitsablauf der Beschäftigten der 
Gemeinde, sondern in weiterer Folge 
auch für die BürgerInnen. Denn letz-
ten Endes sind es die BewohnerInnen 
von Hornstein, die von der Digitalisie-
rung pro�tieren sollen.

Digitale Schritte für  
ein besseres Miteinander
Neben der Comm-Unity als zuverlässi-
gen Partner mit jahrelang getesteten 
und bewährten Systemen kann Horn-
stein auch das Ausbildungsangebot der 
Akademie Burgenland in Anspruch 
nehmen, welche seit Jahren mit der 
Comm-Unity eng zusammenarbeitet 
und sich in erster Linie schwerpunkt-
mäßig um das umfangreiche Semi-
narangebot kümmert.
Das Hauptaugenmerk und Unterneh-
mensziel der Comm-Unity EDV 
GmbH ist und bleibt die 360° digital 
verwaltete Gemeinde - mit Lösungen 
für jede Herausforderung in diesem 
Prozess.

INFORMATIONEN: 
www.comm-unity.at©
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Gesundheit

Macht uns Ungleichheit krank?
Gesundheit ist in der Gesellschaft nicht gleich verteilt: ˜rmere und sozial benachteiligte Men-
schen haben einen schlechteren Gesundheitszustand und eine niedrigere Lebenserwartung als 
Mitglieder der oberen gesellschaftlichen Schichten. Das zeigt sich auch in Wien: Frauen und 
Männer in Nobelbezirken wie Innere Stadt und Döbling leben im Durchschnitt zwei bis drei Jahre 
länger als jene in einkommensschwachen Bezirken wie Simmering und Favoriten. Der 
Zusammenhang zwischen Gesundheit und sozialer Ungleichheit ist allerdings vielschichtig. 
Thomas Leoni, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung – WIFO

Der sozio-ökonomische Status ist ein wichtiger Faktor, 
um Unterschiede im Gesundheitszustand zwischen 
Personen zu erklären. Unzählige Studien haben einen 

starken positiven Zusammenhang zwischen Einkommen 
bzw. sozialem Status einerseits und Gesundheit andererseits 
festgehalten. Ein Teil dieser Korrelation geht auf die Wir-
kung von Gesundheit auf Einkommen zurück: Ungesündere 
Menschen sind in ihrer Leistungsfähigkeit und ihren Mög-
lichkeiten, Einkommen zu erwirtschaften, benachteiligt und 
rutschen deshalb in die unteren Segmente der Einkommens-
verteilung. Dieser E�ekt erklärt jedoch nur einen Teil der ge-
sundheitlichen Unterschiede nach Einkommen, viel stärker 
ins Gewicht fällt in die andere Richtung der Ein�uss von 
Einkommen und sozialem Status auf die Gesundheit. Stu-
dien konnten bereits bei Kindern einen starken und mit dem 

Alter wachsenden E�ekt des Einkommens im Elternhaushalt 
auf die Gesundheit belegen. In Österreich ist der Anteil der 
über 50-Jährigen, die ihren Gesundheitszustand als nur �mä-
ßig� oder �schlecht� beurteilen, im untersten Einkommens-
quartil (d. h. bei den unteren 25 % der Einkommensvertei-
lung) mit 40 % deutlich höher als im obersten Quartil  
(24 %). Dabei sind Unterschiede in der Sterblichkeit vor Er-
reichen des fünfzigsten Lebensjahres noch gar nicht berück-
sichtigt.

Ist nicht nur Armut, sondern auch Ungleichheit  
ein Gesundheitsfaktor?
Die Frage, inwiefern nicht nur das individuelle Einkom-
mensniveau, sondern auch das Ausmaß der Ungleichheit der 
Einkommensverteilung in einer Gesellschaft einen E�ekt auf 
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die Gesundheit haben kann, ist dagegen umstrittener. Einige 
Untersuchungen weisen beispielweise darauf hin, dass die 
Lebenserwartung � auch nach Berücksichtigung anderer 
Faktoren wie des BIP � in jenen Ländern höher ist, in denen 
die Ungleichheit geringer ist. Demzufolge würde es Personen 
in reichen, egalitären Gesellschaften gesundheitlich besser 
gehen als jenen in reichen Gesellschaften mit größerer Un-
gleichheit. Studien, die auf individueller Ebene einen Zu-
sammenhang zwischen Ungleichheit und Gesundheit su-
chen, kommen allerdings zu weniger eindeutigen Ergebnis-
sen. Zwar konnte ein negativer E�ekt von Ungleichheit auf 
subjektive Gesundheitsmaße, wie die Einschätzung des eige-
nen Gesundheitszustands, bestätigt werden. Objektive Maße 
wie die Sterblichkeit scheinen in der Mehrheit der Untersu-
chungen dagegen vor allem vom Einkommensniveau, nicht 
aber zusätzlich vom vorherrschenden Ausmaß an Ungleich-
heit geprägt zu sein. Ungleichheit dürfte demnach eindeutig 
negative Auswirkungen auf das subjektive Wohlbe�nden ha-
ben, während ihre Auswirkungen auf die tatsächliche physi-
sche Gesundheit weniger stark bis neutral sein dürften. 

Umverteilung durch das Gesundheitssystem
Selbst der gut belegte Zusammenhang zwischen sozialem 
Status und Gesundheit wirft viele Fragen auf. Eine Reihe 
von Drittfaktoren, wie z. B. Bildung und Arbeitsplatzbedin-
gungen, beein�ussen gleichzeitig sowohl das Einkommen als 
auch die Gesundheit, weshalb mehrere E�ekte zugleich zum 
Tragen kommen. 
Vor allem für die Politik ist es wichtig zu verstehen, über 
welche Mechanismen sozialer Status und Gesundheit mitei-
nander verknüpft sind. Untersuchungen zur Erklärung der 
sozialen Ungleichverteilung von Gesundheit haben gezeigt, 
dass gesundheitliches Risikoverhalten wie Rauchen, Fehl
ernährung und Bewegungsmangel sowie Belastungen wie ge-
sundheitsgefährdende Arbeits- und Wohnbedingungen einen 
wichtigen Beitrag zur Erklärung dieser Ungleichheiten leis-
ten. Ein weiterer, für die Gesundheitspolitik besonders rele-
vanter Aspekt betri�t die Rolle des Gesundheitssystems und 
der Verteilung von gesundheitlichen Leistungen. Durch das 
ö�entliche Gesundheitssystem �ndet in erster Linie und un-
abhängig vom Einkommen eine Umverteilung von den Ge-
sunden zu den Kranken statt. Aufgrund der Tatsache, dass 
die ärmeren Bevölkerungsschichten schlechtere Gesundheits-
werte haben, führt das Gesundheitssystem in einem be-
stimmten Ausmaß auch zu einer Umverteilung von den Rei-
cheren zu den ˜rmeren: Schätzungen zufolge entfallen etwa 
20 % der ö�entlichen Gesundheitsausgaben auf das oberste 

Einkommensquartil, aber jeweils 26�27 % auf die unteren 
beiden Quartile. Ein ö�entliches Gesundheitssystem, das 
unabhängig von der �nanziellen Leistungsfähigkeit zwischen 
kranken und gesunden Personen umverteilt, bekämpft somit 
die Folgen des negativen Zusammenhangs zwischen Ein-
kommen und Gesundheit und somit die Gefahr eines Teu-
felskreises zwischen geringem Einkommen, fehlenden Mit-
teln zur Gesundheitsvorsorge und schlechtem Gesundheits-
zustand.

Wer nimmt welche gesundheitliche  
Leistungen in Anspruch?
Dennoch stellt sich die Frage, inwiefern diese Umvertei-
lungswirkung dem Ausmaß der gesundheitlichen Unter-
schiede gerecht wird. Es ist hier von der horizontalen Vertei-
lung der Gesundheitsleistungen die Rede. Damit ist das Aus-
maß gemeint, in dem Personen aufgrund ihres gesundheit
lichen Bedarfs und unabhängig von ihrer Einkommensposi-
tion Leistungen beanspruchen bzw. erhalten. Internationale 
Studienergebnisse belegen, dass Einkommen und Bildung 
die Inanspruchnahme von gesundheitlichen Leistungen stark 
prägen und dass die Verteilung je nach Form der gesundheit-
lichen Leistung variiert. Typischerweise weisen Facharzt/
Fachärztinbesuche, nach Berücksichtigung des Bedarfs, ein 
klares Einkommensgefälle auf. Besonders ausgeprägt sind 
diese Unterschiede in Bezug auf den Konsum zahnärztlicher 
Leistungen. Auch präventive Gesundheitsdienstleistungen, 
wie Krebsvorsorgeuntersuchungen, weisen in den meisten 
Ländern ein deutliches Einkommensgefälle auf.
Das ist auch in Österreich der Fall: Nach Berücksichtigung 
des gesundheitlichen Bedarfs zeigen Hausarztbesuche keine 
Ungleichverteilung nach Einkommen, das Gleiche gilt für 
die Zahl der Krankenhausnächtigungen. Für die fachärzt
lichen Visiten weist Österreich dagegen eine deutliche Un-
gleichverteilung zugunsten der besser situierten Haushalte 
auf. Auch Präventionsleistungen werden von reicheren 
Bevölkerungsschichten stärker in Anspruch genommen als 
von ärmeren, das gilt beispielsweise für Mammographien, 
Grippeimpfungen und zahnärztliche Vorsorge. Soziale Un-
terschiede in der Nutzung des Gesundheitssystems können 
demnach auch Unterschiede im Präventionsverhalten nach 
sich ziehen und in einer längerfristigen Betrachtung zu Er-
krankungen und Gesundheitskosten führen, die vermeidbar 
gewesen wären. Die Erforschung und Bekämpfung von sozi-
aler Ungleichheit in der Gesundheit ist somit nicht nur eine 
Frage ethischer Überlegungen, sondern auch der e�zienten 
und e�ektiven Gestaltung des Gesundheitssystems.� <
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Integration aus BürgermeisterInnen-Perspektive

Flüchtlinge: Pragmatismus statt 
Populismus
Die SORA-Befragung von BürgermeisterInnen im Auftrag von �Menschen.Würde.Österreich� zeigt: 
Österreich hat in der Flüchtlingsbewegung viel geleistet und Integration funktioniert, wenn sich 
Gemeinden engagieren.

Ohne dem Einsatz der Zivilgesellschaft, der Tausenden 
freiwilligen Helferinnen und Helfer wäre es nicht 
möglich gewesen, die ge�üchteten Menschen 2015 

zu versorgen. Ohne die tatkräftige Unterstützung von Bür-
germeisterinnen und Bürgermeistern würden Unterbringung 
und Integration bis heute nicht funktionieren�, so die frühe-
ren Flüchtlingskoordinatoren Christian Konrad und Ferry 
Maier. Und sie stellen fest: �Dieses Engagement hält an und 
ist notwendiger denn je.� Die von den früheren Flücht-
lingskoordinatoren initiierte Allianz �Menschen.Würde.Ös-
terreich� hat SORA beauftragt, in einer Befragung Eck-
punkte im Umgang mit dem �ema �Asyl, Flucht, Integra-
tion� aus der Expertise von BürgermeisterInnen zu erheben. 

Städtebund und Gemeindebund zur Umfrage
Bei der Präsentation der Umfrageergebnisse betonte Ge-
meindebund-Präsident Alfred Riedl: �Bürgermeisterinnen 

und Bürgermeister haben einen Auftrag übernommen und 
dabei mit ihrer bürgernahen und transparenten Herange-
hensweise die Herausforderungen gemeinsam mit zivilgesell-
schaftlichen Initiativen und zahlreichen Ehrenamtlichen gut 
bewältigt.� Und er sieht durch die Umfrage eines bestätigt: 
�Dort, wo Flüchtlinge aufgenommen wurden, konnten viele 
positive Erfahrungen gesammelt werden. ˜ngste und Sorgen 
aus der Bevölkerung gibt es eher dort, wo keine ge�üchteten 
Menschen leben.�
�omas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen 
Städtebundes, plädiert auf Basis der Ergebnisse für �Integra-
tion vom ersten Tag�. Denn viele bestehende Integrations-
programme sind für die Ge�üchteten adaptiert und geö�net 
worden. So geht bei der Integration keine Zeit verloren. 
Lange Asylverfahren und wechselnde Wohnorte machen In-
tegration schwieriger. In Wien z. B. wohnen derzeit 71 Pro-
zent der Personen im Asylverfahren privat, das ist nicht nur 

2015: Die Flüchtlingsbewegung 
erreicht Österreich.
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kostengünstiger, sondern erleichtert auch eine Integration 
von Anfang an.� Weninger spricht sich daher auch vehement 
gegen Großquartiere aus, wie sie von der Bundesregierung 
immer wieder angedacht werden.
Die Befragung zeigt: Bürgermeister wissen um die tatsächli-
chen Herausforderungen für ihre Gemeinden und sehen bei 
den Herausforderungen das �ema Flüchtlinge und Asyl 
nicht im Spitzenfeld. Christian Konrad: �Bei den Bürger-
meisterinnen und Bürgermeistern bestimmt ein gelassener 
Pragmatismus Denken und Tun � nicht aufgeregter Populis-
mus!�

Der Beginn der Flüchtlingsbewegung
Das Versagen der internationalen Staatengemeinschaft bei 
der Finanzierung, hat 2014 zu einer katastrophalen Versor-
gungslage in den Lagern für syrische Flüchtlinge in der Re-
gion � in Jordanien, im Libanon, in der Türkei � geführt.
Hier hat die internationale Staatengemeinschaft bereits ab 
2014 zu wenig getan, um die Versorgung mit Essen zu si-
chern und die Lebensperspektiven der aus Syrien ge�üchte-
ten Menschen in den Flüchtlingslagern zu verbessern. 
Mit der Flüchtlingsbewegung 2015 waren die o�ziellen 
Strukturen der Republik Österreich überfordert. Die Situa-
tion um die Erstaufnahmestelle Traiskirchen spitzte sich ab 
dem Frühsommer dramatisch zu. Tausende obdachlose Men-
schen im und um das Lager waren die Folge. 
Die Bundesregierung beauftragte Ende August Christian 
Konrad und Ferry Maier als Flüchtlingskoordinatoren zuerst 
mit dem Ziel der Vermittlung zwischen Bund, Ländern und 
Gemeinden. 
Nach der Ö�nung der Grenzen ab Anfang September war 
die große Zahl der ge�üchteten Menschen nur durch die 
spontane Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft zu versorgen. 
Der Hilferuf der österreichischen Bundesregierung an die 
Länder und BürgermeisterInnen war eindeutig. �Wir brau-
chen Quartiere!� � Und während sich die Politik europaweit 

über Quoten und Grenzkontrollen Gedanken machte, han-
delten die Gemeinden in Österreich. Christian Konrad: �Da 
ging es nicht nur um Erstversorgung, sondern auch um Auf-
nahme und Integration in einem umfassenden Sinn, das war 
gut und richtig!�

Stolz, aber auch enttäuscht
Die Arbeit für die Flüchtlinge und die Integration vor Ort 
ist gut gelungen � so das Resümee der BürgermeisterInnen 
im Rückblick. Nur durch breite Allianzen der Hilfe zwischen 
bestehenden (z. B. Pfarren) und neuen zivilgesellschaftlichen 
Initiativen mit einem starken ehrenamtlichen Engagement 
konnten die Aufgaben bewältigt werden.
Von der großen Politik zeigen sich die lokalen Verantwortli-
chen enttäuscht. Die Unterstützung durch EU und Bundes-
regierung in dieser Phase wird als wenig zufriedenstellend 
bewertet. Das Engagement der Menschen in der eigenen Ge-
meinde, auch das Engagement von ge�üchteten Menschen 
macht die BürgermeisterInnen aber stolz.

Chancen und Herausforderungen
Die Dauer der Asylverfahren, die fehlende Arbeitserlaubnis 
während der langen Asylverfahren und die (negativ gefärbte) 
Berichterstattung in den Medien sehen die BürgermeisterIn-
nen als die größten Schwierigkeiten im Umgang mit Flücht-
lingen.
Handlungsbedarf besteht daher in Bezug auf Arbeitsplätze 
für Asylberechtigte und arbeitsmarktintegrative Maßnahmen 
und passende Kursmaßnahmen. Abschiebungen werden als 
Verlust von ho�nungsvollem Potenzial für die Gemeinden 
gewertet.  
Insgesamt zeichnen die BürgermeisterInnen durch ihre Ant-
worten ein unaufgeregtes Bild im Umgang mit den �emen 
Asyl und Integration und betonen zu einem Drittel, dass die 
Vorteile der Flüchtlingsaufnahme überwiegen. (Siehe �Zu 
den Ergebnissen im Detail� auf Seite 24.) 4

Präsentation der Studie  
�Asyl, Flucht, Integration�

www.staedtebund.gv.at� 23 

OeGZ_11_2018_.indd   23 29.10.18   13:13



Zu den Ergebnissen im Detail 
Im Auftrag der Allianz �Menschen.Würde.Österreich� hat 
das Sozialforschungsinstitut SORA eine Befragung zum 
�ema �Integration von ge�üchteten Menschen in Öster-
reichs Gemeinden � Perspektiven der BürgermeisterInnen� 
durchgeführt.

An der Online-Befragung haben sich 340 BürgermeisterIn-
nen, VizebürgermeisterInnen oder AmtsleiterInnen zwischen 
Mai und Juni beteiligt. Die Schwankungsbreite beträgt ma-
ximal 5 %. Verantwortlich für die Befragung und Auswer-
tung sind Bernhard Hoser, Julia Simon und Günther Ogris.

SORA 18069 Integration geflüchteter Menschen in Österreichs Gemeinden 2018  3 
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Funktionierende Hilfe
Mit Sehr gut oder Gut bewerten 88 % 
der befragten Gemeinden (mit Flücht-
lingen) die Situation in der Gemeinde. 

Die Situation in Österreich wird von 
allen Gemeinden nur zu 46 % mit Sehr 

gut oder Gut bewertet.

Hoffen auf Verbleib
Gegenüber der Befragung 2016  

ist die Ho�nung, dass die ge�üchteten 
Menschen in der Gemeinde bleiben, 

von 34 % auf 42 % gestiegen.  
Interessant ist, dass vor allem 

BürgermeisterInnen in kleineren 
Gemeinden auf Verbleib ho�en. 
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Familienfreundlichkeit lohnt sich.
Die Vorteile von familienfreundlichen Maßnahmen liegen auf der Hand. Die Gemeinden pro�tieren 
durch eine Aufwertung des Standorts und einer stärkeren Identi�kation der Bürger/innen mit dem 
Wohnort. So lässt sich auch Abwanderung gezielt vorbeugen. Das ist auch messbar. 

Eine rezente Studie im Auftrag der 
 Familie & Beruf Management GmbH 
hat gezeigt, dass in zerti�ziert familien-
freundlichen Gemeinden das Bevölke-

rungswachstum stärker und die 
 Erwerbsquote höher war als in nicht 
zerti�zierten Gemeinden. 

Das Audit familienfreundliche-
gemeinde 
Das Audit familienfreundlichegemeinde 
ist ein nachhaltiger, kommunalpoliti-
scher Prozess mit dem Ziel, in Work-
shops und durch aktive Bürgerbeteili-
gung aller Generationen, familien-
freundliche Maßnahmen in der 
 Gemeinde zu verankern.  
Nach erfolgreichem Abschluss des 
 Audits wird die Gemeinde von der 
Bundesministerin für Frauen, Familien 

und Jugend mit dem staatlichen Güte-
zeichen Audit familienfreundliche-
gemeinde ausgezeichnet. 
Interesse bekommen?
Wollen auch Sie von den Vorteilen 
 einer familienorientierten Kommunal-
politik pro�tieren? Dann machen Sie 
es den über 470 Gemeinden in Öster-
reich gleich und starten Sie noch heute 
mit dem Audit. 

ALLE INFORMATIONEN: 
www.familieundberuf.at

Familienfreundlichkeit lohnt sich: 

Unter Einbezug aller Generationen ermöglicht das
 Audit familienfreundlichegemeinde gemeinsame Maßnahmen zu erarbeiten. 
Das führt zu einer stärkeren Identi� kation der Bürger/innen mit der Gemeinde

und scha� t ein positives Image nach außen. Denn letztlich trägt ein
familienfreundliches Umfeld dazu bei, dass die Attraktivität der Gemein-

den sowohl für Familien als auch für die Wirtschaft steigt.

Infos auf www.familieundberuf.at

/familieundberufat @familieundberufat

Folgen Sie uns:
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Integrationswoche 2018

Zeit, gemeinsam aktiv zu werden
Im Rahmen der österreichweiten �Integrationswochen� fanden von 17. bis 29. April 2018 über  
400 Veranstaltungen im Zeichen der Vielfalt statt. Mehr als 350 teilnehmende Organisationen und 
60.000 BesucherInnen zeigten, wie facettenreich unser Land ist. Für 2019 sind einige ˜nderungen 
geplant: Durch lokale PartnerInnen und Kampagnen wächst der regionale Bezug und der 
bundesweite Integrationskongress bietet Raum für Erfahrungsaustausch und Zukunftsvisionen.

Mit den ,Integrationswochen� stellen wir die Vielfalt 
Österreichs in den Vordergrund, scha�en eine Platt-
form für Begegnungen und fördern den interkultu-

rellen Austausch!� Der Projektinitiator Dino Schosche lud 
2011 erstmals in Wien ein, unter dem Dach der �Integrati-
onswochen� ein starkes Signal für eine welto�ene Gesell-
schaft zu setzen. 2018 dehnte sich das Projekt auf ganz Ös-
terreich aus und ist nun in allen Bundesländern vertreten. 
Die europaweit größte Veranstaltungsreihe zum �ema Viel-
falt ist so ein aktiver Beitrag zur Förderung der Teilhabe von 
MigrantInnen am kulturellen und sozialen Leben unseres 
Landes, dessen Geschichte immer schon von Diversität ge-
prägt war. 

Vielfältige Veranstaltungen
Das abwechslungsreiche Programm der teilnehmenden Orga-
nisationen steht im Zeichen der Vielfalt und bietet einen 

niedrigschwelligen Zugang für Erwachsene und Kinder zur 
kulturellen Buntheit und Mehrsprachigkeit.  Auch im Früh-
ling 2018 reichten die Programmpunkte der �Integrations
wochen� von interkulturellen Museumsführungen, mehrspra-
chigen Lesungen, bunten �eater- und Kinovorstellungen, 
originellen Konzert- sowie Tanzveranstaltungen, Workshops 
zum �ema Integration bis hin zu kulinarischen Leckerbissen 
und multikulturellen sportlichen Ereignissen. Unternehmen, 
Organisationen und ö�entliche Institutionen, wie auch 
Städte und Bildungseinrichtungen, von Rankweil bis Eisen-
stadt, realisierten im Aktionszeitraum Orte der Diversität und 
der Unterhaltung.
�Eine Woche Integration kann die Welt nicht ändern, aber 
jede Begegnung, die hier initiiert wurde, scha�t Verständnis�, 
so Herbert Schweiger, Geschäftsführer der Wiener Volks-
hochschulen im April 2018, unterstützt das Projekt persön-
lich. 

Networking bei der Eröffnungsgala  
der �8. Integrationswoche�
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Eröffnungsgala der österreichweiten Integrationswoche 2018 und Verleihung der MigAwards am 17. April 2018 im Wiener WUK waren 
ein voller Erfolg.

Der Preis der österreichischen MigrantInnen
Im Rahmen der Erö�nungsgala der „Integrationswochen“ 
�ndet auch jährlich die Verleihung des „MigAwards“ statt: 
der Preis der österreichischen MigrantInnen. Dieser holt 
Menschen, Projekte und Organisationen vor den Vorhang, 
die sich mit ihrem Engagement im Bereich Integration ein-
setzen. Nach einer Vorauswahl durch ein Fachgremium kürt 
die große Jury, welche sich aus über 400 MigrantInnen aus 
ganz Österreich zusammensetzt, die GewinnerInnen und 
VerliererInnen.
Heuer wurde Frau Ute Bock posthum mit einem „Mig-
Award“ für ihr Lebenswerk geehrt. Als „Persönlichkeit des 
Jahres 2018“ ging Rania Mustafa Ali hervor. In einem Video-
Tagebuch dokumentierte sie ihre Flucht aus Syrien und be-
rührte damit mehrere Millionen Menschen. In der Kategorie 
„Projekt des Jahres 2018“ gewann „Fremde werden Freunde“ 
– eine Initiative zur gesellschaftlichen Inklusion. 2019 wird es 
erstmals die Kategorie „Bundesland“ geben,  Nominierungen 
können jederzeit eingereicht werden. 

„Integrationswochen 2019“: Integrationskongress 
und regionale PartnerInnen
Die „Integrationswochen 2019“, welche von 10. April bis  
10. Mai 2019 statt�nden, fokussieren erneut den interkultu-
rellen Austausch. Unter dem Motto „Miteinander.Im Dialog“ 
können sich teilnehmende Organisationen und BesucherIn-
nen auch nächstes Jahr auf vielschichtige Aktionstage freuen. 
PartnerInnen sollen vermehrt Städte und Gemeinden sein, 
die das transkulturelle Gespräch und die Teilhabe von Mig-
rantInnen fördern wollen. Neben der Erö�nungsgala, dem 
„MigAward“ und den Veranstaltungen wird es außerdem 
einen bundesweiten Integrationskongress geben, der eine wei-
tere Gelegenheit zur Vernetzung, Information und der Prä-
sentation von Projekten bietet. Zusätzlich sorgen lokale Kam-
pagnen und PartnerInnen für gezielte, regionale Reichweite. 

Eine kostenlose Jahrespublikation „Integration“ rundet die 
„Integrationswochen“ ab, um Jahr für Jahr noch mehr Men-
schen zu erreichen. 
Wer die „Integrationswochen 2019“ besuchen oder mit einer 
Vielfalt-Veranstaltung mitmachen will, kann sich ab jetzt in-
formieren oder anmelden. 
Es lebe die Vielfalt! �ivjela raznolikost! Ya�as�n kültür 
çe�itlili�i! Cheers to diversity! � <

Infobox

Projektträger: ALPHA plus GmbH
www.integrationswoche.at 
Kontakt: of�ce@integrationswoche.at 
Telefon: 01/944 90 29 

Preisübergabe „MigAward“ – Ehrung von Frau Ute Bock  
für ihr Lebenswerk, Ariane Baron (Verein Ute Bock) und  
Dino Schosche (Projektinitiator IW).
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Monopoly � letzte Runde
Das Eigenheim ist ein Bestandteil und �xes Imago des �American Dream�. Doch an der 
amerikanischen Westküste gelingt es immer weniger Menschen, diesen Traum wahr werden zu 
lassen. Grassierende Obdachlosigkeit und wachsende Zeltstädte stellen Gesellschaft und Politik 
vor ein Erkenntnisproblem.
Christian Fischer

Individualismus macht blind. So sehr wir in unserer �Welt-
kultur� heute über eine breite Varietät unterschiedlicher, 
anerkannter Wohnformen verfügen, so sehr neigen wir 

auch dazu, die Wohnsituation anderer, auch wenn sie nicht 
frei gewählt wurde, als individuelle Ausprägung des Woh-
nens und leider bar jeder Empathie wahrzunehmen.
Die herrschende �Jeder ist seines Glückes Schmied�-Mentali-
tät legt es uns nahe, z. B. Obdachlose als �freiwillige Obdach-
lose� anzusehen oder ZweitwohnsitzinhaberInnen bisweilen 
als bemitleidenswerte Geschöpfe, die sich mit doppelter 
Hausarbeit abmühen müssen, zu betrachten � so, als ob es nie 
ausde�nierte Zielsetzungen wie sozialen Wohnbau, Raumord-
nung oder Menschenrechte wie -verstand gegeben hätte, um 
das eine wie das andere gesellschaftlichen bzw. politischen 
Steuerungsprozessen zu unterwerfen.
Egal durch welche Stadt wir uns bewegen, �nden wir nachts 
in den Geschäftsportalen der multinationalen Ketten Ob-
dachlose schlafen, fast so, als ob sich auch unter Obdachlosen 
weltumspannend eine Präferenz für diese oder jene Marke er-
kennen ließe.
Der Blick in die Ferne erlaubt uns, Wohnformen und Wohn-
bauweisen fremder Traditionen zu erkennen (wie beispiels-
weise mongolische Jurten oder die Seribas der Tuaregs), die 
selbst in einer globalisierten Welt noch immer romantisch 
verklärt oder, oft noch viel schlimmer, verkitscht und als Tou-
ristenattraktion vermarktet werden.

Dollar Street
Der Blick in die Tiefe der Wohnformen zeigt uns allerdings 
die Bruchlinien der Standards und Muster gleich in unserer 
Nachbarschaft, wie sie etwa Anna Rosling-Rönnlund in ihrer 
Fotodatenbank �Dollar-Street� mit Fotos von Hunderten 
Haushalten in über 50 Ländern dokumentiert. Hier ver-
schwindet der Individualismus vollkommen, aber dafür bietet 
sich ein sehr interessantes Bild der Gemeinsamkeiten huma-
nen Wohnens und Wohnverhaltens in Abhängigkeit des 
Haushaltseinkommens. Anhand von ca. 140 Parametern wie 
etwa Schlafzimmerausstattung, Zustand des Daches, Toilet-
ten, Herd, Spielzeug oder Art der Salzaufbewahrung zeigt sie 
dieselben Ansprüche, aber unterschiedliche Verwirklichungs-
muster auf, fein säuberlich getrennt von den ärmsten Fami-
lien am einen Ende der �Dollar Street� bis zu den reichsten 
am anderen Ende. Das Di�erenzial zwischen den unmittel
baren NachbarInnen in dieser sieben Milliarden Menschen 
fassenden Straße ist kaum wahrnehmbar gering, obwohl die 
NachbarInnen � sowohl am oberen als auch am unteren Ende 
der Straße wie auch in der Mitte � in Realität bisweilen in 
Nigeria, den USA und in China wohnen.
Selbst wenn man in Rosling-Rönnlunds Datenbank den geo-
gra�schen Filter auf die USA beschränkt, bleibt die Streuung 
(also z. B. vom goldenen Klo bis zur Toilette im Wald) gleich, 
lediglich die Di�erenziale werden augenfälliger und die räum-
lichen Distanzen kleiner.

Die Tent City Nickelsville, ein Notlager in Seattle, das im September 2008,  
kurz nach der Pleite von Lehman Brothers, gegründet wurde
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Down Town Los Angeles –  
Ein Stadtkern, zwei Welten
Besonders kurz ist die �Dollar Street� im �Historic Core� von 
Los Angeles. In unmittelbarer Nachbarschaft zum Fashion 
District, wo die neueste Mode en gros gleich vom Laufsteg 
verkauft und große Kasse gemacht wird, be�ndet sich der 
Stadtteil Skid Row mit seinen etwa 18.000 EinwohnerInnen 
plus 8.000 Obdachlosen. Dieser 1,12 km2 kleine Bezirk wies 
bereits während der �Great Depression� Anfang der 30er-
Jahre des 20. Jahrhunderts eine solch beachtliche Zahl an Ob-
dachlosen auf. Die Suburbanisierung ab den 50er-Jahren und 
die damit verbundene Abwanderungsbewegung ortsansässiger 
Wohnbevölkerung der Stadtkerne sowie die von Kalifornien 
ausgehende Hippie-Bewegung mit ihren eigenen meist prekä-
ren Wohnformen verfestigten diese demogra�sche Katastro-
phe. Alle Versuche, Obdachlose mit Gesetzen oder gezielten, 
rechtstitelfreien �Säuberungen� von dort zu vertreiben, schei-
terten. 
Die politische wie gesellschaftliche Kapitulation vor dem Pro-
blem zeigte sich anno 2005, als au�og, dass private Sicher-
heits�rmen alle im restlichen Los Angeles aufgegri�enen Ob-
dachlosen wie auch Spitäler ihre als mehr oder weniger geheilt 
entlassenen obdachlosen PatientInnen einfach in der Skid 
Row aussetzten. 
Zuletzt griff die Stadtregierung mit einer alten �Anti-
Camping�-Verordnung durch, verhaftete kurzfristig Obdach-
lose und beschlagnahmte deren Habseligkeiten; wogegen die 
American Civil Liberties Union berief und schließlich im Jahr 
2006 von einem Bundesberufungsgericht mit dem Hinweis 
auf den 8. und 14. Zusatzartikel (Kriminalisierung als grau-
same und unübliche Bestrafungsmaßnahme) zur amerikani-
schen Verfassung Recht bekam.
Bemerkenswert daran ist, dass all diese Vorgänge, also die po-
litische Hil�osigkeit gegenüber dem gesellschaftlichen Prob-
lem der Obdachlosigkeit und mit dem Hervorzaubern von 
überkommenen �Anti-Camping�-Rechtsnormen zur rezenten 
Vertreibung und Verfolgung von Obdachlosen wie auch das 
Urteil des zuständigen Bundesberufungsgerichts gegen einen 
Stadtteil von Los Angeles, der über 70 Jahre arge Erfahrung 
mit ausufernder Obdachlosigkeit hat, rechtzeitig in den Jah-

ren vor dem Platzen der Immobilienblase in den Vereinigten 
Staaten bereits juristisch abgehandelt wurden. Allein genutzt 
hat das alles nicht.

Die Hypothek der Finanz-,  
Wirtschafts- und Sozialpolitik
Zwischen 1999 und 2006 erlebte der Immobilienmarkt, bes-
ser gesagt erlebten die Preise für den Erwerb von Einfamilien-
häusern und Wohnungen in den USA, einen unglaublichen 
Höhen�ug. Angestoßen von der Finanz- und Wirtschafts
politik George W. Bushs, mit ˜nderungen am Community 
Reinvestment Act, jenem Bundesgesetz, das für eine Ö�nung 
des Kreditmarkts auch für ärmere Schichten sorgen soll, und 
einer lascheren Bankenaufsicht bekamen auch finanziell 
Schwache, und durch die wachsende Einkommensdisparität 
tendenziell immer schwächer und von ihrer Anzahl her im-
mer größer werdende Gruppen, von den Hypothekenbanken, 
nicht zuletzt auch aufgrund der niedrigen Zinsen, einen güns-
tigen Kredit für ein Eigenheim.
Infolge der stetig steigenden Immobilienpreise erfüllten sich 
viele, die es sich gar nicht leisten konnten, diesen American 
Dream eines Eigenheims, in der Ho�nung, dass sich mit ei-
ner geschickten Buy-and-sell-Strategie nicht nur der Kredit 
von allein abzahlt, sondern dass sich auch das individuelle 
Vermögen vermehren wird. 
Während dieser Boom-Jahre stagnierte die Neubauleistung in 
den USA auf sehr niedrigem Niveau. Allein in Kalifornien 
wurden statt der jährlich benötigten 180.000 Einheiten weni-
ger als die Hälfte errichtet. Die Anzahl der Obdachlosen, über 
die es im Übrigen für die USA keine verlässlichen statisti-
schen Werte gibt, ging durch die Hypothekarkredit�ut für 
einkommensschwache Gruppen nicht zurück � die neuralgi-
schen Straßenzüge blieben nachts trotzdem stets gut gefüllt 
mit Menschen, die in Schlafsäcken nach Ruhe suchten.
Als ab 2005 die damals historisch niedrigen Leitzinsen von 
der Federal Reserve Bank wieder angehoben wurden, begann 

Sehen, wie die Menschen wirklich wohnen:  
Das Dollar-Street-Projekt ermöglicht Einblicke in  

Lebensrealitäten von Arm und Reich.  
Melissa lebt mit ihrer fünfköp�gen Familie in  

einem gemieteten Haus in Pennsylvania, USA.
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es für viele jener Haushalte, die mit einem sogenannten �Sub-
prime-Kredit� ein Eigenheim erwerben konnten, Monat für 
Monat, Zinsschritt für Zinsschritt, schwieriger zu werden, 
ihre Kredite zu bedienen. Gleichzeitig wurden die notleiden-
den Hypothekarkredite zu Portfolios gebündelt, von Schat-
tenbanken in Wertpapiere (�Collateralized Debt Obligations 
� CDOs�) verarbeitet und mit AAA-Rating der großen Be-
wertungsagenturen weltweit verkauft. Darüber hinaus wur-
den Derivate (�Credit Default Swaps�) entwickelt, mit denen 
man auf den Wertverfall der CDOs wetten konnte.
Damit war das Ende der Immobilienblase auch schon besie-
gelt und dieses setzte schließlich ein, als im Sommer 2006 
durch den weiterhin starken Anstieg der Zinsen und damit 
der Notverkäufe von Eigenheimen die Häuserpreise in den 
Keller �elen. Jene Immobilien- und Hedgefonds, die in diese 
tollkühn strukturierten Papiere investiert haben, waren plötz-
lich nahezu wertlos, mussten geschlossen und abgewickelt 
werden. Die Wertverluste gingen in die Bankbilanzen ein und 
führten zunächst zu einer Eigenkapitalkrise der Banken und 
schließlich im August 2007 zum Beginn der Weltwirtschafts-
krise.

Angekommen am harten Boden der Mutter Natur
Mit der Immobilienblase ist auch der American Dream eines 
Eigenheims für die ärmeren Schichten geplatzt. Jene, die 
nicht bereits mit Beginn der Krise im günstigen Fall von der 
Eigentümerin/vom Eigentümer zur/zum MieterIn und im 
schlechtesten Fall obdachlos geworden sind, wurden es in der 
Folge. Im Jahr 2008 überstiegen die Hypothekenschulden bei 
über 7,6 Millionen Immobilien oder 18 % aller Eigenheime 
in den USA den Wert der Häuser. Es folgte eine beispiellose 
Delogierungswelle. Jene Städte und Gemeinden, die von der 
Weltwirtschaftskrise voll erfasst waren, erlebten eine bis dahin 
unvorstellbare Entvölkerung. Detroit schrumpfte in diesen 

Jahren auf ein Drittel seiner EinwohnerInnenzahlen von vor 
Ausbruch der Krise. Abertausende Wohnimmobilien standen 
leer, gleichzeitig entstanden im ganzen Land Zeltstädte für 
jene, die sich das Wohnen in den USA schlichtweg nicht 
mehr leisten konnten, obwohl viele über ein bzw. mehrere 
Einkommen aus Erwerbsarbeit verfügten.
Laut einer Untersuchung des �National Law Centers on 
Homelessness and Poverty� (NLC) existierten bereits 2008 
mehr als 100 Zeltstädte in 46 der 51 Bundesstaaten. Über 
den Zuwachs an BewohnerInnen in den schon vor dem Auf-
kommen der Zeltstädte existierenden Trailer-Parks bzw. über 
die große Anzahl jener Obdachlosen, die in ihren Autos über-
nachtet haben, bei FreundInnen kurzfristig Unterschlupf ge-
funden haben oder überhaupt auf der Straße gelandet sind, 
gibt es keine genauen Zahlen.
Das NLC schätzte aber die Zahl jener, die in den USA im 
Jahr 2007 Obdachlosigkeit erfahren haben, auf ca. 3,5 Milli-
onen � darunter 1,35 Millionen Schulkinder. Etwa 40 % der 
Obdachlosen wohnten auf der Straße, in Autos oder an ande-
ren nicht für Wohnzwecke gewidmeten Orten, wie eben in 
Zeltstädten. Die betro�enen Gemeinden reagierten auf das 
Phänomen unterschiedlich. In den überwiegenden Fällen 
waren diese �Encampments� den Kommunen ein Dorn im 
Auge und wurden mit der Zwangsräumung bedroht. Nur 
etwa 10 % der Zeltstädte genossen die Duldung der Gemein-
den und erhielten einen legalisierten Status, wobei einigen die 
Selbstverwaltung und wenigen die aktive Hilfe der Gemein-
den zugebilligt wurde.  
Ausgehend vom Beginn der Weltwirtschaftskrise stieg bis 
2011 die geschätzte Zahl der Obdachlosen in den USA um 
sieben Prozent.

Vom Zuccotti-Park zur Realität
Unter dem Eindruck der weltweit zunehmenden Proteste ge-
gen die wirtschaftlichen und sozialen Verschlechterungen  
(z. B. gegen die Immobilienkrise und die damit verbundenen 
Delogierungen in Spanien oder die Griechenland-Krise) bzw. 
mit dem aufkommenden Arabischen Frühling und den Pro-
testen in Kairo entstand im September 2011 die �Occupy 
Wall Street�-Bewegung. DemonstrantInnen besetzten Tag 
und Nacht mit ihren Campingausrüstungen ö�entliche Flä-
chen in zumindest 17 Städten der USA. Medial am wirksams-

Dollar-Street-Projekt: Familie Robinson lebt in New York  
von 1.269 Dollar monatlich.
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ten war die Besetzung des New Yorker Zuccotti-Parks. Ob-
wohl viele Camps bereits bis zum Wintereinbruch von der 
Polizei wieder geräumt wurden, befeuerten die Occupy-Akti-
onen die Idee für Zeltstädte für Obdachlose, zumal einige der 
Camps Obdachlose aufnahmen und in den Belagerungsalltag 
integrierten. 
Mittlerweile ist die Occupy-Bewegung Geschichte. Übrig ge-
blieben davon sind jedoch unzählige, weil auch ungezählte, 
Zeltstädte in den Vereinigten Staaten. Einer vom NLC durch-
geführten Medienbeobachtung von Berichten über Tent Cities 
zufolge existierten im Jahr 2016 in den USA 326 solcher Zelt-
städte. In dieser Zahl sind allerdings nur jene inbegri�en, die 
im ö�entlichen Diskurs stehen. Und das sind die Wenigsten. 
So sind für Seattle (WA) nur neun Zeltstädte in dieser Medi-
enbeobachtung ausgewiesen, obwohl die Stadtverwaltung 
knapp 3.000 Obdachlose auf den Straßen und weitere etwa 
7.000 in ö�entlichen Einrichtungen zur Unterbringung regis-
triert hat. Daher fallen wohl jene �Zeltrotten�, die sich all-
abendlich unter Brücken und auf Verkehrsinseln bilden, nicht 
unter die Kategorie Zeltstädte � problematisch bleiben diese 
kurzfristigen Ansiedlungen dennoch. Bürgermeister Mike 
O�Brien brachte die ganze Tragweite des Problems in einem In-
terview mit dem San Francisco Chronicle auf den Punkt: �In 
meiner Stadt gibt es 0 % Arbeitslosigkeit, aber Tausende Ob-
dachlose, die eigentlich arbeiten, sich aber das Wohnen nicht 
leisten können ...� In der Tat entstanden zwischen 2010 und 
2016 über 225.000 neue Arbeitsplätze in Seattle und es gab ein 
entsprechend starkes Zuwanderungsplus � die Scha�ung von 
bezahlbarem Wohnraum blieb allerdings auf der Strecke. 
Die Zeltstädte sind mittlerweile zu Dauereinrichtungen in 
den US-amerikanischen Metropolen geworden: 27 % der be-
obachteten Zeltstädte existieren bereits mehr als fünf Jahre, 
nur 4 % der Zeltstädte haben einen legalen Status.

Sozialer Wohnbau als Hauptaufgabe
Ein ähnliches Problem wie Seattle hat auch Kalifornien, der 
US-Staat mit den meisten Zeltstädten. Immer höhere Ein-
kommensunterschiede, eine immer größere Anzahl an Ge-
ringverdienerInnen und ein bleibendes Unterangebot an 
günstigem Wohnraum perpetuieren das Problem der Ob-
dachlosigkeit seit fast hundert Jahren und verschärfen es seit 
dem Platzen der Immobilienblase Jahr für Jahr. Gab es im 

Jahr 2005 noch über sieben Millionen HausbesitzerInnen in 
Kalifornien, so waren es 2014 um 200.000 weniger. Dafür 
stieg die Zahl der MieterInnen im selben Zeitraum um 
900.000 an. Während die Einkommen der MieterInnen in 
diesem Zeitraum um 2,5 Prozentpunkte schrumpften, stiegen 
die Mieten um zehn Prozentpunkte. 
In Summe benötigt Kalifornien über 1,5 Millionen bezahl-
bare Wohneinheiten, um den Bedarf zu decken und Obdach-
losigkeit und damit auch die Zeltstädte zu bekämpfen. 
Vor dem Hintergrund der Förderungskürzungen für sozialen 
Wohnbau um 1,7 Milliarden Dollar auf etwa 900 Millionen 
Dollar jährlich, ist das kein leichtes Unterfangen. Allein in 
Los Angeles mit etwa 60.000 Obdachlosen (wovon über 
40.000 auf der Straße leben) gibt es auf den Wartelisten 
600.000 AnwärterInnen auf 20.000 fertiggestellte Sozialwoh-
nungen. 

Individualismus macht blind
Während allabendlich im Silicon Valley 500.000 Mitarbeite-
rInnen ihre Firmen verlassen, bereiten sich von San Francisco 
abwärts bis San Diego 50.000 Menschen auf ihre Bettruhe in 
einem Zelt vor. Ihre Zelte kann man sehen, doch sie selbst 
werden nicht wahrgenommen.� <

Das Right to Dream Too-Camp in Portland, Oregon

Christian Fischer war als Lehrbeauftragter der Kunstuniversität Linz im 
Jahr 2014 im Rahmen eines Housing-Projektes für Obdachlose in den 

USA. Das StudentInnenteam des Lehrgangs Raum- und Designstrategien  
hat gemeinsam mit Obdachlosen des �Camp Take Notice�  

in Ann Arbor (MI) ein Community-Zentrum entwickelt.
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Sinti und Roma

Europas Unberührbare
Sie werden verfolgt, diskriminiert und angegriffen: Sinti und Roma gehörten in Europa schon 
immer zu den ˜rmsten der Armen. In den letzten Jahren hat sich ihre Situation deutlich 
verschlechtert. 
Saskia Blatakes

Sie stehen direkt neben den Gleisen: Hütten mit Wän-
den aus Spanplatten mit Dächern aus Wellblech. Und 
das sind noch die luxuriöseren Behausungen. Schiefe 

Zelte sind zu sehen und verrostete Campingwagen, auf dem 
Boden liegen verstreut Matratzen. Kinder spielen auf der 
blanken Erde. Der Zug saust an ihnen vorbei, viele hundert 
Meter lang. Ein Slum, wie man ihn in Dritte-Welt-Ländern 
erwarten würde, Indien vielleicht, doch er ist hier, mitten in 
Südeuropa.
Und ähnlich der Kaste der Unberührbaren in Indien woh-
nen hier Europas Ausgegrenzte, die Roma (der Begri� Roma 
wird hier der Einfachheit halber als Sammelbegri� für die 
verschiedenen Gruppen fahrender Völker wie der Aschkali, 
der Kalderasch, der Lovara und Sinti verwendet).

Slums in Bulgarien
Seriöse Schätzungen sind schwierig, zwischen zwei und zwölf 
Millionen Roma gibt es in ganz Europa, laut der deutschen 
Bundeszentrale für politische Bildung sind sie damit die 
größte ethnische Minderheit des Kontinents. 
Die Roma leben in Siedlungen über ganz Europa verteilt. In 
manchen dieser Slums leben nur wenige Familien, andere 
beherbergen mehrere tausend Menschen. Die größten Sied-
lungen liegen in Bulgarien, wie Stolipinovo, in dem circa 
55.000 Roma leben. Der Ursprung der Nomaden-Völker 
liegt eigentlich im indischen Subkontinent, den sie aber 
schon im 14. Jahrhundert verließen, um in den Ländern Eu-
ropas eine neue Heimat zu �nden. 
Über 600 Jahre sind seither vergangen � doch dazugehören 
dürfen sie bis heute nicht. Will man ihre momentan desast-
röse Situation in Europa beschreiben, weiß man gar nicht, wo 
man anfangen soll. Vielleicht bei den Pogromen im ukraini-
schen Lwiw mit einem Toten und vier Verletzten, darunter 
einem zehnjährigen Jungen. Oder den fast alltäglichen ge-
walttätigen Übergri�en in Ungarn, Bulgarien oder Frank-
reich. In Serbien, der Türkei, Frankreich und Deutschland 
werden regelmäßig Siedlungen geräumt. Für die BewohnerIn-
nen bedeutet das oft das Abrutschen in die Obdachlosigkeit. 
Sinti und Roma haben bis heute eine niedrigere Lebenserwar-

tung, höhere Kindersterblichkeit und leben oft in Behausun-
gen ohne Anschluss an Wasser, Gas, Strom und Kanalisation. 
In Tschechien, der Slowakei und Ungarn werden Romakin-
der von den übrigen SchülerInnen getrennt und in separaten 
Klassen unterrichtet. Die rechtsextreme ungarische Jobbik-
Partei, die massive Roma-Hetze betreibt, erreichte bei den 
letzten Parlamentswahlen knapp über 20 Prozent der Stim-
men. Und die Hetze scheint zu wirken: Über 60 Prozent der 
UngarInnen sind laut einer jüngsten Umfrage der Meinung, 
den Roma liege �Kriminalität im Blut�.
In ganz Europa grassiert ein zunehmender Antiziganismus. 
Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien machen mo-
bil. So möchte Italiens rechtsextremer Innenminister Matteo 
Salvini eine Roma-Volkszählung durchführen lassen, auch 
im sächsischen Landtag stellte die rechtsextreme deutsche 
AfD eine entsprechende sogenannte �Kleine Anfrage�. Die 
Nazi-Keule gilt eigentlich als verpönt, aber in diesem Fall 
scheint sie berechtigt: Wenn PolitikerInnen die Volkszählung 
einer Minderheit fordern, agieren sie nach Vorbild der 
FaschistInnen. Auch das NS-Regime wollte die �Zigeuner-
frage� regeln und die Volksgruppe zählen lassen. Zwischen 
1933 und 1945 ermordeten die Nazis in der Folge schät-
zungsweise bis zu 500.000 Sinti und Roma in ganz Europa. 

Opfer zweiter Klasse
Doch bis heute sind sie eine Art �nachrangige� Opfer des 
Nationalsozialismus. In Deutschland wurde ihrer erst vor 
Kurzem bei einer Namenslesung gedacht. Sie fand in Dres-
den statt � in jener Stadt, in der heute die AfD wieder an-
fangen will, Sinti und Roma zu zählen. 
Auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg war das Martyrium 
für die Roma und Sinti nicht vorbei. In Tschechien wurden 
Romafrauen zwangssterilisiert, in Slowenien und Rumänien 
wurde ihnen die Staatsbürgerschaft verweigert. 
Und heute? Laut Amnesty International und der Europäi-
schen Grundrechteagentur nimmt die Gewalt gegen Roma 
und Sinti seit Jahren zu. 
Trotzdem werden sie als Wirtschafts�üchtlinge abgekanzelt, 
wenn sie versuchen, sich in anderen Ländern niederzulassen. 
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Eine sogenannte �gruppenbezogene Verfolgung� können sie 
trotz teils massiver Verfolgung nicht für sich geltend ma-
chen. Eine Romni oder ein Rom, eine Sintiza oder ein Sinto 
muss stattdessen individuell nachweisen, verfolgt zu werden. 
Ihre soziale und politische Situation hat sich in der letzten 
Zeit nirgendwo verbessert � im Gegenteil: Neben dem stei-
genden Gewaltpotenzial gegen sie stehen sie immer mehr im 
Visier rechtsextremer Parteien und Gruppierungen. Beson-
ders gefährlich ist die Situation derzeit unter anderem in Un-
garn: Dort patrouillieren paramilitärische Banden durch 
Roma-Lager. Rassistische Angri�e und behördliche Repressa-
lien sind an der Tagesordnung.

Was tun?
Wie könnte sich die Situation verbessern? Für eine Legalisie-
rung der Siedlungen setzt sich zum Beispiel die Organisation 
für die Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ein. Nach einer 
in Serbien durchgeführten Studie kommt sie zu dem 
Schluss, dass die Legalisierung der erste Schritt hin zu einer 
Verbesserung der Lebensumstände wäre. Es gebe aber auch 
Siedlungen, die abgebaut werden sollten, weil eine Verbesse-
rung aufgrund der prekären Lage nicht mehr möglich ist. In 
dem Fall sollten Roma laut OSZE von Anfang an in den 
Prozess der Entwicklung neuer Siedlungsprojekte eingebun-
den werden. Alle bisherigen stadtplanerischen Versuche, den 
Roma zu helfen, seien fehlgeschlagen und es bedürfe eines 
neuen �inklusiven Urbanismus� � zu diesem Schluss kom-
men die AutorInnen der Studie. 
Ein zweiter Schritt, der die segregierte Lage der Sinti und 
Roma verbessern könnte, wäre die Anerkennung als natio-
nale Minderheit. Bislang ist das nicht der Fall. So stimmte 
zum Beispiel das italienische Parlament gegen den Minder-
heitenstatus mit der Begründung, die Roma und Sinti hätten 
aus historischer Sicht und als sprachliche Minderheit nie-
mals ein geschlossenes Siedlungsgebiet auf dem Territorium 
des italienischen Staates gehabt. Einheitliche staatliche Rege-
lungen gibt es nicht, in Italien hat jede Region eine eigene 
Gesetzgebung im Hinblick auf die Roma und Sinti. Seit den 
1980er-Jahren haben alle Regionen eigene Gesetze erlassen. 
Zwar erkennen alle italienischen Regionen den Roma und 
Sinti das Recht zu, als �Nomaden� zu leben und verp�ichten 
sich, Lager zu bauen. Aber Siedlungen werden nicht in ganz 
Italien als Wohnsitz anerkannt. Der Standard der sanitären 
Versorgung ist sehr unterschiedlich.
Die Situation in Italien lässt sich auf die meisten europäi-
schen Länder übertragen. Das Problem: Da es an staatlichen 
Regeln und Schutz mangelt, haben die lokalen Behörden oft 
einen sehr großen Ermessensspielraum. Trotzdem beantragen 
Städte und Gemeinden kaum Gelder für den Bau neuer 
Siedlungen oder anderer adäquater Unterkünfte, was dazu 

führt, dass es in ganz Europa immer mehr illegale Lager gibt. 
Bei der restlichen Bevölkerung führt das nicht selten zu Ab-
lehnung und Spannungen.

Machtlose EU
Seitens der EU wird einiges unternommen, den Roma zu 
helfen. Denn das Problem hat sich seit der EU-Osterweite-
rung verschärft. Als 2007 bei der zweiten Osterweiterung 
Rumänien und Bulgarien beitraten und die Visap�icht weg-
�el, machten sich Zehntausende Roma auf den Weg ins rei-
chere Mitteleuropa. In ihren Herkunftsländern hatten sie als 
BürgerInnen zweiter Klasse gelebt. Die Emigration verban-
den viele mit der Ho�nung auf sozialen Aufstieg und ein 
Ende der Diskriminierung. Doch auch in ihrer neuen Hei-
mat leben sie häu�g am Rand der Gesellschaft. Viele haben 
keine Krankenversicherung, ein Drittel der Roma lebt in 
prekären Unterkünften und kann auf dem Arbeitsmarkt 
kaum Fuß fassen � die Folge sind nicht selten Prostitution 
und Bettelei. 
Doch die Möglichkeiten der EU sind begrenzt. Ist ein Land 
erst einmal beigetreten, ist die Inklusion von Minderheiten 
ein rein nationalstaatliches �ema. Seitens der EU gibt es nur 
zwei Instrumente: Erstens soll die Antidiskriminierungsricht-
linie Volksgruppen vor Benachteiligung schützen. Zweitens 
gibt es den milliardenschweren Strukturförderungsfonds. 
Aber damit dieser den Roma zugutekommt, müssten natio-
nale Regierungen gezielt Gelder beantragen. Dies geschieht 
oft nicht, da PolitikerInnen fürchten, damit xenophobe Wäh-
lerInnen zu brüskieren. Obwohl Roma auch StaatsbürgerIn-
nen sind, werden sie von Politik und Bevölkerung oft nicht 
als solche gesehen: In der ö�entlichen Wahrnehmung gelten 
sie als MigrantInnen, als Heimatlose � und wenn die Roma-
Hetze weiterhin als Wahlkampftaktik funktioniert, wird sich 
daran wohl auch so schnell nichts ändern.� <

Balchik, Bulgarien
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Wien ist �t für die digitale  Zukunft
Industrie 4.0, Internet der Dinge, Smart Home: Die Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) bestimmen immer mehr das tägliche Leben. Sie bieten auch 
enorme Chancen, die Serviceleistungen der Stadt fortschrittlich und bürgernah zu gestalten. 

Die Digitalisierung schreitet rasend 
schnell voran: Mobiltelefone machen 
gestochen scharfe Fotos, Automobile 
fahren selbstständig und Computer 
sprechen im Wohnzimmer. Die Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) bieten enorme Chan-
cen für alle – auch für eine innovative 
Stadtverwaltung. Die Stadt Wien nutzt 
schon seit einigen Jahren ihre Vorteile. 
Damit können Lebensqualität, Wirt-
schaftswachstum und Ressourcen-
nutzung deutlich verbessert werden, 
aber auch der Kontakt mit der Bevöl-
kerung kann damit erleichtert werden.

Wiener IKT-Strategie
Motor der IKT-Entwicklung ist der 
Strategieprozess „Digitale Agenda 

Wien“. Dabei ziehen Bevölkerung, 
Wirtschaft und Stadt an einem Strang, 
um Wien mobiler, persönlicher und 
vernetzter zu machen. Das Ziel: Wien 
zum führenden digitalen Hotspot in 
Europa auszubauen und zu vermarkten 
sowie Maßnahmen gegen den Fach-
kräftemangel zu ergreifen und neue 
Technologietrends in die Wertschöp-
fungskette zu integrieren. Schon jetzt 
sind rund 54.000 Menschen in der 
Branche tätig. Was viele nicht wissen: 
Sie erzielen heute eine höhere Brutto-
wertschöpfung als der Tourismus. 
Megatrends sind im Moment Cloud-
Technologien, Big Data, Robotik, 
3-D-Druck, Internet der Dinge und 
Blockchain. Für den Standort Wien ist 
es wichtig, diese auch zu nutzen und 

dafür rasch Kooperationen mit den 
Forschungseinrichtungen auszubauen. 

Gemeinsam in die Zukunft
Für die Stadt Wien muss die Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 
für alle Menschen unabhängig von 
 Alter, Geschlecht und Herkunft gleich 
zugänglich und nutzbar sein. Die Stadt 
setzt auf Transparenz, Teilhabe und 
enge Zusammenarbeit zwischen Ver-
waltung und Bevölkerung. Dazu hat 
DigitalCity.Wien einige Projekt umge-
setzt. „Makers@School“ etwa brachte 
neue Technologien in die Schule.

INFORMATIONEN:
www.digitalcity.wien
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Wertvoller Datenschatz 
Die Stadt stellt ö�entliche Daten und Dienste, die nicht 
dem Datenschutz unterliegen und als infrastruktur-kritisch 
eingestuft werden, frei zugänglich und gratis zur Verfü-
gung. Sie teilt so ihre Daten mit BürgerInnen, Wirtschaft 
und Forschung. Dazu zählen Geo-, Verkehrs-, Umwelt-, 
Budgetdaten oder statistische Daten. Diese erö�nen zig 
Möglichkeiten, weil sie zum Nutzen vieler Menschen ein-
gesetzt werden können. Damit haben z. B. Start-ups und 
Unternehmen, aber auch die Forschung die Möglichkeit, 
ohne Risiko und kostengünstig innovative Lösungen zu 

scha�en. Das ist im Sinne der �Open by default�-Daten-
strategie der Stadt. Die setzt auf Transparenz, Teilhabe und 
enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und allen 
 Stakeholdern. Mit den o�enen Daten sind rund 300 Apps 
gescha�en worden: etwa Applikationen für die Nutzung 
der Ö�s bis zu Visualisierungen der statistischen Daten.

 
INFORMATIONEN:
www.open.wien.at
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Amtsweg schnell erledigen
Von Parkpickerl bis Gewerbeanmeldung: In Wien kann man viele Amtswege online  
im Virtuellen Amt der Stadt rund um die Uhr erledigen.

Den Amtsweg erledigen, wenn es 
passt. Das ist kein Problem mehr. Das 
Virtuelle Amt der Stadt Wien unter-
stützt bei seiner raschen Erledigung. 
Bereits über 600 Amtshelferseiten lie-
fern Infos über die Dienstleistungen 
und Serviceangebote der Stadtverwal-
tung sowie über Fristen, Kosten und 
notwendige Unterlagen. Rund um die 
Uhr. Jeden Tag. Einfach, verständlich 
und umfassend.
Wer sich zum Beispiel selbstständig 
macht, kann im Virtuellen Amt sämt-
liche Verfahren online abwickeln. Das 
Angebot reicht von der Anmeldung 
über die Standortverlegung und die 
Bestellung einer neuen Geschäftsfüh-
rung bis hin zur Anzeige einer weiteren 
Betriebsstätte. Weitere Beispiele für er-
folgreiche E-Services der Stadt Wien 
sind die Onlinebeantragung und auch 
die Verlängerung des Parkpickerls, die 
Hundeabgabemeldung oder die Bewil-
ligung einer Ladezone. 

Wartezeiten erfragen
Rund 800 Mal am Tag suchen zum 
Beispiel BürgerInnen nach Infos zum 

Reisepass. So sind dabei die aktuellen 
Wartezeiten bei den Pass- und Melde-
servicestellen in den Magistratischen 
Bezirksämtern online abrufbar. Neben 
den Amtshelferseiten gibt es noch wei-
tere interaktive Services, die jedoch 
keinen Behördencharakter wie das Vir-
tuelle Amt haben, sondern ein Service 
der Stadt Wien für die Bevölkerung 
und die Wirtschaftstreibenden sind.

Praktische E-Services
Sämtliche Amtshelferseiten sind auf 
www.wien.at über eine Stichwortsuche 
abrufbar. Diese sind nach Kategorien 
wie Gesellschaft und Soziales, Gesund-
heit, Freizeit und Sport gegliedert.

INFORMATIONEN:
www.amtshelfer.wien.at
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Wien ist �t für die digitale  Zukunft
Industrie 4.0, Internet der Dinge, Smart Home: Die Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) bestimmen immer mehr das tägliche Leben. Sie bieten auch 
enorme Chancen, die Serviceleistungen der Stadt fortschrittlich und bürgernah zu gestalten. 

Die Digitalisierung schreitet rasend 
schnell voran: Mobiltelefone machen 
gestochen scharfe Fotos, Automobile 
fahren selbstständig und Computer 
sprechen im Wohnzimmer. Die Infor-
mations- und Kommunikationstech-
nologien (IKT) bieten enorme Chan-
cen für alle – auch für eine innovative 
Stadtverwaltung. Die Stadt Wien nutzt 
schon seit einigen Jahren ihre Vorteile. 
Damit können Lebensqualität, Wirt-
schaftswachstum und Ressourcen-
nutzung deutlich verbessert werden, 
aber auch der Kontakt mit der Bevöl-
kerung kann damit erleichtert werden.

Wiener IKT-Strategie
Motor der IKT-Entwicklung ist der 
Strategieprozess „Digitale Agenda 

Wien“. Dabei ziehen Bevölkerung, 
Wirtschaft und Stadt an einem Strang, 
um Wien mobiler, persönlicher und 
vernetzter zu machen. Das Ziel: Wien 
zum führenden digitalen Hotspot in 
Europa auszubauen und zu vermarkten 
sowie Maßnahmen gegen den Fach-
kräftemangel zu ergreifen und neue 
Technologietrends in die Wertschöp-
fungskette zu integrieren. Schon jetzt 
sind rund 54.000 Menschen in der 
Branche tätig. Was viele nicht wissen: 
Sie erzielen heute eine höhere Brutto-
wertschöpfung als der Tourismus. 
Megatrends sind im Moment Cloud-
Technologien, Big Data, Robotik, 
3-D-Druck, Internet der Dinge und 
Blockchain. Für den Standort Wien ist 
es wichtig, diese auch zu nutzen und 

dafür rasch Kooperationen mit den 
Forschungseinrichtungen auszubauen. 

Gemeinsam in die Zukunft
Für die Stadt Wien muss die Informa-
tions- und Kommunikationstechnik 
für alle Menschen unabhängig von 
 Alter, Geschlecht und Herkunft gleich 
zugänglich und nutzbar sein. Die Stadt 
setzt auf Transparenz, Teilhabe und 
enge Zusammenarbeit zwischen Ver-
waltung und Bevölkerung. Dazu hat 
DigitalCity.Wien einige Projekt umge-
setzt. „Makers@School“ etwa brachte 
neue Technologien in die Schule.

INFORMATIONEN:
www.digitalcity.wien
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Wertvoller Datenschatz 
Die Stadt stellt ö�entliche Daten und Dienste, die nicht 
dem Datenschutz unterliegen und als infrastruktur-kritisch 
eingestuft werden, frei zugänglich und gratis zur Verfü-
gung. Sie teilt so ihre Daten mit BürgerInnen, Wirtschaft 
und Forschung. Dazu zählen Geo-, Verkehrs-, Umwelt-, 
Budgetdaten oder statistische Daten. Diese erö�nen zig 
Möglichkeiten, weil sie zum Nutzen vieler Menschen ein-
gesetzt werden können. Damit haben z. B. Start-ups und 
Unternehmen, aber auch die Forschung die Möglichkeit, 
ohne Risiko und kostengünstig innovative Lösungen zu 

scha�en. Das ist im Sinne der �Open by default�-Daten-
strategie der Stadt. Die setzt auf Transparenz, Teilhabe und 
enge Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und allen 
 Stakeholdern. Mit den o�enen Daten sind rund 300 Apps 
gescha�en worden: etwa Applikationen für die Nutzung 
der Ö�s bis zu Visualisierungen der statistischen Daten.
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Amtsweg schnell erledigen
Von Parkpickerl bis Gewerbeanmeldung: In Wien kann man viele Amtswege online  
im Virtuellen Amt der Stadt rund um die Uhr erledigen.

Den Amtsweg erledigen, wenn es 
passt. Das ist kein Problem mehr. Das 
Virtuelle Amt der Stadt Wien unter-
stützt bei seiner raschen Erledigung. 
Bereits über 600 Amtshelferseiten lie-
fern Infos über die Dienstleistungen 
und Serviceangebote der Stadtverwal-
tung sowie über Fristen, Kosten und 
notwendige Unterlagen. Rund um die 
Uhr. Jeden Tag. Einfach, verständlich 
und umfassend.
Wer sich zum Beispiel selbstständig 
macht, kann im Virtuellen Amt sämt-
liche Verfahren online abwickeln. Das 
Angebot reicht von der Anmeldung 
über die Standortverlegung und die 
Bestellung einer neuen Geschäftsfüh-
rung bis hin zur Anzeige einer weiteren 
Betriebsstätte. Weitere Beispiele für er-
folgreiche E-Services der Stadt Wien 
sind die Onlinebeantragung und auch 
die Verlängerung des Parkpickerls, die 
Hundeabgabemeldung oder die Bewil-
ligung einer Ladezone. 

Wartezeiten erfragen
Rund 800 Mal am Tag suchen zum 
Beispiel BürgerInnen nach Infos zum 

Reisepass. So sind dabei die aktuellen 
Wartezeiten bei den Pass- und Melde-
servicestellen in den Magistratischen 
Bezirksämtern online abrufbar. Neben 
den Amtshelferseiten gibt es noch wei-
tere interaktive Services, die jedoch 
keinen Behördencharakter wie das Vir-
tuelle Amt haben, sondern ein Service 
der Stadt Wien für die Bevölkerung 
und die Wirtschaftstreibenden sind.

Praktische E-Services
Sämtliche Amtshelferseiten sind auf 
www.wien.at über eine Stichwortsuche 
abrufbar. Diese sind nach Kategorien 
wie Gesellschaft und Soziales, Gesund-
heit, Freizeit und Sport gegliedert.
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www.amtshelfer.wien.at
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BEZAHLTE ANZEIGE

Praktische digitale Stadtservices 
Immer mehr Menschen nutzen digitale Inhalte für das Smartphone. Die Stadt Wien  
bietet unterschiedliche interaktive E-Services abseits der Amtswege, um ihnen  
den Alltag zu erleichtern.
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„Sag’s Wien“-App
Die App �Sag�s Wien� ist der direkte 
Draht zur Stadt. Sie ermöglicht, jeder-
zeit unterwegs ein Anliegen, eine Ge-
fahrenstelle oder eine Störung via 
Smartphone an die Wiener Stadtver-
waltung zu melden. Diese App wurde 
im Rahmen der �Digitalen Agenda 
Wien� gemeinsam mit engagierten 
WienerInnen entwickelt. Sie erhielt 
bereits den eAward des Report-Verlags 
und der Plattform des Bundeskanzler-
amts �Digitales Österreich� in der Ka-
tegorie E-Government.

INFORMATIONEN:
www.wien.at/sagswien

WienBot
Der WienBot beantwortet Fragen zu den häu�g genutzten 
Inhalten der o�ziellen Stadt-Wien-Website: einfach, kurz 
und direkt. Vor allem unterwegs ist es sehr praktisch, Infos 
via Sprachfunktion oder Chat zu Bezirksämtern, Melde-
zettel, Parken, Eintrittspreisen, Ö�nungszeiten oder Ver-
anstaltungen zu erhalten. Der WienBot zeigt den nächsten 
Trinkbrunnen, Mistplatz oder die nächste Hundezone über-
sichtlich im Stadtplan an. Der WienBot wird auch weiterhin 
laufend weiterent wickelt und verbessert.

INFORMATIONEN:
www.wien.at/bot 

„Stadt Wien live“-App
Viele nutzen digitale Inhalte über mobile Endgeräte. Als 
ständige Begleiterin ermöglicht die �Stadt Wien live�-App 
einen direkten Zugang zu passenden digitalen Angeboten 
der Stadt Wien. Die Echtzeit-Mitteilungen der App liefern 
gewünschte Infos automatisch und personalisiert aufs Handy 
(Push-Service), mit den WLAN-Standorten und weiteren 
Inhalten des Stadtplans ist man immer über die Services in 
der Um gebung informiert.

INFORMATIONEN:
www.wien.at/live/app

„Wiener Wasserweg“-App
Sie wurde vor einigen Jahren im Rahmen eines EU-Projekts 
von der MA 45 � Wiener Gewässer entwickelt und aktuali-
siert. Dabei erfahren die UserInnen an 22 Stationen entlang 
der Alten Donau interessante Details zur Entstehung des 
Gewässers, zur Badekultur oder zur früheren wirtschaft-
lichen Nutzung der Alten Donau bis hin zu den aktuellen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um zum Beispiel die gute 
Wasserqualität des Gewässers zu sichern.

INFORMATIONEN:
www.wiener-wasserweg.at
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Hightech für SeniorInnen
In 83 Wiener Haushalten testen SeniorInnen für 18 Monate ein Tablet und eine 
Smart Watch für das Forschungsprojekt WAALTeR. 
Die Idee von WAALTeR (Wiener Active & Assisted Living TestRegion) ist, ältere 
Menschen mit Tablet und Smart Watch an die digitalen Technologien heranzufüh-
ren. Sie sollen dabei feststellen, ob Technologie ihre Lebensqualität im Alltag ver-
bessert und ihnen hilft, ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben im gewohnten 
Umfeld zu führen. Das Kernstück von WAALTeR bildet das Nachbarschaftsnetz-
werk, das wie ein digitales Schwarzes Brett funktioniert. Man kann an Aktivitäten 
teilnehmen, sich Gruppen anschließen oder einfach schauen, was in der Nachbar-
schaft geschieht. Mit dem Tablet sind alle zentralen Anwendungen übersichtlich 
zu �nden. Diese decken drei Bereiche ab: Kommunikation, Sicherheit und Ge-
sundheit. Die Smart Watch ergänzt das Tablet und dient auch als mobiler Notruf-
knopf. 

INFORMATIONEN:
www.waalter.wien

Historisches  
Wien-Wissen online
Die Onlineplattform �Wien Ge-
schichte Wiki� ist eine ergiebige 
Quelle, wenn es um die Geschichte der 
Stadt geht. �Wien Geschichte Wiki� 
hat auf fast alles eine Antwort und in-
formiert über Wien-relevante Daten, 
Fakten, Ereignisse, Straßennamen und 
Personen. Derzeit verfügt die digitale 
Wien-Enzyklopädie über mehr als 
40.000 Einträge und 8.000 Bilder. 
�Wien Geschichte Wiki� wurde als 
 digitale Wien-Enzyklopädie zur Ge-
schichte und Kultur der Stadt Wien 
gemeinsam vom Wiener Stadt- und 
Landesarchiv und der Wienbibliothek 
im Wiener Rathaus entwickelt. Sie 
 basiert vor allem auf Felix Czeikes 
sechsbändigem Werk �Historisches 
Wien�. Alle Interessierten sind einge-
laden, auch eigenes Daten- und Bild-
material einzuarbeiten und so an der 
permanenten Aktualisierung des alten 
Stadtwissens mitzuwirken.

INFORMATIONEN:
www.geschichtewiki.wien.at

Europas digitalste Stadt 
Wiens Verwaltung ändert sich laufend und bleibt damit am 
Ball. Heute ist sie im Bereich der Digitalisierung vorbildlich. 
So sieht es auch die deutsche Stiftung �Lebendige Stadt�. Sie 
hat Österreichs Hauptstadt gemeinsam mit Dortmund  
als �Digitalste Städte� ausgezeichnet. Insgesamt nahmen  
29 Städte an diesem Wettbewerb teil. 
Das Ziel der Wiener Strategie ist es, die Kommunikation der 
Stadtverwaltung mit den WienerInnen praktischer, schneller 
und einfacher zu machen. Dabei stehen der Schutz und die 
Sicherheit der Daten an erster Stelle. Die Stadt Wien hat 
dazu alle wichtigen IT-Abteilungen in der Magistratsabtei-
lung 01 zusammengelegt. Aktuell schützen und sichern rund 
1.100 MitarbeiterInnen Wiens Daten. 

INFORMATIONEN:
www.digitalcity.wien

Digitale Bildung an der Schule
Der BildungsHub verbindet die Realität der Schule mit 
den neuen Möglichkeiten digitaler Pädagogik, um die 
Schulen für die Herausforderungen der technologischen 
Entwicklungen zukunfts�t zu machen. Mit dem Jahr der 
Digitalisierung sollen die Kompetenzen aller Wiener 
 SchülerInnen im Bereich Digitalisierung verbessert 
 werden. Dazu werden alle Aktivitäten, Projekte und Good-
Practice-Beispiele der Wiener Schulen im digitalen Bereich 
sichtbar gemacht. Dazu steht im Wiener Stadtschulrat eine 
neue virtuelle Plattform zur Verfügung: Der �Bildungs-
Hub� ermöglicht Schulen, innovative Projekte und schuli-
sche Highlights zu präsentieren und ihr Know-how ande-
ren zur Verfügung zu stellen. 

INFORMATIONEN:
www.bildungshub.wienPR
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Praktische digitale Stadtservices 
Immer mehr Menschen nutzen digitale Inhalte für das Smartphone. Die Stadt Wien  
bietet unterschiedliche interaktive E-Services abseits der Amtswege, um ihnen  
den Alltag zu erleichtern.
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„Sag’s Wien“-App
Die App �Sag�s Wien� ist der direkte 
Draht zur Stadt. Sie ermöglicht, jeder-
zeit unterwegs ein Anliegen, eine Ge-
fahrenstelle oder eine Störung via 
Smartphone an die Wiener Stadtver-
waltung zu melden. Diese App wurde 
im Rahmen der �Digitalen Agenda 
Wien� gemeinsam mit engagierten 
WienerInnen entwickelt. Sie erhielt 
bereits den eAward des Report-Verlags 
und der Plattform des Bundeskanzler-
amts �Digitales Österreich� in der Ka-
tegorie E-Government.

INFORMATIONEN:
www.wien.at/sagswien

WienBot
Der WienBot beantwortet Fragen zu den häu�g genutzten 
Inhalten der o�ziellen Stadt-Wien-Website: einfach, kurz 
und direkt. Vor allem unterwegs ist es sehr praktisch, Infos 
via Sprachfunktion oder Chat zu Bezirksämtern, Melde-
zettel, Parken, Eintrittspreisen, Ö�nungszeiten oder Ver-
anstaltungen zu erhalten. Der WienBot zeigt den nächsten 
Trinkbrunnen, Mistplatz oder die nächste Hundezone über-
sichtlich im Stadtplan an. Der WienBot wird auch weiterhin 
laufend weiterent wickelt und verbessert.

INFORMATIONEN:
www.wien.at/bot 

„Stadt Wien live“-App
Viele nutzen digitale Inhalte über mobile Endgeräte. Als 
ständige Begleiterin ermöglicht die �Stadt Wien live�-App 
einen direkten Zugang zu passenden digitalen Angeboten 
der Stadt Wien. Die Echtzeit-Mitteilungen der App liefern 
gewünschte Infos automatisch und personalisiert aufs Handy 
(Push-Service), mit den WLAN-Standorten und weiteren 
Inhalten des Stadtplans ist man immer über die Services in 
der Um gebung informiert.

INFORMATIONEN:
www.wien.at/live/app

„Wiener Wasserweg“-App
Sie wurde vor einigen Jahren im Rahmen eines EU-Projekts 
von der MA 45 � Wiener Gewässer entwickelt und aktuali-
siert. Dabei erfahren die UserInnen an 22 Stationen entlang 
der Alten Donau interessante Details zur Entstehung des 
Gewässers, zur Badekultur oder zur früheren wirtschaft-
lichen Nutzung der Alten Donau bis hin zu den aktuellen 
Maßnahmen, die notwendig sind, um zum Beispiel die gute 
Wasserqualität des Gewässers zu sichern.

INFORMATIONEN:
www.wiener-wasserweg.at
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Hightech für SeniorInnen
In 83 Wiener Haushalten testen SeniorInnen für 18 Monate ein Tablet und eine 
Smart Watch für das Forschungsprojekt WAALTeR. 
Die Idee von WAALTeR (Wiener Active & Assisted Living TestRegion) ist, ältere 
Menschen mit Tablet und Smart Watch an die digitalen Technologien heranzufüh-
ren. Sie sollen dabei feststellen, ob Technologie ihre Lebensqualität im Alltag ver-
bessert und ihnen hilft, ein zufriedenes, selbstbestimmtes Leben im gewohnten 
Umfeld zu führen. Das Kernstück von WAALTeR bildet das Nachbarschaftsnetz-
werk, das wie ein digitales Schwarzes Brett funktioniert. Man kann an Aktivitäten 
teilnehmen, sich Gruppen anschließen oder einfach schauen, was in der Nachbar-
schaft geschieht. Mit dem Tablet sind alle zentralen Anwendungen übersichtlich 
zu �nden. Diese decken drei Bereiche ab: Kommunikation, Sicherheit und Ge-
sundheit. Die Smart Watch ergänzt das Tablet und dient auch als mobiler Notruf-
knopf. 

INFORMATIONEN:
www.waalter.wien

Historisches  
Wien-Wissen online
Die Onlineplattform �Wien Ge-
schichte Wiki� ist eine ergiebige 
Quelle, wenn es um die Geschichte der 
Stadt geht. �Wien Geschichte Wiki� 
hat auf fast alles eine Antwort und in-
formiert über Wien-relevante Daten, 
Fakten, Ereignisse, Straßennamen und 
Personen. Derzeit verfügt die digitale 
Wien-Enzyklopädie über mehr als 
40.000 Einträge und 8.000 Bilder. 
�Wien Geschichte Wiki� wurde als 
 digitale Wien-Enzyklopädie zur Ge-
schichte und Kultur der Stadt Wien 
gemeinsam vom Wiener Stadt- und 
Landesarchiv und der Wienbibliothek 
im Wiener Rathaus entwickelt. Sie 
 basiert vor allem auf Felix Czeikes 
sechsbändigem Werk �Historisches 
Wien�. Alle Interessierten sind einge-
laden, auch eigenes Daten- und Bild-
material einzuarbeiten und so an der 
permanenten Aktualisierung des alten 
Stadtwissens mitzuwirken.

INFORMATIONEN:
www.geschichtewiki.wien.at

Europas digitalste Stadt 
Wiens Verwaltung ändert sich laufend und bleibt damit am 
Ball. Heute ist sie im Bereich der Digitalisierung vorbildlich. 
So sieht es auch die deutsche Stiftung �Lebendige Stadt�. Sie 
hat Österreichs Hauptstadt gemeinsam mit Dortmund  
als �Digitalste Städte� ausgezeichnet. Insgesamt nahmen  
29 Städte an diesem Wettbewerb teil. 
Das Ziel der Wiener Strategie ist es, die Kommunikation der 
Stadtverwaltung mit den WienerInnen praktischer, schneller 
und einfacher zu machen. Dabei stehen der Schutz und die 
Sicherheit der Daten an erster Stelle. Die Stadt Wien hat 
dazu alle wichtigen IT-Abteilungen in der Magistratsabtei-
lung 01 zusammengelegt. Aktuell schützen und sichern rund 
1.100 MitarbeiterInnen Wiens Daten. 

INFORMATIONEN:
www.digitalcity.wien

Digitale Bildung an der Schule
Der BildungsHub verbindet die Realität der Schule mit 
den neuen Möglichkeiten digitaler Pädagogik, um die 
Schulen für die Herausforderungen der technologischen 
Entwicklungen zukunfts�t zu machen. Mit dem Jahr der 
Digitalisierung sollen die Kompetenzen aller Wiener 
 SchülerInnen im Bereich Digitalisierung verbessert 
 werden. Dazu werden alle Aktivitäten, Projekte und Good-
Practice-Beispiele der Wiener Schulen im digitalen Bereich 
sichtbar gemacht. Dazu steht im Wiener Stadtschulrat eine 
neue virtuelle Plattform zur Verfügung: Der �Bildungs-
Hub� ermöglicht Schulen, innovative Projekte und schuli-
sche Highlights zu präsentieren und ihr Know-how ande-
ren zur Verfügung zu stellen. 

INFORMATIONEN:
www.bildungshub.wienPR
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Verkehr

Die Mobilitätswende
Offene Fragen, sinnvolle Maßnahmen und geplante Vorhaben zum Aktionsplan Sauberer und 
Wettbewerbsfähiger Verkehr und zum nationalen Klima- und Energieplan (NEKP).
Stephanie Schwer, Österreichischer Städtebund

Am 24. September legte eine hochrangig besetzte 
Runde � alle neun LandesverkehrsreferentInnen wa-
ren geladen sowie die VertreterInnen von Städte- und 

Gemeindebund � mit Bundesminister Hofer den politischen 
�Kick-o�� für die Erarbeitung des Aktionsplans �Sauberer 
und Wettbewerbsfähiger Verkehr 2030�.
Dieser Aktionsplan soll zweijährlich evaluiert werden und 
Maßnahmen auf Ebene des Bundes, der Länder und der lo-
kalen Ebene zur Erreichung der Klimaschutzziele im Ver-
kehrsbereich enthalten. Gleichsam ist geplant, die Maßnah-
mensammlung auch für den Nationalen Klima- und Ener-
gieplan zu verwenden, der aufgrund der Governance-Verord-
nung der EU zur Energieunion bereits Ende 2018 zur Euro-
päischen Kommission gesendet werden soll. 
So wollten die OrganisatorInnen seitens des BMVIT im 
Rahmen der politischen �High Level�-Runde per Unter-
schrift der politischen VertreterInnen der Länder sowie der 
kommunalen Spitzenverbände das Einsparungsvolumen im 
Verkehrsbereich (7,2 Mio. t THG-Emissionen bis 2030) au-
ßer Streit stellen lassen. Weitere Punkte, die von den Anwe-
senden per Unterschrift beschlossen wurden, behandeln all-
gemeine Ansätze für zu entwickelnde Maßnahmen, die als 
�Leitprinzipien� die Erstellung der Maßnahmensammlung 
für den NKEP bzw. den Aktionsplan begleiten sollen.
Der Städtebund ersuchte im Vorfeld um Klärung, welche Vor-
gehensweise bei Verfehlung dieses angestrebten Ziels geplant 
ist bzw. welches Gremium nach Ansicht des BMVIT über den 
weiteren Prozess bei Zielverfehlung zu entscheiden haben 
wird. Weiters wollte der Städtebund wissen, welche Gebiets-
körperschaft hier in welchem Ausmaß Investitionen zu täti-
gen hat bzw. � sofern eine Beantwortung zum gegenwärtigen 
Zeitpunkt nicht möglich ist � im Rahmen welcher Prozesse 
diese �gemeinsamen� Investitionen festgelegt werden sollen. 
Es wurde vonseiten des Städtebundes festgehalten, dass wir 
diesbezüglich frühzeitig eingebunden werden möchten.
Hier ein Auszug der Antwort des BMVIT zum Schreiben 
des Städtebundes:
�Die angesprochenen Prozesse widmen sich dabei der zentra-
len �emenstellung der Erreichung der Klima- und Energie-
ziele im Mobilitätssektor. Dabei werden wir uns innerhalb der 

geplanten Arbeitsgruppen mit der Meldung und Bewertung 
von freiwilligen Maßnahmen zur Zielerreichung beschäftigen. 
Die notwendigen von Ihnen adressierten Investitionen der 
Gebietskörperschaften hängen dementsprechend vom jewei-
ligen Ambitionsniveau ab. Die von Ihnen eingebrachten Fra-
gestellungen betre�end Zielverfehlung und �nanzieller 
Lastenteilung sind nicht Inhalt dieser Arbeitsgruppe.�
Mit dieser Sicherstellung (freiwillige Nennung von Maßnah-
men, keine Präjustiz in Bezug auf Lastenteilung bei Zielver-
fehlung) war aus Sicht des Städtebundes eine Unterzeich-
nung der Leitprinzipien möglich.

Sauberer und wettbewerbsfähiger Verkehr 2030
Erst NACH dieser politischen Runde, bei der vor allem 
Freundlichkeiten ausgetauscht wurden, präsentierte Günther 
Lichtblau vom Umweltbundesamt ein Set von tatsächlich 
wirksamen Maßnahmen zur THG-Reduktion bis 2030 bzw. 
2050. Als dieser �Sachstandsbericht Verkehr� vorgestellt 
wurde, waren die PolitikerInnen � allen voran Herr Bundes-
minister Hofer � leider nicht mehr anwesend.
Ein grober Überblick zu den vorgestellten (v. a. Bundes-)
Maßnahmen und deren Wirkung:
Die Förderung alternativer Kraftsto�e und Nullemissions-
fahrzeuge spart bis 2050 rund 11 Mio. t CO2. Somit sind 
diese technischen Maßnahmen zur Mobilitätswende nötig.
Es braucht Programme wie �klima aktiv mobil� (dem un-
längst für heuer die Mittel massiv gekürzt wurden), damit 
Maßnahmen zur Mobilitätswende auf Akzeptanz bei der Be-
völkerung stoßen.
Die zweitwichtigste Maßnahme wäre, die Höchstgeschwin-
digkeit auf Autobahnen und Schnellstraßen mit 100 km/h 
zu beschränken. Das brächte 0,45 Mio. t CO2, stieße aller-
dings auf wenig Akzeptanz bei der Bevölkerung.
Eine bessere Abstimmung zwischen Umwelt- und Raumord-
nungspolitik mit dem Ziel, die Siedlungstätigkeit stärker an 
ÖV-Achsen zu orientieren, würde ca. 0,22 Mio. t CO2-Er-
sparnis bringen.
Untersucht wurde auch die Citymaut in Hauptstädten (0,22 
Mio. t bis 0,41 Mio. t CO2-Einsparung je nach Intensität 
der Maßnahme).
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Als Sukkus des Sachstandsberichts, der als ExpertInnenpa-
pier lediglich mögliche Maßnahmen aufzeigt und somit 
noch nichts zu deren politischer Umsetzung sagt, kann fest-
gehalten werden: Österreich braucht ein Bündel an Mobili-
tätsmaßnahmen in hoher Intensität. 
Ohne ökonomische Begleitrahmenbedingungen (Verteue-
rung des motorisierten Individualverkehrs im Vergleich zu 
umweltfreundlichen Verkehrsarten) sind die Einzelmaßnah-
men nicht wirksam genug. 
Zudem braucht es rechtzeitig entsprechende infrastrukturelle 
Voraussetzungen, die entsprechenden Finanzierungsbedarf 
mit sich bringen.
Die Umsetzung der Mobilitätswende braucht die Unterstüt-
zung aller AkteurInnen.

Nationaler Klima- und Energieplan (NEKP)
Anhand von drei Sitzungen im Herbst 2018 soll ein Entwurf 
für den Nationalen Klima- und Energieplan im Mobilitäts-
bereich erarbeitet werden. Bei der ersten Sitzung am 1. Ok-
tober stellte das BMVIT eigene Maßnahmen vor. Darin 
�nden sich infrastrukturelle Vorhaben im Bereich der ÖBB 
sowie der Städte, aber auch Maßnahmen zum Ausbau des 
Verkehrsangebots und der Vernetzung unterschiedlicher 
Angebote (Stichwort: Mobility as a Service).
Für den urbanen Bereich wurde grob angekündigt, dass die 
Elektri�zierung der Privatbahnen (z. B. Graz-Kö�ach-Bahn) 
kommen soll. Die Zillertalbahn soll auf Wassersto� umge-
stellt werden und es soll generell eine substanzielle Erhöhung 
der Dotierung bei den Privatbahnen geben. 
Das BMVIT bekannte sich weiters dazu, Stadtregionalbah-
nen kozu�nanzieren. Hier soll das Förderregime zwischen 
Eisenbahnregionalbahnen und Straßenbahnen (wenn diese 
stadtregional wirken) gleichgesetzt und durch den Bund för-
derbar gemacht werden. Dies erfordert eine neue gesetzliche 
Grundlage.
Gleichzeitig soll das U-Bahn-Investitionsprogramm in Wien 
fortgeführt werden. Für U-, Stadt- und Stadtregional-Bahn 
soll dieselbe Förderkonzeption zur Anwendung kommen.
Busse und alternative Verkehrsknotenpunke (Mobilityhubs) 
sollen in Richtung Dekarbonisierung und Umrüstung auf 

alternative Antriebe umgerüstet werden (etwa E-Busse, 
O-Busse, Wassersto�busse). Auch sollen die Lade-Infrastruk-
tur für E-Busse ausgebaut und E-Car-Sharing gefördert werden.
All diese Punkte erfordern erhebliche zusätzliche Budgets. 
Derzeit laufen Gespräche zu möglichen Finanzierungsmit-
teln und -konzepten mit dem BMF.
Auf die Frage, ob auch städtische Straßenbahnprojekte geför-
dert werden, kam die Rückmeldung, dass der Förderschwer-
punkt bei der regionalen Wirkung liegen wird. Ob das für 
jede Straßenbahn in Österreich zutri�t, wagte der BMVIT-
Vertreter zu bezweifeln.
In den nachfolgenden Sitzungen sollen die Länder ab 1. Jän-
ner 2018 gesetzte Maßnahmen zur Erreichung der Klima-
ziele einbringen. 
Die von Städtebund, Ländern und Städten gemeinsam 
durchgeführte Bedarfserhebung stadtregionaler Infrastruk-
turbedarfe bis 2030 wird hierbei sicherlich eine gute Grund-
lage zum Verankern nötiger Mobilitätsmaßnahmen im Infra-
strukturbereich der Städte sein.
Im 1. Quartal 2019 erfolgt eine Quanti�zierung der gemel-
deten Maßnahmen durch das Umweltbundesamt sowie die 
Suche nach neuen Maßnahmen zur Erreichung der Klima-
ziele. Ein endgültiger nationaler Energie- und Klimaplan soll 
bis Ende 2019 der Europäischen Kommission übermittelt 
werden.� <

INFORMATIONEN
Die Präsentation des Umweltbundesamtes zum Sachstandsbericht �nden  
Sie unter http://www.umweltbundesamt.at/�leadmin/site/umweltthemen/
verkehr/6_verkehrspolitik/SSB_Endpraesentation-2018.pdf
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Abschlusskonferenz zum Aktionsplan  
�Wettbewerbsfähige und saubere Mobilität 2030�: 

Städtebund-GS Thomas Weninger,  
Bgm. Alfred Riedl (Gemeindebund) und BM Norbert Hofer

OeGZ_11_2018_.indd   39 29.10.18   13:13



40 � ÖGZ 11/2018

MAGAZIN

VCÖ-Mobilitätspreis

Gesellschaft.Wandel.Mobilität
Bad Radkersburg, Bregenz, Gloggnitz, Grödig, Klagenfurt, Lienz, Salzburg, Wien und Zell am See 
wurden für engagierte Verkehrsprojekte ausgezeichnet.

Das Motto des diesjährigen VCÖ-Mobilitätspreises lautete 
�Gesellschaft.Wandel.Mobilität� � der Wunsch und Anspruch 
auf maximale Mobilität beschäftigt VerkehrsplanerInnen ge-
nauso wie PolitikerInnen. Das Verkehrssystem steht vor gro-
ßen Veränderungen, deren Folgen noch kaum absehbar sind: 
Digitalisierung, Automatisierung, Sharing und E-Mobilität 
sind einige Stichworte. Es ist zu erwarten, dass vor allem 
durch steigende Grundpreise auch die Zersiedelung und somit 
die Zahl der PendlerInnen weiter zunehmen werden. 
321 Projekte wurden heuer beim VCÖ-Mobilitätspreis Ös-
terreich eingereicht und von einer Fachjury bewertet. Öster-
reichs größter Wettbewerb für nachhaltige Mobilität wird 
vom VCÖ in Kooperation mit dem bmvit, dem BMNT und 
den ÖBB durchgeführt. Unter den 13 Siegerprojekten �n-
den sich zahlreiche innovative Ideen, die direkt von Städten 
und Gemeinden initiiert oder unterstützt werden. Darunter 
etwa:
»» Der Sonnengarten Limberg der Stadtgemeinde Zell am 

See ist ein Wohnbauprojekt, bei dem Bauträger und Ge-
meinde gemeinsam an einem Mobilitätskonzept für die 
Siedlung arbeiten. Die Siedlung für 460 BewohnerInnen 
enthält eine vollständige Infrastruktur, die kurze Wege för-
dert. Es gibt Fahrradabstellanlagen, ein kostenloses Fahr-
rad-Reparaturservice, Car-Sharing und E-Bike-Angebote, 
die Siedlung ist an das Radwegenetz Zell am See ange-
schlossen.

»» Nextbike Klagenfurt: Über eine App können Fahrräder 
ganzjährig ausgeliehen und an 32 Stationen wieder abge-
stellt werden. Mittlerweile wurde das Projekt auch auf die 
Umlandgemeinden ausgedehnt.

»» Schulstraßen und �Radverkehrsstrategie 2015+�: Die Stadt 
Salzburg reagierte auf das Phänomen der Elterntaxis vor 
Volksschulen, indem sie verkehrsfreie Schulstraßen vor 
sechs Volksschulen schuf. Weiters wurde die Radfahr-
strategie 2025 im Gemeinderat einstimmig beschlossen, 
um den Radverkehr von 20 auf 24 Prozent zu heben, wird 
das Budget für Radprojekte verdoppelt.

»» Die Stadt Bregenz setzt mit dem Projekt Selbstständig zur 
Schule ebenfalls auf den sicheren Schulweg. An vier Volks-

schulen wurde der Schulweg der Kinder analysiert und 
man hat gemeinsam überlegt, wie Kinder � etwa durch 
Straßensperren � den Schulweg selbstständig bewerkstelli-
gen können. 

»» Die Stadt Lienz ist als regionales Zentrum Osttirols im 
Verkehrsbereich besonders gefordert. Täglich pendeln hier 
Menschen zur Arbeit und zur Schule ein. Jetzt wird der 
Bahnhof als Mobilitätszentrum umgestaltet, die überregio-
nale Mobilität wird durch E-Carsharing, Fahrräderverleih, 
Trasportfahrräder etc. berücksichtigt.

»» Aus der Stadt Wien wurde Greening Aspang ausgezeich-
net: Die Aspangstraße im 3. Wiener Gemeindebezirk zeigt 
als Pilotprojekt, wie durch einfache und kostengünstige 
Begrünung eine Senkung der Hitze erreicht werden kann. 
Weiters fand die Gestaltung der Seestadt Aspern, wo 
FußgängerInnen, RadfahrerInnen und der ö�entliche Ver-
kehr Vorrang haben, Anerkennung.� < 

LINK:
www.vcoe.at

Von links nach rechts: VCÖ-Geschäftsführer Willi Nowak, bmvit-
Sektionschef Herbert Kasser, Werner Baltram (ÖBB-Infrastruktur 

AG), Gemeinderat Jürgen Hanser, Gemeinderätin Gerlinde Kie-
berl, Bürgermeisterin Elisabeth Blanik, Evelyn Palla (Vorstand 

ÖBB-Personenverkehr AG), BMNT-Generalsekretär Josef Plank
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Urban Agenda

Urban Mobility Partnership
Prof. Anke Karmann-Woessner über Urban Mobility in der Urban Agenda und mögliche Aktionen 
der Europäischen Kommission im Bereich städtischer Mobilität.

Europa steht vor Herausforderungen in Bezug auf Wirt-
schaft, Klima, Umwelt und Gesellschaft insgesamt. Die 
meisten davon haben eine starke städtische Dimension; 

sie manifestieren sich in und um Städte � z. B. Armut, sozi-
ale und räumliche Segregation, Umweltzerstörung � oder sie 
�nden ihre Lösungen in und durch Städte � z. B. Ressour-
cene�zienz und CO2-neutrale Wirtschaft, wirtschaftliche 
Entwicklung und Innovation, soziale Innovation und Inte
gration.
Obwohl die Rolle der Städte für die wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Entwicklung und ihr Potenzial für einen res-
sourcene�zienteren Lebensraum seit Langem anerkannt 
sind, ist die politische Reaktion auf europäischer und natio-
naler Ebene langsam und bruchstückhaft verlaufen, mit vie-
len, aber wenig integrierten sektoralen Initiativen. Eine 
wachsende Zahl von Stimmen fordert, die Städte angemes-
sen in die Konzeption und Umsetzung der EU-Politiken ein-
zubeziehen und EU-Politiken besser an die städtischen Rea-
litäten, in denen sie umgesetzt werden, anzupassen.1

2016 hat die Kommission gemeinsam mit VertreterInnen 
der europäischen Städte und anderer EU-Institutionen in 
der Ratspräsidentschaft der Niederlande den �Pakt von Ams-
terdam� verabschiedet, die enthaltene Städteagenda soll den 
Erfahrungen der Kommunen eine höhere Bedeutung bei-
messen. Wer den Titel genau liest, stellt fest, dass es nicht 
eine Agenda der EU für die Städte, sondern eine Agenda der 
Städte FÜR die EU sein soll.

Die Städteagenda
Kernstück sind 14 strategische �emenpartnerschaften von 
Flüchtlingsintegration über Wohnungsbau, Luftqualität, 
Mobilität bis Armut, in denen sowohl über Politikbereiche 
als auch über Zuständigkeitsebenen hinweg kooperiert wird. 
In Abstimmung mit den jeweils zuständigen Kommissionen 
soll mit Aktionsplänen eine wirksamere und kohärentere 
Umsetzung der bestehenden EU-Strategien in den Städten 
erreicht werden. Schwerpunkte sind ein erleichterter Zugang 
zu EU-Finanzmitteln, die Förderung der Kombination von 

EU-Fonds sowie die Verbesserung der Wissensbasis über Be-
lange in städtischen Räumen und der Austausch von Best-
Practice-Erfahrungen.2 
70 % der BürgerInnen leben heute in Städten, die durch eu-
ropäisches Recht gesetzten Vorgaben betre�en zu etwa 70 % 
die Kommunen. Etwa 70 % der Arbeitsplätze entstehen in 
städtischen Verdichtungsräumen, 85 % des Bruttoinlands-
produkts der EU (GDP) wird in Städten erarbeitet. Europa-
politik ist inzwischen in vielen Bereichen Kommunalpolitik, 
Städte können aber auch BürgerInnennähe für europäische 
�emen scha�en.
Mit der New Urban Agenda auf der UN-Konferenz Habitat 
III in Quito 2016 haben die Staaten weltweit ein Dokument 
vorgelegt, das sich mit der Entwicklung, Funktion und 
nachhaltigen Ausgestaltung von Städten und mit der Pers-
pektive zunehmender Urbanisierung befasst. Die Städte wer-
den als die zentralen Akteure der Stadtentwicklung aner-
kannt, die kontinuierlich mit sich wandelnden Rahmen
bedingungen konfrontiert sind, für die orts- und situations
angepasste Lösungen gefunden werden müssen. 
Die New Urban Agenda ist in internationale Agendaprozesse 
(SDGs, UN-Klimakonferenz COP 21 in Paris et. Al.) einge-
bunden und hat für Stadtverwaltungen einen großen Wert, 
sie stellt � wenn auch als informelles Dokument � klare For-
derungen für eine zukunftsorientierte Stadt und ist Richt-
schnur und politische Stärkung für eine nachhaltige und in-
tegrierte Stadtentwicklung.

Komposition der Themenpartnerschaften 
Methodischer Kern sind �emenpartnerschaften, die sowohl 
horizontal in der Koordination unterschiedlicher Fachpoliti-
ken als auch vertikal im Sinne von �Multi Level Gover-
nance� aufgebaut sind. In der �emenpartnerschaft Urbane 
Agenda, Urbane Mobilität, arbeiten acht Städte � Bari (IT), 
Bielefeld (GER), Burgas (BG), Gdynia (PL), Karlsruhe 
(GER), Malmö (SE), Nijmegen (NL), Torres Vedras (PT) �, 
zwei Regionen � Skåne Region (SE), Wallonia Region (BE) 
�, fünf Mitgliedsstaaten � Cyprus, Czech Republic, Finland, 
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Romania, Slovenia � und NGOs, wie der Europäische Rad-
fahrer-Verband (European Cyclists� Federation), Walk 21 
oder der Internationale Verband für das ö�entliche Verkehrs-
wesen/den Personenverkehr (Union Internationale des 
Transports Publics), POLIS als ein Netzwerk europäischer 
Städte und Regionen, zusammen. Aber auch europäische In-
stitutionen wie Europe’s Urban Knowledge Platform 
(EUKN), EUROCITIES und Vertreter des URBACT-
Programmes bringen ihre langjährigen Erfahrungen ein. Die 
EU-Kommissionen sind ebenfalls eingebunden, denn Adres-
sat der Aktions- und Maßnahmenpläne ist zunächst die 
Kommission. 

Drei Forderungen sind Kernbestandteil: 
Bessere Rechtsetzung: Die Urbane Agenda will nicht neue 
Regeln scha�en, sondern eine frühzeitigere, e�ektivere, ko-
härentere Implementierung städtischer Belange auf europäi-
scher Ebene bewirken. 
Gezieltere Finanzierung: Vorhandene Ressourcen und 
Finanzquellen sollen besser genutzt, der Zugang zu EU-Pro-
grammen und Zuschüssen erleichtert werden � auch im 
Hinblick auf die künftige Strukturfondsförderung 2021�
2028. Neue Finanzspielräume oder Mittel sind mit der EU 
Urban Agenda jedoch nicht verknüpft.
Wissensaustausch: Der Erfahrungs- und Datenaustausch 
soll verbessert und intensiviert werden. Es gibt zu diesem 
�ema bereits zahlreiche Netzwerke, Arbeitskreise und Insti-
tutionen (z. B. URBACT, das europäische Wissensnetzwerk 
EUKN, Eurocities oder POLIS), dies sind die idealen Part-
ner in den EU-Urban-Agenda-Prozessen.

Forderungen im aktuellen Action Plan 
In der �emenpartnerschaft Urbane Mobilität sind gegen-
wärtig in vier Aktionen neun Maßnahmen formuliert. 
Gefordert wird die Unterstützung der aktiven Mobilitäts
arten (Fuß- und Radverkehr) und die damit einhergehende 
Chance, ö�entliche Räume besser zu nutzen. Hierfür ist die 
(Weiter-)Entwicklung von Leitlinien zur Infrastruktur dieser 
Mobilitätsarten erforderlich, was zur Entwicklung europäi-
scher und mitgliedsstaatlicher Leitlinien für Infrastrukturen 
beitragen soll. In den meisten Mitgliedsstaaten fehlt es dies-
bezüglich an Vorgaben, dazu fehlen auch auf europäischer 
Ebene Leitlinien, die als Empfehlungen dienen könnten. Die 
Entwicklung der Infrastrukturen für FußgängerInnen und 
RadfahrerInnen stützt sich bisher meist auf lokale und regio-
nale Ressourcen und lokales Know-how. 
In einigen Teilen Europas wird schon lange und erfolgreich 
ambitionierte Radverkehrspolitik betrieben. In anderen Tei-

len gibt es kaum Erfahrungen mit der Entwicklung und Pla-
nung einer soliden Radverkehrspolitik, ganz zu schweigen 
von einer Fahrradinfrastruktur.
Projekte für die aktiven Mobilitätsarten erfordern angemes-
sene Investitionen, über die die lokalen und regionalen Be-
hörden selbst oft nicht verfügen. Europäische Finanzmittel 
können bei der Umsetzung der Strategien eine tragende 
Rolle spielen und lokale bzw. regionale �nanzielle Ressour-
cen freisetzen.
Die Förderung nachhaltiger und aktiver Mobilitätsansätze 
könnte auch das Verhalten in den unterschiedlichen Mit-
gliedsstaaten verändern. Gestützt wird die Maßnahme vor 
allem auf Best Practices, Mobilitätspläne sowie Daten
erhebungen.
Ein anderes Anliegen ist die Reduzierung der Verkehrszu-
gangsregelungen für Städte. Aus nachvollziehbaren Gründen 
setzen die Städte EU-weit Verkehrszugangsregelungen 
(UVAR) um oder ziehen diese in Betracht, wie etwa emissi-
onsarme Zonen (LEZ). Derzeit erhält die Europäische Kom-
mission viele Anfragen aufgrund der Vielzahl an städtischen 
Verkehrszugangsregelungen innerhalb der EU und deren 
mangelnder Harmonisierung. Transparenz und Vereinheitli-
chung der UVAR-Vorgaben für NutzerInnen werden ange-
strebt, aber auch die Berücksichtigung der UVAR bei Kon-
zepten für nachhaltig urbane Mobilitätskonzepte (SUMP).
Die Städte stehen heute vor Herausforderungen wie Ver-
kehrsstaus, Platzmangel, Luftqualität, Lärm, Lebensqualität, 
soziale Eingliederung und Gesundheit. Der Einsatz von 
Neuen Mobilitätsdiensten (NMS) soll Lösungen für die Bür-
gerInnen bereitstellen und die Verkehrsbehörden bei der Be-
wältigung dieser Herausforderungen unterstützen. Beim 
künftigen Verkehrssystem wird es sich um einen Mix aus 
Verkehrsdiensten handeln, die Reisedaten erfassen und mit 
der sie umgebenden Infrastruktur kommunizieren (z. B. 
Car- oder Bikesharing/Clubs, Fahrgemeinschaften) und die 
über integrierte Plattformen Zugang zu neuen als auch klas-
sischen Verkehrsdiensten (Busse, Straßenbahnen usw.) er-
möglichen. Das bekannteste Beispiel hierfür ist der MaaS-
Ansatz (Mobility as a Service). 
Die wachsende Rolle des Privatsektors bei dem Betrieb von 
Mobilitätsdiensten stellt einen Paradigmenwechsel dar. Um 
so wichtiger ist es, die laufenden Systeme zu analysieren und 
darauf aufzubauen.
Der Lösungsansatz einer nachhaltigen urbanen Mobilität 
liegt in der e�ektiven Integration von Planung und Dienst-
leistungen, die Entwicklung der NMS mit den Nachhaltig-
keitszielen und den lokalen Mobilitätsagenden in Einklang 
zu bringen. Die Partnerschaft für Urbane Mobilität der Ur-
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banen Agenda möchte sicherstellen, dass diese Integration 
auf einem gemeinschaftlichen Ansatz mit den lokalen Ver-
kehrsbehörden aufbaut und die Verkehrsprioritäten und 
-leitlinien der Städte und Regionen unterstützt. 
Die Europäische Kommission verfügt über ein Rahmenwerk 
zur Förderung von Innovationen im Bereich der städtischen 
Mobilität. Abgesehen von den großen Städten gibt es nur be-
grenzt Kenntnisse über bestehende Fonds und deren Ziele. 
Die meisten Fonds konzentrieren sich auf größere Projekte, 
während viele lokale Behörden zunächst mit überschaubaren 
Projekten Erfahrungen sammeln möchten und den hohen 
Verwaltungsaufwand und die geringen Erfolgsquoten kritisie-
ren. Innovationen erfordern eben neue Geschäfts- und Gover-
nance-Modelle und die Kooperation vieler AkteurInnen. 

Verbesserung des öffentlichen Verkehrs
Für die Nutzung ö�entlicher Verkehrsmittel ist deren Er-
reichbarkeit ein entscheidendes Kriterium. Laut Eurostat be-
richten 20,4 % der Menschen in der EU von �großen� oder 
�sehr großen� Schwierigkeiten beim Zugang zu guten ö�ent-
lichen Verkehrsmitteln. Hier gilt es, eine Verbesserung her-
beizuführen. Der ö�entliche Nahverkehr ist das Rückgrat 
von Mobilitätslösungen im Umweltverbund und ein 
Schwerpunkt der europäischen Förderkulisse und der Selbst-
verp�ichtung der Mitgliedsstaaten. Mit dem Ausbau innova-
tiver, umweltfreundlicher Busse in städtischen Räumen kön-
nen darüber hinaus erhebliche Erfolge für die Verringerung 
der Emissionen von Treibhausgasen, Luftschadsto�en und 
Lärm erzielt werden.
Die Entwicklung und Umsetzung umfassender, integrierter 
städtischer Mobilitätsmaßnahmen für Städte erfordert eine 
enge Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Entschei-
dungsebenen, über Verwaltungsgrenzen hinweg, der Stär-
kung der Multilevel-Kooperation und Governance. Die 
wichtigen AkteurInnen der unterschiedlichen Verkehrs-
räume übernehmen hier eine Schlüsselfunktion. Dies betri�t 
alle Behörden mit expliziten Zuständigkeiten im Bereich 
Mobilität und Verkehr, aber auch andere relevante AkteurIn-
nen wie StadtplanerInnen, Schulen und Universitäten, große 
ArbeitgeberInnen sowie VertreterInnen der Zivilgesellschaft. 
Nicht zuletzt ist eine gute Zusammenarbeit mit den nationa-
len und europäischen Institutionen erforderlich, um den 
rechtlichen und �nanziellen Rahmen anzupassen. Gerade die 
Multilevel-Kooperation stellt die AkteurInnen vor eine kom-
plexe Aufgabe. Mangelnde Kompetenzen und fehlendes 
Fachwissen, teilweise sogar grenzüberschreitende Umset-
zung, der Umgang mit unterschiedlichen Zeithorizonten, 
die Verteilung der Risiken und Unterschiede bei den Ver-

kehrsplanungsansätzen, Ressourcen und Strukturen machen 
diese Aufgabe zu einer großen Herausforderung. 
Ziel ist es, praktische Erfahrungen in der Zusammenarbeit 
von Multi-Level-Governance-Ansätzen, die europaweit um-
gesetzt wurden, zu sammeln und daraus Empfehlungen für 
eine bessere Zusammenarbeit in Bezug auf die Finanzierung 
und rechtlichen Rahmenbedingungen zu formulieren.
Die Kommission fördert seit Jahren aktiv das Konzept der 
nachhaltigen städtischen Mobilitätsplanung (SUMP). Eine 
wachsende Zahl von Städten hat inzwischen nachhaltige 
Mobilitätspläne mit �nanzeller Unterstützung der europäi-
schen Struktur- und Investitionsfonds realisiert. Diese Ent-
wicklung soll weiter ausgebaut werden, oft konzentriert sich 
die Verkehrsplanung nach wie vor auf große Infrastruktur-
projekte, anstatt neue städtische Mobilitätsparadigmen oder 
den Umweltverbund insgesamt zu fördern. Politische Visio-
nen, strategische Planungen, aber auch die Bedürfnisse und 
Erwartungen von BürgerInnen und Unternehmen müssen 
hier erfolgreich zusammengeführt werden.  
Der letzte, aber nicht minder schwierige Schritt im Projekt-
verlauf der �emenpartnerschaft Urbane Mobilität im Rah-
men der Urbanen Agenda besteht darin, bis zum Sommer 
2019 AkteurInnen für die Umsetzung der Maßnahmen zu 
gewinnen. Wir bitten Sie ausdrücklich, Ihre Projekte in die 
Road Map der �emenpartnerschaft Urbane Mobilität ein-
zubringen. Laufende oder abgeschlossene Projekte, positive, 
aber gerade auch negative Erfahrungen sind uns willkom-
men. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Sie können 
wesentlich zum Erfolg dieses Projekts beitragen.� <

1 �http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2014/
the-urban-dimension-of-eu-policies-key-features-of-an-eu-urban-agenda, Zugriff 4. 9. 
2018

2 �https://ec.europa.eu/germany/news/neue-st%C3%A4dteagenda-f%C3%BCr-die-eu-
kommunen-erhalten-mitspracherecht-bei-der-eu-politikgestaltung_de, Zugriff 4. 9. 
2018

Prof. Anke Karmann-Woessner, Leiterin des Stadtplanungsamtes  
der Stadt Karlsuhe, koordinierendes Mitglied der  

Partnerschaft �Urban Mobility�, stpla@karlsruhe.de
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Das Klima ist los
Wetterextreme werden häu�ger und es mehren sich die Anzeichen, dass bisherige Ansätze zur 
Schadensbegrenzung bald nicht mehr reichen könnten. Wenn das Wetter das Land ins Chaos stürzt, 
ist es gut, Verbündete zu haben, die Gefahren abschätzen können oder die Folgen mildern helfen.
Peter Matzanetz 

Sommerliche Hitzewellen, die von Starkregenereignis-
sen durchbrochen sind. So stellte sich heuer der Som-
mer in Ostösterreich dar. In weiser Voraussicht hatte 

der Bezirk Mödling rechtzeitig eine Verordnung beschlossen, 
wonach o�enes Feuer und feuergefährliche Handlungen un-
tersagt sind. Bereits im April war diese bis Ende Oktober in 
Kraft gesetzt worden. Im August hatte dann ein nächtlicher 
Waldbrand an der Wiener Stadtgrenze den Bezirk Mödling 
zumindest gestreift. 40 freiwillige Feuerwehrmänner aus 
Breitenfurt sind alarmiert worden, um die Wiener Berufs
feuerwehr zu unterstützen. Als sich der Hochsommer end-
lich verabschiedet hatte, wurden gleich herbstliche Sturm-
warnungen ausgegeben: �Die noch belaubten Bäume könn-
ten unter der Last auch umstürzen.�

Auf Naturereignisse reagieren
Einer der im ländlichen Raum Naturgefahren vorbeugen, be-
seitigen und regenerien hilft, ist der genossenschaftlich orga-
nisierte Maschinenring (MR). Er bietet neu ein �Naturgefah-
ren-Service� und reagiert damit auf Klimaextreme und ver-
mehrte Hangrutschungen, Hochwässer oder Schneebelastun-
gen. Einen großen Teil der rund 300 Millionen Euro Umsatz 
des MR wirft der Winterdienst ab. Auf etwa die Hälfte aller 

landwirtschaftlichen Mitgliedsbetriebe kann er zählen. Land-
wirte werden hier auch zu Vertragspartnern, die bei Bedarf 
Fahrbahnen, Gehwege oder Parkplätze vom Schnee frei ma-
chen oder streuen und Dachräumungen durchführen. �Die 
Räumgeräte sind GPS-überwacht, um im Haftungsfall den 
Nachweis erbringen zu können�, sagt Regionalleiter Johannes 
Enzenhofer aus Urfahr, der in seiner Region auf 85 Vertrags-
partner zurückgreift. Bei Schnee und Glatteis setzen 84 Teil-
organisationen in ganz Österreich bis zu 7.800 Kräfte ein. 
Insgesamt sind rund 1.300 Gemeinden bei einer der regiona-
len Genossenschaften Mitglied und die ganz große Mehrheit 
davon würde laut MR den Winterdienst auch nutzen. 
Gemeinden berichten von Vorteilen externer Leistungserbrin-
gung, die dennoch aus der Region stammt. 
Nach einer entsprechenden Handynachricht mit Witterungs- 
und Wettersituation sowie dem hauseigenen Situations
bericht steigen die einzelnen Vertragspartner auf ihre leis-
tungsstarken Traktoren. Die sind mit Schneep�ug vorne und 
Streugutbehälter hinten zu Räumfahrzeugen umfunktioniert. 
Der neue Maschinenring-Bundesgeschäftsführer Franz 
Sturmlechner setzt Zukunftsthemen verstärkt auf die 
Agenda: �Neue Herausforderungen wie die Digitalisierung 
warten auf uns.�
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Mit Wetterdaten abgleichen
In verfeinerten Wetterdaten sieht der Gründer der MetGIS 
GmbH, Gerald Spreitzhofer, die Zukunft: �Dank hochdetail-
lierter topogra�scher Daten können wir die Prognosen sehr 
fein rechnen.� Damit unterstützt seine Firma Lawinenwarn-
dienste bei situativen Entscheidungen sowie auch strategi-
schen Planungen für den Winterdienst. Die Anscha�ung von 
Räumgeräten, Einsatzplanung, Bedarfsspitzenabdeckung oder 
die Räumlogistik in Gemeindeverbänden würden damit ziel-
genauer betrieben werden können. Für Schigebiete könnte es 
in einer Zukunft ohne nächtliche Minusgrade sogar über
lebenswichtig sein, wo genau beschneit wird. �Mit unseren 
Methoden ergeben sich klare Vorteile hinsichtlich der Prog-
nose von Schneefallgrenzen�, sagt Spreitzhofer, der Winter-
sportorten oder LiftbetreibernInnen Wetterinfos liefert. Kun-
dInnen des Unternehmens sind jedoch nicht nur alpine An-
wenderInnen, sondern auch solche aus dem Verkehrsbereich, 
zum Beispiel die As�nag. �Punktgenaue Wettermodelle� des 
Spin-o�s der Uni Wien werden demnächst auch eingesetzt, 
um landwirtschaftliche Prozesse zu optimieren. Agrotech-Un-
ternehmen können mit den detailhaften Wetterdaten die 
Wald- und Feldarbeit digital unterstützen. 
Klimaveränderungen erhöhen beim �ema Landwirtschaft 
immer mehr die Dramatik. �Wir steuern nicht auf eine Kata-
strophe zu, wir sind mitten drinnen�, erklärt Kurt Weinber-
ger, Vorstandsvorsitzender der Österreichischen Hagelversi-
cherung (ÖHV) und nennt Zahlen: �Das heurige Jahr bringt 
in der Landwirtschaft einen Rekordschaden durch Dürre von 
rund 210 Millionen Euro.� Als erster Naturgefahrenversiche-
rer Europas würden von der ÖHV zur Schadensermittlung 
auch Satellitendaten herangezogen. Damit und mit den Wet-
terdaten der Zentralanstalt für Meteorologie (ZAMG) und 
deren Niederschlagswerten und Temperaturverläufen wird die 
landesweite Schadensermittlung erstellt.

Der nächste Sommer kommt bestimmt
Die ZAMG hatte zuletzt auch ein Stadtklimamodell entwor-
fen, bei dem herauskam, dass es den Städten klimatisch nicht 
besser ergeht, im Gegenteil. Demnach könnte Wien im Som-
mer zu einer einzigen Hitzeinsel mit mehr als 90 heißen Ta-

gen im Jahr werden. Bei der hiesigen Stadtverwaltung war 
man dem Problem vor zwei Jahren bereits mit einem Strate-
gieplan entgegengetreten. Im Sommer wurde als erster Schritt 
die Begrünung von 50 Häusern in Innerfavoriten angekün-
digt. Bis 2022 sollen im Wiener Kretaviertel 20 Prozent der 
Gebäude, die sich eignen, grüne Fassaden oder Dächer haben.
Die Sprecherin des Verbandes für Bauwerksbegrünung, Vera 
Enzi, erklärt den Nutzen: �Gefühlte 13 Grad weniger können 
in einem Straßenzug mit grünen Fassaden erzielt werden.� In 
Wien stehen für solche Ambitionen bis zu 2.200 Euro pro 
Projekt an Fördermitteln zur Verfügung. In Linz sind es bis zu 
7.500 Euro und in Graz sogar 40.000 Euro, wobei dort  
10 Euro pro Quadratmeter als Limit gelten. Ob eine grüne 
Wand oder Grünraumplanungen dem Klima gut tun oder 
doch �alles nur Fassade� ist, können Bauausschüsse ganz neu 
mithilfe der Green4Cities GmbH auf Basis ihrer Greenpass-
Technologie ermitteln lassen. Dabei werden Faktoren, die dem 
Mikroklima zuträglich sind, modellhaft auf ihre Auswirkun-
gen geprüft. �Klimafreundliche Gemeinden�, die ihre Freund-
schaft ernst nehmen, können grüne Bestandsmaßnahmen oder 
Neubauprojekte also nun auf die Probe stellen und damit im 
besten Fall sommerlichen Wetterextremen trotzen.� <
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Wenn der erste Schnee kommt: 
Spezialisierte Wetterdienste 

prognostizieren Schneefallgrenzen 
noch exakter.

Für präventive Maßnahmen beim Baumbestand  
ist der Herbst die Nagelprobe.
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BEV – Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Verlässliche Daten für die Städte
Wir stellen in der ÖGZ Institute und Institutionen vor, die regelmäßig mit dem Städtebund 
zusammenarbeiten. Diesmal: sieben Fragen an Wernher Hoffmann, Präsident des BEV.

Wer oder was ist das BEV?
Das BEV ist eine Dienststelle des Bundesministeriums für 
Digitalisierung und Wirtschaftsstandort. Gegründet wurde 
es im Jahr 1923 durch den Zusammenschluss der Normal-
Eichungs-Kommission mit dem Bundesvermessungsamt. In 
seiner heutigen Form ist das BEV der nationale Geodaten-
provider, das nationale Metrologie-Institut, die Eichbehörde 
und die Vermessungsbehörde Österreichs. In diesen Funkti-
onen ist das BEV ein Dienstleister, der eine Infrastruktur auf 
dem Gebiet der Geoinformation und der Messtechnik für 
einen hochentwickelten Wirtschaftsstandort ständig weiter-
entwickelt und die davon abgeleiteten Services und Produkte 
dem Bund, Ländern, Städten, Gemeinden, der Wirtschaft 
und der Gesellschaft zur Verfügung stellt. 

Wie ist es organisiert?
Der Sitz der Zentrale liegt in Wien. In den Zentralgebäuden 
im 2. und 16. Wiener Gemeindebezirk sind die Fachabtei-
lungen untergebracht. In den Bundesländern ist das BEV in 
45 Bezirkshauptstädten mit 41 Vermessungsämtern und  
9 Eichämtern vertreten.

Wo liegen die Arbeitsschwerpunkte?
Der Aufgabenbereich des BEV erstreckt sich über zwei große 
Fachgebiete: Das sind die Vermessung und Geoinformation 
und das Mess- und Eichwesen. 

In der Vermessung und Geoinformation liegen die Schwer-
punkte in der Führung des Katasters und in der Bescha�ung 
und Aktualisierung von Geobasisdaten über das gesamte 
Bundesgebiet. Der Kataster wird von den Vermessungsäm-
tern geführt, täglich aktualisiert und beinhaltet die räumli-
chen Informationen der über 10,2 Millionen Grundstücke 
Österreichs. Der Kataster ist in seiner heutigen Ausprägung 
ein digitales Geobasisdaten-Informationssystem, das als 
Grundlage für alle räumlichen Planungen und Entscheidun-
gen der Städte und Gemeinden unverzichtbar geworden ist. 
Neben dem Kataster bilden der Ausbau des Satellitenpositi-
onierungsdienstes zur genauen Bestimmung von Vermes-
sungspunkten, die Verfügbarkeit von aktuellen Luftbildern 
und Orthophotos und die daraus erfolgende Ableitung von 
Landschaftsinformationen und deren kartogra�sche Darstel-
lung weitere Schwerpunkte. Dabei wird großer Wert darauf 
gelegt, dass sowohl die Herstellungs- als auch die Abgabe-
prozesse in einem digitalen Work�ow ablaufen. So können 
alle diese Daten über das Geodatenportal des BEV online 
abgerufen werden.
Im Mess-und Eichwesen ist die Arbeit darauf ausgerichtet, 
dass in Österreich mit den richtigen und international aner-
kannten Maßeinheiten gemessen werden kann und dass die 
verwendeten Messgeräte die gesetzlich vorgeschriebenen Ge-
nauigkeitsbestimmungen einhalten. In den Metrologielabors 
werden dafür die nationalen Maßeinheiten � wie beispiels-

BEV-Zentrale in Wien
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weise Meter, Sekunde, Kilogramm � gehalten und den öster-
reichischen Unternehmen durch Kalibrierungen weitergege-
ben. Ebenso wichtig für die Wirtschaft und die Konsumen-
tInnen sind die Aufgaben der Eichämter, die sich von der 
Überprüfung von Eichstellen und von Messgeräten bis hin 
zur Kontrolle der Füllmengen von Fertigpackungen erstre-
cken. Diese Aufgaben sind wichtige Elemente des Konsu-
mentenschutzes und tragen zu einem fairen Wettbewerb in 
der Wirtschaft bei.

Was verbindet das BEV mit  
dem Österreichischen Städtebund?
Fragen, die im technischen und rechtlichen Zusammenhang 
mit dem Kataster, den Geobasisdaten, deren Herstellung, 
Verbreitung und Abgabe gestellt werden, müssen interdiszi
plinär mit den Betro�enen gelöst werden. Der Österreichi-
sche Städtebund, als Vertreter der Städte, koordiniert deren 
Anliegen und ist der kompetente Ansprechpartner, wenn es 
um überregionale und europäische Fragestellungen geht, um 
den gemeinsamen Anliegen auch entsprechend Gewicht zu 
verleihen. 

In welchen Bereichen bietet das BEV 
österreichischen Städten und  
Gemeinden Know-how und Information?
Die österreichischen Städte sind vor allem wegen ihrer 
Größe und ihrem Know-how in Vermessungs- und Grund-
buchsfragen untereinander schwer vergleichbar. Durch die 
Präsenz des BEV in den Bezirken kann von den Dienststel-
len vor Ort auf diese Unterschiede eingegangen werden. In-
haltlich erstreckt sich die Beratung in Grundsatzfragen zum 
Adressregister, Abstimmungen und Normierungen bei der 
Erfassung von Basisdaten und Nutzungsinformationen (Ak-
tualisierung des Gebäudebestandes) bis zur individuellen Be-
ratung bei konkreten Fragestellungen im Zusammenhang 
mit der Verbücherung von Straßen und Wegen sowie der 
Adressvergabe und der logisch richtigen Anbindung an die 
Verkehrsgraphen. Das BEV unterstützt die Städte aber auch 
bei Gesprächen mit anderen Stellen des Bundes, wenn es um 
den Raumbezug geht. Und natürlich stellt es den Städten die 

Digitale Katastralmappe mit ihren Verzeichnissen als Grund-
lage für alle Planungen zur Verfügung. 
Ein besonderes Kooperationsprojekt ist das österreichische 
Adressregister: Städte und Gemeinden erheben und aktuali-
sieren die Daten mit vom BEV bereitgestellten IT-Services, 
wie z. B. dem Geocodierungsclient. Das BEV führt das Re-
gister und vertreibt die Daten mittels moderner Webservices.

Welche urbanen Themen sind  
aktuell besonders relevant?
Ein ständig bedeutendes �ema ist die laufende, zuverlässige 
und rasche Aktualisierung des Katasters und der Grund-
stücksdatenbank, auch Fragen im Zusammenhang mit der 
Umsetzung des Flächenwidmungs- und Bebauungsplanes 
sind wegen der hohen Bedeutung für die BürgerInnen per-
manent relevant. Diese planerischen Vorgaben liefern den 
Rechtsrahmen für Entscheidungen der Baubehörden, bauen 
aber auf dem Kataster auf. So haben natürlich Fragen der 
Genauigkeit der Datengrundlagen im Allgemeinen und Fra-
gen zu ˜nderungen des Katasters auch immer Auswirkungen 
auf Detailplanungen.
In letzter Zeit sind es die Projekte im Umfeld des Adress
registers, die besonders im Fokus stehen. Die Harmonisie-
rung der Verwaltungseinheiten mit den Postleitzahlengebie-
ten drängt auf eine Lösung. Mit dem Routing über die Ver-
kehrsgraphen zu den einzelnen Adressen und Gebäuden, ge-
nannt GeoGIP, kommen nach dem erfolgreichen Start neue 
Detailfragen auf uns zu. Auch das neueste Projekt, die Zu-
ordnung der Gebäude zu Wahlsprengel und die Führung der 
Wahlsprengel und Wahllokale im Rahmen des Zentralen 
Wählerregisters sind herausfordernde Fragen, die nur mit 
den Gemeinden, vor allem aber mit den Städten zu lösen 
sind. 

Gibt es Wünsche für die künftige  
Zusammenarbeit mit dem Städtebund?
Vorab sei erwähnt, dass es eine hervorragende Zusammen
arbeit zwischen den Städten, vertreten durch den Städtebund, 
und dem BEV gibt und wir uns dafür auch herzlich bedanken.
So bleibt der Wunsch, dass dieses gute und lösungsorien-
tierte Gesprächsklima erhalten bleibt, womit wir gemeinsam 
auch die zukünftigen Herausforderungen für beide Instituti-
onen lösen werden.� <

LINK
www.bev.gv.at

Wernher Hoffmann, 
Präsident des BEV
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Lokale Partner für globales Handeln
Die Umsetzung der SDGs in Österreich braucht dringend mehr Schwung.
Bernhard Bouzek, Referent für Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe der Stadt Wien

Die 17 Sustainable Development Goals (SDGs), zu de-
ren Umsetzung sich 193 Regierungen im September 
2015 im Rahmen der Vereinten Nationen verp�ichtet 

haben, beabsichtigen nicht weniger, als das Ende der globa-
len Armut bis zum Jahr 2030 zu erreichen. Dass die gemein-
samen Anstrengungen der internationalen Staatengemein-
schaft etwas bewirken können, zeigt der Blick auf die Bilanz 
der Millenniums-Entwicklungsziele. Zwischen 2000 und 
2015 wurden bemerkenswerte Fortschritte gemacht und das 
Leben von Millionen Menschen hat sich verbessert. So 
wurde die extreme Armut um die Hälfte verringert und für 
mehr als zwei Milliarden Menschen der Zugang zu sauberem 
Wasser gewährleistet. Unterschiede im Zugang zur Grund-
schulbildung zwischen Buben und Mädchen wurden in allen 
Entwicklungsländern reduziert, die Müttersterblichkeit ist 
weltweit um 44 % gesunken. Trotz aller Fortschritte gibt es 
bis zum Ende der Laufzeit der SDGs noch viel zu tun: Noch 
immer lebt jeder achte Mensch auf dieser Erde in extremer 
Armut und sechs Millionen Kinder unter fünf Jahren ster-
ben jährlich an vermeidbaren Krankheiten. Rund 800 Milli-
onen Menschen leiden an Hunger und zwei Milliarden 
Menschen sind durch Wasserknappheit bedroht. Die seit 
dem 1. Jänner 2016 global geltenden SDGs müssen nun 
durch nachhaltige Strategien erreicht werden, die auch An-

strengungen in Österreich notwendig machen. Denn die 
Unterzeichnerstaaten bestimmen die Reichweite und Tiefe 
ihrer Maßnahmen selbst und beweisen damit erneut, dass 
die Vereinten Nationen nur so stark sind wie die Summe ih-
rer Mitglieder. Die SDGs liefern dazu nur die Zielvorgaben 
und lassen für alle staatlichen AkteurInnen Spielräume für 
die Art und Weise der Umsetzung.

Die SDGs als Chance
Die SDGs beruhen auf einem Ansatz, der ökologische, öko-
nomische, soziale und politische Aspekte gleichermaßen in-
tegriert, um menschliches Wohlergehen weltweit zu ermögli-
chen. Besonders hervorzuheben ist dabei, dass die SDGs keine 
reine entwicklungspolitische Strategie darstellen, sondern alle 
Länder zu einem umfassenden und nachhaltigen Handeln 
aufrufen. Gerade die hochentwickelten Staaten sind dabei auf-
gerufen � auch bei ihrer Inlandsarbeit � die 17 Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung zu berücksichtigen. Um die Umset-
zung der SDGs, auch Agenda 2030 genannt, voranzutreiben, 
sind in Österreich durch einen Ministerratsbeschluss aus dem 
Jahr 2016 alle Verwaltungseinheiten des Bundes, der Länder 
und Gemeinden zur Umsetzung der SDGs verp�ichtet, ihren 
Teil beizutragen. Dies macht auch Sinn, ist doch unter dem 
Schlagwort �Localizing the SDGs� ein Großteil der Strategie 

Michael Häupl unterzeichnete bereits 2016 
die UNO-Ziele für nachhaltige Entwicklung.
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lokal, z. B. auf Gemeindeebene, umzusetzen. Die österreichi-
schen Bundesländer und Gemeinden nehmen bei der Umset-
zung von Aktivitäten in den �emenbereichen der SDGs eine 
wichtige Rolle ein, sind sie doch aufgrund ihrer Zuständig-
keit, der lokalen Expertise und der Nähe zu den BürgerInnen 
gerade dazu prädestiniert. Außerdem können sie viele Erfah-
rungen aus ähnlichen Strategien (Lokale Agenda 21, Fair-
Trade-Gemeinde usw.) einbringen. Bei der Umsetzung der 
SDGs in Österreich gibt es jedenfalls genügend Handlungs-
felder, bedenkt man z. B. den enormen Flächenverbrauch bei 
Bauvorhaben (SDG 15), den noch immer hohen CO2-Aus-
stoß (SDG 13) oder das ungleiche Lohnniveau zwischen 
Frauen und Männern (SDG 5). Darüber hinaus ist mit dem 
SDG 11 �Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstands-
fähig und nachhaltig gestalten� explizit ein Wirkungsraum 
de�niert.

Lohnender Blick nach Deutschland 
Im Mai und Juni 2018 fanden in Konstanz mit der Konfe-
renz �Kommunen gestalten mit � Stand der Umsetzung der 
Agenda 2030 auf kommunaler Ebene� bzw. in Lübeck mit 
der �14. Bundeskonferenz der Kommunalen Entwicklungs-
politik (BUKO)� zwei hochrangige Veranstaltungen statt, die 
sich mit den SDGs auf lokaler Ebene befassten. Dazu ist aus 
österreichischer Sicht einiges bemerkenswert: Zahlreiche deut-
sche Städte haben bereits eine allgemeine SDG-Strategie in 
Umsetzung, und das bereits vielfach seit zwei Jahren! Dazu 
wurden seitens der deutschen Bundesregierung auch Ressour-
cen in großem Maß zur Verfügung gestellt. So erhalten deut-
sche Städte z. B. eine zusätzliche Arbeitskraft zur Implemen-
tierung der SDGs zu 90 % �nanziert. Organisatorisch und 
�nanziell steht den Städten und Gemeinden in Deutschland 
die �Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)� 
zur Seite. Auf der Website der SKEW �ndet sich eine Fülle 
von Materialien, die Gemeinden anleiten und unterstützen, 
einen SDG-Prozess, angefangen von der Ist-Stand-Analyse, 
der Ausarbeitung von Handlungszielen, der Umsetzung und 
schließlich der Messung und Evaluierung, umzusetzen.  
https://skew.engagement-global.de/
Beachtlich ist dabei besonders, dass es bei der Umsetzung des 
SDG-Prozesses auf Gemeindeebene in Deutschland gelungen 
ist, einen Top-Down-Ansatz zu verankern, der alle Dienststel-
len umfasst und zur Mitarbeit eingebunden hat, gleichzeitig 
aber auch motivierend war und die Zivilgesellschaft mit an 
Bord geholt hat. Einige wichtige Erfahrungen der deutschen 
Städte waren, dass alle 17 SDGs bearbeitet werden müssen 
und dass in allen 17 Zielen � und vor allem in den Subzielen 
� jede Menge Handlungsvorgaben für Städte in einem hoch-
entwickelten Industrieland enthalten sind.

Rechnungshof mahnt zur Umsetzung
Den positiven Erfahrungen deutscher Städte und Gemein-
den, die als Bereicherung für die strategische Planung ange-
sehen wird, steht die Situation in Österreich gegenüber. Wie 
vom SDG-Koordinator des Bundesministeriums für Nach-
haltigkeit und Tourismus schon im Juni 2018 kommuniziert 
wurde, ist auf Bundes-, Landes- oder Gemeindeebene noch 
kein Prozess gestartet worden, die 17 Ziele systematisch und 
als Einheit durchzuarbeiten. Österreich ist somit bei der 
SDG-Umsetzung zeitlich stark in Verzug geraten, zumal der 
UNO im Jahr 2020 ein Bericht vorgelegt werden muss. Die 
mangelnde Umsetzung der SDGs bzw. die fehlenden Strate-
gien und Prozesse wurden auch bei dem am 6. Juli 2018 prä-
sentierten Bericht des Rechnungshofs kritisiert. Der Rech-
nungshof hat die Umsetzung der UNO-Ziele für Nachhal-
tige Entwicklung in Österreich überprüft und dabei große 
De�zite festgestellt. Weder gebe es einen langfristigen koor-
dinierten und konkreten Plan, wie die Ziele erreicht werden 
sollen, noch ausreichende Fortschrittsberichte. Österreich 
habe sich als UNO-Mitglied durch die Annahme der �Agenda 
2030� zur nachhaltigen Entwicklung bekannt, �die vorma-
lige Bundesregierung verabsäumte es jedoch, eine diesem po-
litischen Bekenntnis nur nationalen Umsetzung entspre-
chende direkte Bezugnahme auf die nachhaltigen Entwick-
lungsziele in ihrem im Jänner 2017 beschlossenen Arbeitspro-
gramm für die Jahre 2017 und 2018 aufzunehmen�, kritisiert 
der Rechnungshof. Das im Dezember 2017 verabschiedete 
Regierungsprogramm 2017 bis 2022 der aktuellen Regierung 
erwähne zwar die �Agenda 2030�, setze diese jedoch in kei-
nen Kontext zu konkreten Maßnahmen, heißt es in dem Be-
richt weiter.

Gesamtstaatliche Strategie fehlt
Konkret bemängelt der Rechnungshof das Fehlen einer ge-
samtstaatlichen Strategie für die Umsetzung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele. Von der Regierung sei zwar eine intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe eingesetzt worden, die jedoch nur 
ein Mandat zur Koordinierung der Berichterstattung bekom-
men habe, nicht aber zur Koordinierung der Umsetzung 
selbst. Der Rechnungshof emp�ehlt, die interministerielle Ar-
beitsgruppe als nationales Lenkungsgremium für die Umset-
zung der �Agenda 2030� einzurichten. Zur Umsetzung der 
nachhaltigen Entwicklungsziele sollte eine Nachhaltigkeits-
strategie mit einem gesamtstaatlichen Mechanismus unter 
Einbeziehung der Länder und Gemeinden sowie der Zivil
gesellschaft erstellt werden. Darüber hinaus sollte so bald wie 
möglich und danach mindestens ein Mal pro Legislaturperi-
ode an das �Hochrangige Politische Forum für Nachhaltig-
keit und Entwicklung� der UNO berichtet werden.� <
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Umweltausschuss

Baumkontrollen  
als Klimaschutzinstrument
Der Umweltausschuss beschäftigte sich bei seiner Sitzung in Wien mit Baumkontrollen und -kataster.
Guido Dernbauer, Österreichischer Städtebund

Phänomene wie der Massaria Pilzbefall bei Platanen 
(führt zu schnellem Bruch), das Eschentriebsterben 
oder die Zunahme von Unwetterschäden zeigen die 

Relevanz eines gut geführten Baumkatasters. Die Bewer-
tung von Bäumen in Deutschland erfolgt uneinheitlich 
bei einer unterschiedlich monetären Bilanzierung. Zudem 
gibt es keine einheitlichen Richtlinien bei den Baumkon-
trollen.
Obwohl es in Deutschland mittlerweile das Weißbuch zu 
Stadtgrün gibt, sieht Marcus Schaft von der treevolution.de 
GmbH durchaus noch Bedarf an neuen, innovativen Lösun-
gen. So wäre etwa die Nutzung von Gras�ächen in Nieder-
forstbewirtschaftungen zwecks Verkokkung und Herstellung 
von Holzkohle oder eine Luftreinhaltung durch Feinstaub�l-
tration möglich. 
Bedenkt man, dass der Kohlensto�gehalt von Bäumen in der 
Stadt höher ist als im Wald und der CO2-Preis steigen wird, 
bekommt der Baum einen Wert zur Kohlensto�bilanzie-
rung. Parallel dazu sinkt die Ökosystemleistung, die aller-
dings in Folge der natürlichen CO2-Bindungsfähigkeit auf-
rechterhalten werden muss. Dazu müsste ein Grenzwert fest-
gesetzt werden. Für eine Kohlensto�bewirtschaftung ist eine 
Datenvernetzung und -bewirtschaftung zum Ausbau grüner 
Infrastruktur notwendig. 

Bäume und Wolken
Zur Erfüllung der Pariser Klimaschutzvorgaben und um von 
einer nachhaltigen Entwicklung zu einer sogenannten �Sym-
biontic Regeneration� zu kommen, ist die Entwicklung ver-
schiedener Tools, welche die Gehölz- und Waldverwaltung 
optimieren, unabdingbar. Mittlerweile wird ein rechtssiche-
res Gehölz- und Waldgrundbuch als Verwaltungs-, Monito-
ring-, Statistik- und Klimaschutzinstrument erstellt. Aller-
dings müssen sich noch normfähige Methoden zur Quanti�-
zierung, Bilanzierung und Bewirtschaftung der Klimaschutz-
leistungen von Gehölzen und Wäldern etablieren. 
In eine Cloud-Datenbank können bereits sämtliche Kataster 
eingep�egt werden. Diese von der Akaryon GmbH tech-
nisch umgesetzte Cloud enthält eine Kausalitätsanalyse, in 
der Funktionsfähigkeit, Standsicherheit, Sicherheitserwar-
tung und Erhaltungswürdigkeit bewertet werden. Auch An-
lagen- und Verkehrsgefährdung sind berücksichtigt. Werden 
Bäume in bestimmten Abschnitten kontrolliert, können 
diese Prüfmaßnahmen auch in der Cloud hinterlegt werden. 
In Deutschland arbeiten bereits mehrere Städte, wie z. B. 
Berlin oder Regensburg, mit diesem System.
Zusätzlich beschäftigte sich der Umweltausschuss diesmal mit 
Gesundheitsschutz, Glyphosat, der Klima- und Energiestrategie 
sowie der Neufassung der EU-Trinkwasserrichtlinie.� <

Vorsitzender Vizebgm. a. D. Bernd Sengseis mit Generalsekretär 
Thomas Weninger und Stadtrat Reinhard Kaufmann
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Fachausschuss

Kinder und Jugendliche im Fokus
Die 87. Sitzung des Fachausschusses für Soziales, Gesundheit und Jugend des Österreichischen 
Städtebundes fand Ende September in Wien statt.
Kevin Muik, Österreichischer Städtebund

Der erste der beiden Ausschusstage stand ganz im Zei-
chen der Armuts- und Ausgrenzungsgefahr von 
Kindern und Jugendlichen. Die Ausschussvorsitzende 

Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser und Peter Stanzl 
(MA 24) begrüßten die TeilnehmerInnen im Namen der 
gastgebenden Stadt Wien, danach referierte Richard Heuber-
ger (Statistik Austria) über die Ergebnisse der EU-SILC 
2017 (Statistik), mit welcher die Einkommensverhältnisse 
und Lebensbedingungen von Haushalten erhoben werden. 
Ein besonderes Augenmerk legte der Vortragende auf die 
Situation von Kindern und Jugendlichen in Österreich, die 
statistisch gesehen einer höheren Armutsgefährdung aus
gesetzt sind als die Gesamtbevölkerung. Darauf folgend 
zeigte Ursula Ganal von der Magistratsabteilung 24 
(Gesundheits- und Sozialplanung) die Auswirkungen der ge-
planten Grundsatzgesetzgebung im Bereich der Mindest
sicherung auf Kinder und Jugendliche auf. Nach ersten Aus-
sagen des Bundes sind in diesem Bereich vor allem Kürzun-
gen für Mehrkinderfamilien zu erwarten. 

Nach einer Führung durch das neue Sozialzentrum in der 
Seestadt hielt Agnes Berlakovich (Leiterin der MA 40, Sozia-
les, Sozial- und Gesundheitsrecht) einen Vortrag über die 
Wiener Jugendunterstützung und Kurt Gutlederer (Leiter 
der Wiener Wohnungslosenhilfe im Fonds Soziales Wien) 
ermöglichte einen Einblick in die Angebotslandschaft der 
Wiener Wohnungslosenhilfe. 
Der nächste Programmpunkt führte die TeilnehmerInnen in 
die  � für viele doch unbekannte � Lobau, zum Beschäfti-
gungsprojekt �Back to the Future�. Der mit fünf Hektar Flä-
che größte Stadtbauernhof Wiens samt dazugehörigem Bau-
ernladen ist Teil dieses Projekts, das jugendlichen Beziehe-
rInnen der Wiener Mindestsicherung befristete Dienstver-
hältnisse bietet. Ziel ist die Vermittlung und Integration in 
ein �xes Dienstverhältnis am ersten Arbeitsmarkt. Das am 
Stadtbauernhof angebaute Gemüse und auch die Pilze aus 
der eigenen Zucht konnten am Ende des ersten Tages in der 
Sozialgastwirtschaft Lobauerhof verkostet werden. Dabei 
nutzte der Wiener Stadtrat Peter Hacker  den Anlass, um auf ©
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die schwerwiegenden Folgen der geplanten Kürzungen bei 
der Mindestsicherung hinzuweisen.
Am zweiten Tag traf sich der Ausschuss in spielerischer At-
mosphäre zwischen Rutschen und Kletternetzen in der 
wienXtra-kinderinfo im Museumsquartier. Dazu passte auch 
das �ema des ersten Vortrags: �Kinder und Jugendliche in 

Wien�. Landesjugendreferent Karl Ceplak brachte den Teil-
nehmenden das Angebot und die Vision sowie die derzeiti-
gen Herausforderungen der Wiener Kinder- und Jugendar-
beit näher. Zum Abschluss referierte Daniela Kern-Stoiber, 
Geschäftsführerin von bOJa, dem bundesweiten Netzwerk 
o�ener Jugendarbeit, über gesundheitliche Aspekte der öster-
reichischen Jugendarbeit. Zum Ausklang besuchte die 
Gruppe gemeinsam das benachbarte ZOOM-Kindermu-
seum.
Das nächste Tre�en des Fachausschusses für Soziales, Ge-
sundheit und Jugend �ndet in der Stadt Steyr statt.� <

Ziel des Beschäftigungsprojekts �Back to the Future� ist die 
Eingliederung von jungen BezieherInnen der Mindestsicherung  
in den Arbeitsmarkt. Der Fachausschuss für Soziales, Gesundheit 
und Jugend besuchte die fünf Hektar große Landwirtschaft  
sowie den dazugehörigen Bauernladen und die Sozialgast
wirtschaft Lobauerhof. 

54 � ÖGZ 11/2018

©
 F

ot
o:

 H
am

m
er

, S
ta

dt
 Tr

au
n

MAGAZIN

Traun 

Fachausschuss  
für Personalmanagement
Am 15. und 16. Mai 2018 tagte der Fachausschuss für Personalmanagement unter dem Vorsitz 
von Ferdinand Neu erstmalig in Traun. Die Tagungsgäste wurden sehr herzlich von Bürgermeister 
Rudolf Scharinger und Stadtamtsdirektor Karl Gillesberger begrüßt.

Erster Tagesordnungspunkt war eine Auseinanderset-
zung mit dem �ema Jobbörse. Auf Wunsch der Mit-
glieder des Fachausschusses wurde über die mögliche 

Implementierung einer gemeinsam getragenen Jobbörse dis-
kutiert. Für einen ersten Überblick präsentierten Karriere.at, 
Hokify, Stepstone und Interamt ihre Plattformen.
Nach einem Besuch des Heimatmuseums Traun wurden die 
AusschussteilnehmerInnen zum Ausklang des informativen 
Nachmittags zu einem gemütlichen Abendessen eingeladen.
Am zweiten Sitzungstag wurden die Aspekte �Amtsmiss-
brauch, Untreue und Weisung� aus strafrechtlicher Sicht be-
leuchtet und die Mitglieder diskutierten angeregt über die 
mitgebrachten Fragen.
Das nächste Tre�en des Fachausschusses für Personal
management �ndet von 14. bis 15. Mai 2019 in St. Pölten 
statt.� <
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Public-Sector-Information-Richtlinie

PSI: Was gibt es Neues?
Der PSI-Gesetzesvorschlag der EU-Kommission stellt nur ein kleines und für viele Abgeordnete zu 
technisches Dossier dar.
Daniela Fraiss, Österreichischer Gemeindebund, Brüssel und Simona Wohleser, Österreichischer Städtebund, Brüssel

Aus dem Blickwinkel des E-Government-Aktionsplans 
2016�2020 der Kommission folgt die Novelle der 
PSI-Richtlinie exakt dessen Zielsetzungen und Prinzi-

pien, bis 2020 o�ene, e�ziente und inklusive ö�entliche 
Einrichtungen zu erreichen. Das Prinzip der �O�enheit und 
Transparenz� wird von den Städten und Gemeinden in 
Österreich � insbesondere von den größeren Kommunen 
mit vielfältigeren Daten � auch schon seit vielen Jahren aktiv 
gelebt, wie die überwiegende Zahl an kommunalen Daten-
sätzen auf der Open-Government-Data-Plattform www.data.
gv.at, die kooperativ von Bund, Ländern und Gemeinden 
betrieben wird, eindrucksvoll dokumentiert.
Die verfügbaren Daten der Städte und Gemeinden dürfen 
aber nicht über einen Kamm geschoren werden, wie dies un-
ter dem Regime der PSI-Novelle zu befürchten ist. Eine Be-
reitstellung zieht � folgt man dem Richtlinien-Entwurf � 
eine Fülle an Verp�ichtungen nach sich, die ihrerseits mit 
Aufwand und damit auch mit Kosten für die Kommunen 
verbunden sind: Qualitätssicherung, Bereitstellung in elek
tronischer Form, in standardisierten Datenformaten und ab-
rufbar über standardisierte Schnittstellen, alles Anforderun-
gen, die bei manchen Datenanwendungen, die von PSI be-
tro�en wären, wohl erst zu scha�en sind. 

Frage des Zugangs offen
Argumentiert wird vielfach mit der Förderung und Belebung 
der europäischen IT-Szene und insbesondere Start-ups, die 
nicht über die �nanziellen Möglichkeiten verfügen, kosten-
p�ichtige Daten zu beziehen. Bei allem Verständnis für die 
Idee, die europäische IT-Branche zu stärken, wird leider nur 
allzuoft übersehen, dass die internationale Datenindustrie 
eher nicht in der Europäischen Union angesiedelt ist und 
von einer Ö�nung des Zugangs zu hochwertigen kommuna-
len Daten weit mehr pro�tiert als kleine europäische Start-
ups. Deren Förderung ließe sich über andere Instrumente 
wesentlich e�ektiver steuern.
Übersehen wird häu�g auch leider die Tatsache, dass die 
kommunalen Tätigkeiten schlussendlich keinem Selbstzweck 

dienen, sondern dem Allgemeinwohl der BürgerInnen. Inves-
titionen in die Erhebung, Aufbereitung, Qualitätssicherung 
und Nutzung von kommunalen Daten erfolgt nur zu einem 
vergleichsweise geringen Anteil aus Steuermitteln, sondern 
aus den Leistungserträgen der kommunalen Services (wie bei-
spielsweise der Müllabfuhr oder der Abwasser-Entsorgung) 
und werden somit von den lokalen GemeindebürgerInnen 
bezahlt. Erträge aus einer kostenp�ichtigen Bereitstellung 
dieser Daten �ießen wiederum ins Budget der jeweiligen Ge-
meinde zurück und kommen so unmittelbar dem Gemein-
wohl der ZahlerInnen zugute � ein fairer Kreislauf, der mit 
einer zwangsweisen Freigabe � insbesondere hochwertiger 
Daten wie z. B. Geodaten � durchbrochen wird.
Es gibt in den Reihen der Mitglieder des Europäischen 
Parlaments auch Verständnis für das kommunale Dilemma. 
In der EVP-Fraktion verstehen, teilen und vertreten die 
deutsche CDU-Abgeordnete Sabine Verheyen � früher Bür-
germeisterin von Aachen � und in der S&D-Fraktion die 
deutsche SPD-Abgeordnete Martina Werner die Bedenken 
der Kommunen. Dem Gesetzesentwurf fehlt beispielsweise 
eine ausgewogene Regelung der Frage des Zugangs ö�ent
licher Stellen zu vorhandenen (privatwirtschaftlichen) 
Datensätzen, insbesondere, wenn es sich um Derivate auf 
Grundlage ursprünglich kostenlos von der Kommune zur 
Verfügung gestellter Daten handelt. Ebenso wird das Risiko 
von Wertverlusten und daraus resultierendes gesamtwirt-
schaftliches Schadenpotenzial durch einen Ab�uss von 
Daten aus dem Hoheitsbereich der EU von der Novelle 
nicht adressiert.       

Kommunale Bedenken
Der mit der PSI-Novelle vollzogene Paradigmenwechsel von 
einer bisher freiwilligen hin zur verp�ichtenden Zurverfü-
gungstellung von ö�entlichen Daten stellt eine � aus dem 
Blickwinkel der Kommunen � überaus beunruhigende Ent-
wicklung dar. Es handelt sich dabei um einen klaren Eingri� 
in die kommunale Selbstverwaltung und steht nicht mit 
dem Subsidiaritätsprinzip im Einklang. Es scheint auch, als 
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hätte die europäische Kommission die wenig homogenen 
Größenverhältnisse unterschiedlicher Behörden und Kom-
munen nicht berücksichtigt. Auch die Einbeziehung von 
kommunalen Unternehmen in den Geltungsbereich der 
Richtlinie wird überaus kritisch gesehen, insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass diese vielfach am freien Markt tätig 
sind und dadurch Wettbewerbsnachteile drohen. Es ist über-
dies festzustellen, dass die europäische Kommission parallel 
versucht, eine Verö�entlichung deren Daten auch über an-
dere Gesetzesvorschläge zu erreichen (z. B. über die Trink-
wasserRL), was sehr nach gezielter Ein�ussnahme durch In-
dustrie-LobbyistInnen aussieht.
Im Bereich der Daseinsvorsorge und bei sonstiger kritischer 
Infrastruktur sollte mit der Zurverfügungstellung von Daten 
äußerst sparsam umgegangen werden, um die betro�enen 
Strukturen nicht zu gefährden. Seitens der Interessensvertre-
tungen wird hier ein gewisser Widerspruch zu Schutzinitiati-

ven der Kommission von �wichtigen Diensten für die Gesell-
schaft� gesehen, wie dies im Rahmen der �NIS-Richtlinie� 
verfolgt wird.
Weitere Kritikpunkte aus kommunaler Sicht sind die erhöh-
ten Anforderungen an die technische Zurverfügungstellung 
von Daten und zusätzliche Einschränkungen der ohnehin 
bereits nur geringfügigen Möglichkeiten der Gebührenein-
hebung. Den begrenzten �nanziellen Ressourcen ö�entlicher 
Stellen wird damit nicht mehr Rechnung getragen. 

Hochwertige Datensätze
Ausdrücklich abgelehnt wird auch die neu gescha�ene Kate-
gorie sogenannter �hochwertiger Datensätze�. Es sollte den 
Kommunen selbst überlassen sein, ob und welche Daten sie 
(kostenlos) zur Verfügung stellen. Nicht akzeptabel ist wei-
ters auch die Regelung zur Festsetzung von hochwertigen 
Datensätzen durch die Europäische Kommission selbst. Für 
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die Kommunen birgt diese Regelung schwer kalkulierbare 
Risiken � nicht zuletzt bei der Haushalts- und Investitions-
planung � zusätzlich verstärkt durch die ebenfalls deutlich 
höheren Anforderungen an die einzuhaltenden technischen 
Standards (maschinlesbar), Standardformate, über Standard-
APIs zugänglich, Bereitstellung einer Dokumentation (und 
damit Support) zur technischen Abrufbarkeit und o�ene 
Lizenzierung (wie z. B. Creative Commons Lizenz).

Änderungsanträge
Zu all diesen Kritikpunkten haben der Städtebund und der 
Gemeindebund ˜nderungsanträge formuliert und �kommu-
nala�ne� Mitglieder des Europäischen Parlaments im Bin-
nenmarktausschuss und im Industrieausschuss ersucht, diese 
in den Abstimmungen zu unterstützen. Die Schlussabstim-
mung im federführenden Industrieausschuss ist für den  
3. Dezember 2018 anberaumt. Die informellen/vorbereiten-

den Trilog-Verhandlungen mit dem Rat beginnen bereits 
Ende Oktober. Der Trilog soll Ende Jänner 2019 abgeschlos-
sen sein und die Plenumsabstimmung wird dann Anfang Fe-
bruar 2019 erfolgen. Der zypriotische Hauptberichterstatter 
Neoklis Sylikiotis unterstützt die kommunalen Bedenken � 
ein Lichtblick am Horizont für die Städte und Gemeinden! 
Dem gegenüber stehen die Delegationen im Rat (Vertreter 
der Mitgliedsstaaten), die für die berechtigten kommunalen 
Einwände bislang wenig empfänglich waren. Es bleibt noch 
viel zu tun, es ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten � 
auch in Österreich!� <

Die PSI-Richtlinie

Im Fall der PSI-Richtlinie stützt sich die Kommission auf die in der gelten-
den Version festgelegte Verp�ichtung, bis 2018 einen Umsetzungsbericht 
vorzulegen sowie auf die Ergebnisse der öffentlichen Konsultation sowie 
einer Workshopserie mit SpezialistInnen. Liest man die Zusammen-
fassung der Konsultationsergebnisse, fragt man sich aber doch, warum 
die Revision so umfassend ausfallen soll. Denn im Großen und Ganzen 
bestätigte die Konsultation eine weitgehende Zufriedenheit mit der beste-
henden Richtlinie, selbst die derzeit geltende Gebührenberechnung wurde 
von 38 % der TeilnehmerInnen befürwortet, wenngleich PSI-Datennutze-
rInnen mehrheitlich für die Streichung sämtlicher Gebühren eintraten.
Daten sind aber wohl tatsächlich das neue Gold und es wird nicht allein 
an der Evaluierung der PSI-Richtlinie aus 2013 liegen, dass die Kommis-
sion mit dem Entwurf von April dieses Jahres viel weiter geht als eigent-
lich nötig. Brüssel ist ein Mekka von LobbyistInnen und die Aussicht, den 
Binnenmarkt mit möglichst großzügiger Zurverfügungstellung von Daten 
zu be�ügeln, ist im Sinne einer europäischen Behörde. 
Letztlich relevant ist allerdings, was der EU-Gesetzgeber aus der Kom-
missionsvorlage macht. Der Rat ist bereits weit fortgeschritten, und wie 
es aussieht, unterstützen viele Mitgliedsstaaten die Linie der Kommission. 
Im Parlament legte der aus Zypern stammende Hauptberichterstatter im 
Industrieausschuss einen Berichtsentwurf vor, der viele kommunale Be-
denken aufgreift. Dies ist nicht zuletzt der intensiven Interessenvertretung 
der kommunalen Verbände geschuldet, allen voran des Österreichischen 
Städtebundes und der deutschen Kommunalverbände. Die ExpertInnen 
aus Verbänden und Kommunen werden auch noch weiter gefragt sein, 
denn weitere ̃ nderungsanträge sind nötig, um die Parlamentsposition 
kommunalfreundlich zu schärfen und eine optimale Ausgangslage für die 
Verhandlungen mit dem Rat zu haben. Da der EU-Gesetzgebungsprozess 
ein Aufeinanderzugehen ist, benötigen die Kommunen ein EU-Parlament, 
das sich mehrheitlich der Tatsache bewusst ist, dass die Generierung und 
Wartung von Daten auch im öffentlichen Sektor nicht kostenlos ist. Eine 
Gratismentalität ist abzulehnen, denn letztlich zahlt immer die Bürgerin 
bzw. der Bürger. 
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Bundesvergabegesetz 2018 
Spät, aber doch: Seit 21. August 2018, 0:00 Uhr, ist mit über 2-jähriger Verspätung nun endlich 
das neue Bundesvergabegesetz 2018 in Kraft. Damit hat auch Österreich die EU-
Vergaberichtlinien umgesetzt. Die dadurch vorgezeichneten Änderungen bringen zum Teil 
Erleichterungen für die Städte und Gemeinden, andererseits auch neue Hürden. Ein Überblick.
Gerhard Pöschmann, Wiener Krankenanstaltenverbund, Fachbereichsleiter Wirtschaftsrecht und EU-Koordination

Bestangebotsprinzip
Der durch die Novelle des Bundesvergabegesetzes im Jahr 
2015 weitgehend eingeführte Zwang zum Bestangebots-
prinzip ist teilweise1 gelockert, als Qualitätskriterien nunmehr 
alternativ zu den Zuschlagskriterien im Leistungsverzeichnis 
oder in den Eignungskriterien gefordert werden können (sog. 
Horizontalisierung).
Weiterhin besteht ein Zwang zur Anwendung des Bestan-
gebotsprinzips bei Bauaufträgen von über einer Million Euro.  
Aufgrund des mit der Einführung weiterer Zuschlagskriterien 
verbundenen besonderen Preisdrucks und des Korruptions-
risikos wird dieser Zwang als unsachlich abgelehnt. 

Verhandlungsverfahren 
Das Verhandlungsverfahren stellt weiterhin ein Ausnahme-
verfahren dar. Allerdings wurde die Zulässigkeit deutlich aus-
geweitet. Bei der Vergabe von geistigen Dienstleistungen be-
steht aufgrund der Art des Leistungscharakters gar die P�icht 
zur Durchführung eines Verhandlungsverfahrens. Allerdings 
sind bereits mit dem Zeitpunkt der Bekanntmachung sämt-
liche Ausschreibungsunterlagen (auch jene für die zweite 
Stufe) zu verö�entlichen. Auf diese Weise wird den Gemein-
den die Zeit zur Erstellung der Ausschreibungsunterlagen für 
die zweite Verfahrensstufe stark verkürzt.

Vertragsänderungen
Schon bisher führten wesentliche ˜nderungen während der 
Vertragslaufzeit zu einer Neuausschreibungsp�icht, wobei 
bislang klare De�nitionen, was unter �wesentlich� zu verste-
hen ist, fehlten.
Erstmals �nden sich nunmehr durch die Rechtsprechung des 
EuGH herausgearbeitete Regeln zu Vertragsänderungen2 im 
Bundesvergabegesetz. Erwähnenswert ist dabei die erstmals 
vorgesehene �Safe Harbor��Klausel, nach der ˜nderungen in 
geringen Prozentsätzen des Auftragswertes (10 % bei Liefer� 
und Dienstleistungsaufträgen, 15 % bei Bauaufträgen) keine 
Neuvergabe darstellen und nicht ausschreibungsp�ichtig 

sind, sofern die Schwellenwerte für den Oberschwellen-
bereich nicht erreicht werden3. Ebenso besteht nun eine Kün-
digungsmöglichkeit bestehender Verträge für den Fall des 
Eintritts einer wesentlichen ˜nderung.
§ 365 BVergG 2018 basiert4 auf der EuGH-Judikatur zur 
Zulässigkeit von ˜nderungen abgeschlossener Verträge und 
ist daher im Sinn dieser Rechtsprechung auszulegen. 
Diese Festlegung bringt in weiten Teilen ein Mehr an Rechts-
sicherheit gegenüber dem Ist-Zustand für Rechtsanwender, 
die sich bisher im Graubereich von EuGH-Entscheidungen 
bewegten.

Vertragsau�ösung
Bei schweren Verstößen gegen das Vergaberecht, etwa der Zu-
schlagserteilung an einen Bieter, dessen Angebot aufgrund 
einer strafgerichtlichen Verurteilung ausgeschieden werden 
hätte müssen, sieht § 366 BVergG 20185 nun die P�icht zur 
sofortigen Vertragsau�ösung vor. 

E�Vergabe
Ab Oktober 2018 müssen grundsätzlich alle Vergabeverfah-
ren elektronisch abgewickelt werden.
Eine kommissionelle Angebotsö�nung ist bei der elektroni-
schen Durchführung von Vergabeverfahren nicht mehr vor-
gesehen, ein Angebotsö�nungsprotokoll ist dennoch weiter-
hin zu erstellen.
Die gesetzlichen Fristen im Ober� und Unterschwellen-
bereich wurden angeglichen und das Prinzip wurde umge-
kehrt: Waren früher längere Fristen im Gesetz vorgesehen, 
welche durch die elektronische Abwicklung verkürzt werden 
konnten, sind die (kurzen) Fristen nunmehr der Regelfall 
und werden bei ausnahmsweisem Abgehen von der E-Ver-
gabe entsprechend verlängert.

Interkommunale Zusammenarbeit
Diese Vertragskonstruktionen (im Folgenden �IKZ�) weichen 
von ö�entlichen Aufträgen insbesondere ab, als neben der 
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entgeltlichen Leistungserbringung weitere Elemente eine we-
sentliche Rolle spielen. Für das Vorliegen einer IKZ müssen 
folgende Bedingungen erfüllt sein:
Es handelt sich um eine �Zusammenarbeit� (Kooperation) 
mehrerer ö�entlicher Auftraggeber (z. B. Gemeinden). Jeder 
Beteiligte muss einen Beitrag zur gemeinsamen Ausführung 
der betre�enden ö�entlichen Dienstleistung erbringen, der 
über eine Entgeltszahlung hinausgeht. Keine IKZ liegt daher 
vor, wenn einer der beteiligten ö�entlichen Auftraggeber als 
reiner Leistungsbescha�er (�Geld gegen Leistung�) auftritt! 
Es ist nicht erforderlich, dass alle an der Kooperation Betei-
ligten äquivalente P�ichten übernehmen.
Die Zusammenarbeit wird ausschließlich durch Überlegun-
gen ö�entlichen Interesses bestimmt. Kein privater Dienst-
leister darf somit durch die IKZ einen Vorteil gegenüber sei-
nen Mitbewerbern ziehen.6 
Maximal 20 % der von der IKZ umfassten Tätigkeit darf 
durch die Beteiligten am freien Markt erbracht werden. Das 
Gesetz tri�t hier genauere Regeln über die Art der Berech-
nung.

Inhouse‐Vergabe
Die Bescha�ung von einer eigenen der Gemeinde �zugehöri-
gen�, d. h. dieser zuzurechnenden Gesellschaft ist ebenfalls 
aus der Judikatur heraus entwickelt worden und nun erstmals 
im Gesetz geregelt und an nachstehende Bedingungen ge-
knüpft:
Der Auftraggeber übt über die Gesellschaft eine Kontrolle 
wie über eine eigene Dienststelle aus. Es reicht nicht, dass 
sich der Ein�uss nur auf einen Teil des Tätigkeitsbereiches 
eines Rechtsträgers bezieht.7

Mehr als 80 % der Umsätze der Gesellschaft wird für die Ge-
meinde erzielt (s. dazu oben zur IKZ) 
und �
� es besteht keine direkte Kapitalbeteiligung durch einen 
Privaten.
Während der EuGH früher jede private Kapitalbeteiligung 
bei einem Inhouse-Verhältnis ausschloss8, ist jetzt klargestellt, 
dass eine gesetzlich vorgesehene und zwingende Form der 
privaten Kapitalbeteiligung am Rechtsträger der Inhouse-Fä-
higkeit der Vertragsbeziehung nicht schadet.9 Eine �direkte 
private Kapitalbeteiligung� liegt vor, wenn natürliche oder ju-
ristische Personen Anteilseigner eines Rechtsträgers sind, die 
keine ö�entlichen Auftraggeber sind.
Möglich unter diesen Voraussetzungen ist auch eine Auftrags-
vergabe durch ein ausgegliedertes Unternehmen an die �zuge-
hörige� Gebietskörperschaft ebenso wie eine Auftragsvergabe 
zwischen verschiedenen ausgegliederten Gesellschaften unter-
einander. Eine Bescha�ung von Leistungen durch eigene Stadt-
werke von Städten ist damit vergaberechtlich möglich.� <

1 �Z. B. bei Reinigungs‐ und Bewachungsdienstleistungen sowie bei Lebensmittel
beschaffungen

2 �Vgl. insbesondere zuletzt C-454/06, pressetext, C-160/08, Komm. gg. Deutschland, u. a.
3 Vgl. § 365 Abs. 3 lit. b BVergG 2018
4 �In Umsetzung von  Art. 72 der RL 2014/24/EU und Art. 89 der RL 2014/25/EU
5 In Umsetzung von Art. 73 lit. b und c RL 2014/24/EU
6 �Auch für Finanztransfers zwischen den beteiligten Gemeinden dürfen ausschließlich 

Erwägungen des öffentlichen Interesses maßgeblich sein. Das wäre dann erfüllt, wenn die 
Finanztransfers zwischen den beteiligten öffentlichen Auftraggebern sich auf einen reinen 
Kostenausgleich beschränken würden.

7 Vgl. dazu etwa Rs C-15/13, Technische Universität Hamburg.
8 Vgl. dazu etwa Rs C-26/03, Stadt Halle
9 Z. B. Zwangsmitgliedschaft in einem Verband
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Beschwerden an den VfGH und VwGH: 
Revisionen an den Verwaltungsgerichtshof

Die Zuständigkeit für das Einbringen von Beschwerden an 
den Verfassungsgerichtshof und Revisionen an den Verwal-
tungsgerichtshof sowie von außerordentlichen Revisionen 
wurde bisher aufgrund bestehender Rechtsnormen als nicht 
diskussionswürdig erachtet. Nunmehr hat jedoch eine Ent-
scheidung des Höchstgerichtes dazu geführt, zu prüfen, ob 
die entsprechenden Rechtsnormen die Einbringung bei-
spielsweise einer ordentlichen oder außerordentlichen Revi-
sion rechtfertigen.

Im Zusammenhang mit dieser Entscheidung stand vor allem 
die Rechtsfrage einer P�ichtverletzung im Abgabenrecht zur 
Diskussion und zu einer höchstgerichtlichen Entscheidung an. 
Der erste Teil dieses Artikels zur �ematik Revisionsberech-
tigung wurde in der Ausgabe 10/2018 behandelt und �ndet 
sich online unter https://www.staedtebund.gv.at/index.
php?id=9146

Pflichtverletzung
I. Rechtsproblematik
Gegenstand der als unzulässig zurückgewiesenen Revision 
war im Übrigen die Rechtsfrage des Begri�es der abgaben-
rechtlichen P�ichten. So sieht § 9 Abs. 1 BAO als Rechts-
grundlage für die Geltendmachung einer Haftung unter an-
derem die Verletzung �auferlegter P�ichten� vor und unter 
dem Begri� P�ichten werden lediglich �abgabenrechtliche� 
P�ichten umfassend verstanden (Ritz/Ratgeber/Koran, 
�Abgabenordnung neu�, Linde Verlag und VwGH vom 2. 7. 
2002, 96/14/0076). Im Haftungsverfahren wegen Kommu-
nalsteuer ist im § 6a Abs. 1 KommStG allerdings ein umfas-
sender Begri� der P�ichtverletzung von �abgabenrechtlichen 
oder sonstigen P�ichten� vorgesehen.
Es stellt sich daher zu den abgabenrechtlichen P�ichten zur 
Rechtsdiskussion, ob in jenen Abgabefällen, wenn es sich 
beispielweise um keine Selbstberechnungsabgaben handelt 
oder der abgaberelevante Sachverhalt erfüllt, jedoch eine Ab-
gabevorschreibung noch nicht erfolgt war, ein kompetenter 
und erfahrener Geschäftsführer die Sorgfalt eines ordent
lichen Kaufmannes zu erfüllen und für die Vorsorge der 
Bereitstellung entsprechender �nanzieller Mittel Sorge zu 
tragen hätte, und insbesondere die Nichtbereitstellung der 
�nanziellen Mittel für die zu entrichtenden und zu erwar-
tenden Abgabenleistungen bereits eine Verletzung abgaben-
rechtlicher P�ichten darstellen könnte.

II. Pflichtverletzung im Abgabenrecht 
Zum Verschulden bei der Geltendmachung von Haftungen 
für o�ene Abgabenverbindlichkeiten muss grundsätzlich 
zwischen
»» den allgemeinen Verfahrensvorschriften der Bundesab

gabenordnung (§ 9 BAO),
»» den spezi�schen materiellen Rechtsnormen des Kommu-

nalsteuerrechts (§ 6a KommStG) unterschieden werden.
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II. I Nach der Bundesabgabenordnung 
Nach § 9 Abs. 1 BAO haften die in den §§ 80 � bezeichne-
ten Vertreter neben den durch sie vertretenen Abgabep�ich-
tigen für diese tre�enden Abgaben insoweit, als die Abgaben 
infolge schuldhafter Verletzung der den Vertretern auferleg-
ten P�ichten nicht eingebracht werden können. 
Zur Frage der P�ichtverletzung ist auf die einschlägige 
Rechtsliteratur (Ritz, �Bundesabgabenordnung � Kommen-
tar�, Linde Verlag) und Rechtsprechung (VwGH vom 18. 
10. 1995, Zahl 91/13/0037 und vom 2. 7. 2002, Zahl 
96/14/0076) zu verweisen. Danach ist für die Haftung 
nach § 9 BAO  die Verletzung ausschließlich abgabenrecht-
licher P�ichten von Bedeutung und es obliegt beispiels-
weise dem zur Haftung herangezogenen Geschäftsführer, 
die Gründe darzulegen, welche ihn ohne sein Verschulden 
gehindert haben, die ihm obliegenden abgabenrechtlichen 
Verp�ichtungen zu erfüllen, widrigenfalls von der Abga-
benbehörde eine schuldhafte P�ichtverletzung angenom-
men werden darf.
Zu den abgabenrechtlichen P�ichten gehören (s. Ritz, �Bun-
desabgabenordnung � Kommentar�, Linde Verlag, S. 58 �) 
beispielweise
»» die Führung von gesetzmäßigen Aufzeichnungen und die 

zeitgerechte Einreichung von Abgabenerklärungen sowie 
die O�enlegungs- und Wahrheitsp�icht,

»» fristgerechte Abgabenentrichtung aus Mitteln, die verant-
wortliche Vertreter verwalten,

»» die Informations- und Überwachungsp�icht,
»» die Betrauung geeigneter Dritter mit abgabenrechtlichen 

Agenden oder auch Beauftragung eines Steuerberaters 
oder Wirtschaftstreuhänders mit der Wahrnehmung der 
Abgabenangelegenheiten und Überwachung derselben.

Meiner Meinung nach gehören darüber hinaus jedoch zu den 
abgaberechtlichen P�ichten auch gewisse (abgabenrechtliche) 
Sorgfaltsp�ichten, wenn beispielsweise
»» der Geschäftsführer einen Kanal- oder Wasserleitung

sanschluss durch die Gemeinde beantragt,
»» ihm noch vorzuschreibende Kanal- und Wasserleitungsan-

schlussgebühren bekannt sind,
»» die Verp�ichtung zur Entrichtung von derartigen Abga-

benschuldigkeiten bei einem Anschluss an die Kanalisa-
tions- und Wasserleitungsanlage, o�ensichtlich ist

»» er aus diesem Rechtsgrund in seiner Bilanz � bei Unge-
wissheit des Zeitpunkts der Fälligkeit � eine Rückstellung 
bis zum Ergehen des diesbezüglichen Abgabenbescheides 
zu bilden und in die Bilanz aufzunehmen hätte, 

»» das Fehlen derartiger budgetärer Maßnahmen und eine 
unterlassene Rückstellungsbildung eine Verletzung des 
Grundsatzes der Bilanzwahrheit bilden könnte,

»» die Nichtvorsorge für die Bereitstellung entsprechender 
�nanzieller Mittel für die Entrichtung von sicher zu erwar-
tenden Gebühren (Abgaben) ein Verstoß gegen die allge-
meine Sorgfaltsp�icht eines Geschäftsführers (Kalss/
Nowotny/Schauer, �Österreichisches Gesellschaftsrecht�, 
Manz Verlag) sein könnte,

»» aus diesem fahrlässigen Verhalten der budgetären Nichtbe-
rücksichtigung bei zu erwartenden Abgabenschuldigkeiten 
und damit Missachtung der abgabenrechtlichen O�en
legungsp�icht ein gewisses abgabenrechtlich fahrlässiges 
Verhalten vorzuwerfen ist.

Zu den wichtigsten Agenden des Geschäftsführers zählt auch 
die Unternehmensplanung und damit auch, �nanzielle Mit-
tel für die zu entrichtenden bzw. zu erwartenden Abgaben-
leistungen bereitzustellen; eine Verletzung derartiger Sorg-
faltsp�ichten berechtigt, zumindest ein abgabenrechtlich 
fahrlässiges Verhalten vorzuwerfen. 

II. II Nach dem Kommunalsteuerrecht
Völlig anders ist die Haftung im Kommunalsteuerrecht ge-
staltet, weil nach § 6a KommStG 
»» die Abgabep�ichtigen und deren gesetzlich bezeichneten 

Vertreter insoweit haften, als die Abgaben infolge schuld-
hafter Verletzung der diesen Genannten auferlegten �abga-
benrechtlichen oder sonstigen� P�ichten nicht ohne 
Schwierigkeiten eingebracht werden können,

»»  es sich um eine Gefährdungshaftung handelt, womit le-
diglich die Gefährdung der Einbringlichkeit, jedoch kei-
nesfalls die Uneinbringlichkeit von der Abgabenbehörde 
nachgewiesen werden muss,

»» soweit darüber hinaus Personen auf die Erfüllung der 
P�ichten des Abgabep�ichtigen und der bezeichneten Ver-
treter tatsächlich Ein�uss nehmen, sie ihren Ein�uss da-
hingehend auszuüben haben, dass die betre�enden Abga-
bep�ichtigen bzw. deren Vertreter ihre entsprechenden be-
zeichneten P�ichten erfüllen. ©
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Damit ist im Bereich der Gefährdungshaftung der Kommu-
nalsteuer nicht nur die Verletzung abgabenrechtlicher, son-
dern auch die Verletzung anderer, wie etwa gesellschafts-
rechtlicher, privatrechtlicher oder handelsrechtlicher Ver-
p�ichtungen, für die Geltendmachung der Haftung recht-
lich relevant.

II. III Rechtsfolgerung
Im Abgabenrecht ist daher bei der rechtlichen Quali�kation 
einer P�ichtverletzung rechtlich zu prüfen, ob
»» ausschließlich die Rechtsnormen (allgemeine Haftungsbe-

stimmungen) der Bundesabgabenordnung, 
»» als lex specialis die Rechtsnormen eines Materiengesetzes, 

wie etwa des Kommunalsteuergesetzes,
zur Anwendung zu kommen haben.

So ergeben sich daraus auch die Rechtskonsequenzen, ob
»» das Vorliegen ausschließlich abgabenrechtlicher P�ichten,
»» das Vorliegen  gesellschaftsrechtlicher, handelsrechtlicher 

oder privatrechtlicher und nicht nur abgabenrechtlicher 
P�ichten, für eine P�ichtverletzung, um beispielsweise 
eine Haftung geltend zu machen, notwendige bzw. rechtli-
che Voraussetzung sind.

Dr. Peter Mühlberger, Magistrat Linz, Konsulent

 ÖSTERREICHISCHE 

 GEMEINDE 
 ZEITUNG

Das Sprachrohr des Österreichischen Städtebundes

Lesen Sie jeden Monat spannende Fachartikel  
zu aktuellen kommunalen Themen.

JETZT ABONNIEREN!
Jahresabo: 45 Euro

Einzelheft: 4,70 Euro

KONTAKTDATEN
Telefon +43 (0)1/740 32-725

Mail: abo.oegz@bohmann.at

Eigeninserat_1_2q_170x107.indd   1 24.10.18   10:04

62 � ÖGZ 11/2018

RECHT

OeGZ_11_2018_.indd   62 29.10.18   13:13



Korruption und Amts
missbrauch
DAS Standardwerk zu den §§ 302, 304 
bis 311 StGB | 10. Au�age
Eva Marek, Robert Jerabek | MANZ 
Verlag Wien |  � 42,00 | ISBN: 978-3-214-
03948-6 | 174 Seiten, �exibler Einband

Korruption und Missbrauch der Amts-
gewalt zerstören das Vertrauen in den 
Rechtsstaat und die Verwaltung und 
haben in einem demokratischen Staat 
keinen Platz. Um dem Phänomen Herr 
zu werden, wurde das Korruptions-
strafrecht tiefgreifend novelliert und 
erfuhr fundamentale Klarstellungen 
durch die Rechtsprechung. Die rich-
tige Anwendung der in den Paragra-
phen 302 sowie 304 bis 311 des Straf-

gesetzbuches geregelten, sogenannten 
Amtsdelikte stellt daher oftmals selbst 
langjährige PraktikerInnen vor Schwie-
rigkeiten. Die vom Bundesamt für 
Korruptionsbekämpfung und Korrup-
tionsprävention (BAK) initiierte und 
von Marek und Jerabek verfasste Publi-
kation be�ndet sich auf dem neuesten 
Stand der Rechtsprechung und behan-
delt ausführlich sämtliche Aspekte die-
ses Rechtsgebiets. � <

Genug gejammert
Warum wir gerade jetzt ein starkes, soziales 
Netz brauchen � Mit Zeichnungen von 
Gerhard Haderer und einem Gastbeitrag von 
Christine Mayrhuber
Schenk/Schriebl-Rümmele | Ampuls Verlag | 
� 18,90 | ISBN: 978-3-9504509-0-3 |  
175 Seiten, englische Broschur

Die Autoren bezeichnen sich selbst als 
Kritiker der Entwicklungen im öster-
reichischen Sozial- und Gesundheitsbe-
reich. Sowohl für Martin Schenk, Sozi-
alexperte und Praktiker in der Sozialar-
beit, als auch Martin Schriebl-Rüm-
mele, Gesundheits- und Wirtschafts-
journalist, ist Österreichs Sozialsystem 
eine Erfolgsgeschichte. Sie legen die 
Folgen der zunehmenden Entsolidari-
sierung weltweit o�en und verbinden 
dabei internationale Entwicklungen 

mit dem Erreichten, der aktuellen Situ-
ation und möglichen Auswirkungen in 
Österreich. Dabei setzen sie neun 
Schwerpunkte: Von Verteilung über 
Gefühle, Armut, Bildung und Arbeit, 
Wohnen, Gesundheit und Pensionen 
bis zur P�ege analysieren sie, weisen auf 
Schwachstellen hin, zeigen Alternativen 
auf und heben die Stärken des Beste-
henden hervor: �Die positiven Wirkun-
gen des Sozialstaates gehören gestärkt, 
die Fehlentwicklungen korrigiert.�� <

Kontinuität und Wandel. 
Von „guter Polizey“ zum 
Bürgerservice 
Festschrift 150 Jahre 
Bezirkshauptmannschaften
Reihe: Schriftenreihe des Instituts für 
Föderalismus, Band 125 | � 48 | 
ISBN: 978-3-7003-2093-7 | 450 
Seiten, Einband: gebunden

Die mit Gesetz vom 18. Mai 1868 ein-
gerichteten Bezirkshauptmannschaften 
haben sich als Behörden der allgemei-
nen staatlichen Verwaltung in den Län-
dern bewährt. Sie erfüllen wichtige 
Dienstleistungsfunktionen für die Bür-
gerInnen sowie die Wirtschaft. Aus An-
lass des 150-jährigen Jubiläums hat sich 
das Institut für Föderalismus dazu ent-
schlossen, diese Einrichtung in einer 
Festschrift zu würdigen. Die Festschrift 
beleuchtet ausführlich Geschichte, Ge-
genwart und Zukunft der Bezirkshaupt-
mannschaften.� <
Buchbestellungen unter  
institut@foederalismus.at
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Ertragsanteilsvorschüsse für Oktober 2018   
(Beträge in 1.000 EURO, ohne Zwischenabrechnung)
Ertragsanteile, die auf die Gemeinden verteilt werden:
a) - nach Steuerarten

	 Ertrag für 10/20181	 Veränderung ggü. 10/2017	 Ertrag für 01�10/2018	 Veränderungen ggü. 01�10/2017	

	 in 1.000 EURO	 in %	 in 1.000 EURO	 in %

Steuern, Einkommen, Vermögen (gesamt)	 638.111	 8,8 %	 4.202.450	 8,3 %

davon:				  

Veranlagte Einkommensteuer	 130.962	 1,9 %	 451.378	 13,8 %

Lohnsteuer	 246.278	 5,0 %	 2.589.973	 5,7 %

Kapitalertragsteuer	 11.685	 �4,3 %	 204.579	 16,8 %

Kapitalertragsteuer auf sonstige Erträge	 9.245	 27,2 %	 88.711	 9,5 %

Körperschaftsteuer	 237.134	 18,0 %	 844.537	 12,0 %

Stabilitätsabgabe	 1.381		  10.878	 �27,0 %

Sonstige Steuern (gesamt)	 480.640	 5,6 %	 4.482.722	 3,9 %

davon:					   

Umsatzsteuer	 259.230	 6,2 %	 2.365.600	 3,2 %

Tabaksteuer	 20.378	 5,4 %	 187.466	 3,9 %

Biersteuer	 2.067	 2,5 %	 20.106	 �0,5 %

Mineralölsteuer	 47.222	 1,5 %	 436.329	 �2,2 %

Alkoholsteuer	 1.641	 16,4 %	 15.174	 5,1 %

Energieabgabe	 9.389	 2,3 %	 98.378	 4,2 %

Normverbrauchsabgabe	 6.442	 10,5 %	 51.405	 12,2 %

Grunderwerbsteuer (93,706 % Gemeinden)	 93.273	 7,2 %	 917.417	 9,0 %

Versicherungssteuer	 11.745	 6,4 %	 116.938	 2,1 %

Motorbezogene Versicherungssteuer	 23.343	 6,3 %	 219.695	 5,1 %

KFZ-Steuer	 1.342	 2,3 %	 6.118	 2,7 %

Konzessionsabgabe	 2.584	 �13,3 %	 26.266	 8,2 %

Kunstförderungsbeitrag	 0		  1.578	 0,3 %
1) Datenquelle: BMF � Budgetvollzug (Ertragsanteile): i. d. R. basierend auf dem Steueraufkommen des zweiten vorangegangenen Monats		

	

b) länderweise Anteile *)

	 Ertrag für 10/20181	 Veränderung ggü. 10/2017	 Ertrag für 01�10/2018	 Veränderungen ggü. 01�10/2017	

	 in 1.000 EURO	 in %	 in 1.000 EURO	 in %

Burgenland	 28.168	 6,4 %	 219.796	 5,6 %

Kärnten	 67.313	 7,2 %	 519.100	 4,7 %

Niederösterreich	 183.554	 8,1 %	 1.419.590	 6,2 %

Oberösterreich	 173.717	 7,9 %	 1.347.878	 6,4 %

Salzburg	 75.721	 7,4 %	 591.185	 5,8 %

Steiermark	 139.160	 6,4 %	 1.084.801	 5,4 %

Tirol	 97.959	 8,0 %	 758.585	 4,6 %

Vorarlberg	 52.837	 10,0 %	 410.061	 6,6 %

Wien	 300.320	 6,8 %	 2.335.754	 6,7 %

Summe	 1.118.751	 7,4 %	 8.686.750	 6,0 %
*) ohne Zwischenabrechnung
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In England fehlen P�egekräfte

Die jüngste Arbeitskräfte-Statistik in England zeigt, dass in 
der Altenp�ege rund 110.000 P�egekräfte fehlen. 31 Pro-
zent der P�egerInnen haben im vergangenen Jahr ihren 
Job gewechselt oder die Branche verlassen. Während 
ArbeitgeberInnen immer wieder betonen, dass es eine 
Herausforderung sei, P�egefachkräfte mit der gewünschten 
ethischen Einstellung zu �nden, haben wohl auch das 
schlechte Image der Altenp�ege und die geringe Bezahlung 
Mitschuld. 
P�egerInnen, die bereits in dem Beruf tätig sind, �nden, 
dass man als P�egekraft leidenschaftlich gerne Menschen 
helfen sollte. Nicht das Geld dürfe der ausschlaggebende 
Grund sein, warum man diesen Beruf wählt. Das wird auch 
kaum der Fall sein: Durchschnittlich erhält eine P�egekraft 
im öffentlichen Sektor in England umgerechnet 10,90 Euro 
pro Stunde. Im privaten P�egebereich ist der Stundenlohn 
mit umgerechnet rund 9 Euro noch niedriger. 
Im Vergleich dazu verdient man in einem englischen Super-
markt, in einem Job mit deutlich geringerer Verantwortung, 
umgerechnet zwischen 9,50 Euro und 9,80 Euro pro 
Stunde.

Wütende Eltern in Marseille

�Marseille ist für Kinder eine verbotene Stadt�, wet-
terte ein grüner Ex-Gemeinderat in der zweitgrößten 
Stadt Frankreichs. Dieser Meinung sind immer 
mehr Eltern, ein Kollektiv hat sich nun auf Facebook 
zu den �poussettes enragØes� (wütende Buggies) 
zusammengeschlossen, um auf die Missstände auf-
merksam zu machen: zu schmale Gehsteige, die 
noch dazu oft zugeparkt sind, sodass man mit dem 
Kinderwagen auf die Straße mit ihren vielen Schlag-
löchern ausweichen müsse. Bei einer Fahrt mit der 
U-Bahn kommt man mit einem Buggy nicht durch 
die Zugangssperre. Man muss das Kind herausneh-
men, den Buggy über das Drehkreuz heben und 
gleichzeitig den Fahrschein entwerten. Davor gilt es 
noch Stiegen oder Rolltreppen zu bewältigen, Auf-
züge sind im Marseiller Verkehrsnetz nämlich eine 
Seltenheit. Generell sei die Infrastruktur wenig fami-
lienfreundlich, beschwert sich die Aktionsgruppe 
und fordert unter anderem mehr Krippenplätze und 
eine transparente Platz-Zuteilung.
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Konferenz: Alltagsökonomie  
Systemische Innovationen für neue urbane Gestaltungsräume 
20. November 2018, Wiener Rathaus  
https://www.wu.ac.at/mlgd/news-mlgd-special-pages/news-details/detail/alltagsoekonomie/

Das Konzept der �Foundational Economy� begreift die �Alltagsökonomie� als Rückgrat einer 
funktionierenden städtischen Wirtschaft, die gleichermaßen Nahversorgung und Daseinsvorsorge 
umfasst: Vom Einzelhandel, dem Kaffeehaus und den nicht-kommerziellen Nutzungen bis zu 
 rztin/Arzt, Wasser, Strom und Gas umfasst Alltagsökonomie routinemäßig nachgefragte Güter, 
Dienstleistungen und Infrastrukturen. Diese Tätigkeiten in den Blick zu nehmen, verändert  
den Fokus der Wirtschaftspolitik und lenkt die Aufmerksamkeit hin zu Bedürfnissen �vor Ort�  
und �von unten�.
Im Rahmen der Konferenz �Alltagsökonomie � Systemische Innovationen für neue urbane 
Gestaltungsräume� soll das Konzept der Alltagsökonomie städtischen AkteurInnen, Entschei-
dungsträgerInnen und Initiativen anhand von lokalen sowie internationalen Beispielen vorgestellt 
werden. Um die Alltagsökonomie in Zukunft wirksam zu unterstützen, soll ausgelotet werden,  
wie die Zusammenarbeit öffentlicher Einrichtungen verbessert und die Kooperation mit der  
lokalen Wirtschaft, engagierten BürgerInnen und Vereinen gefördert werden kann.

Wege zur Realisierung des Paradigmenwechsels im Verkehr 
Strategien für die Umsetzung 
ÖVG-Forum, Arbeitskreis Verkehrsträger 
Termin: 20. November 2018, Wien  
www.oevg.at

9.00 Eröffnung N.N.N.
9:15 �Heinz Kloss (Magistrat Salzburg, a. D.) : �Paradigmenwechsel 

und ihre Umsetzung in der Verkehrsplanung der Stadt Salzburg� 
9:45 �Annegret Michler (Büro Leuninger & Michler, ehem. Stadtbau-

meisterin der Stadt Landsberg am Lech): �Praktische Erfahrun-
gen mit der Umsetzung des Paradigmenwechsels in Bayern�

10:15 �Günther Steinbauer (Wiener Linien): �Die Bedeutung der 
U-Bahn für den Mobilitätswandel� � Themenvorschlag

10:45 �Diskussion und Fragen 
11:00 Kaffeepause
11:15 �Prof. Hermann Kno�acher (TU-Wien): �Verkehr ist kein 

Schicksal � Die Grundlagen�
11:45 Diskussion und Fragen
12:00 Mittagspause

13:00 �Sylvia Leodolter (Arbeiterkammer Wien): �Brauchen wir ein 
sozial verträglicheres Verkehrssystem?� 

13:30 �Günter Lichtblau (Umweltbundesamt): �Maßnahmen und deren 
Effekte zur Erfüllung der Klimaziele�

14:00 �Bernhard Inninger (Leitung Stadtplanung Graz): �Die Mühen 
der Ebene � Notizen eines Stadtplaners�

14:30 Diskussion und Fragen
15:00 Kaffeepause
15:30 �DI Helmut Koch (Komobile Gmunden): �ÖV-orientierte Entwick-

lung in kleineren Städten und Gemeinden�
16:00 �Podiumsdiskussion der Vortragenden: �Erfahrungen, Strategien 

und Empfehlungen� 
16:45 �Zusammenfassung und Ausblick [Prof. Hermann Kno�acher  

(TU-Wien)]
17:00 Ende der Veranstaltung 

RENEXPO INTERHYDRO 
Treffpunkt der europäischen Wasserkraftbranche

Mit Themen wie aktueller Stand der Technik und Innovationen, Rahmenbedingungen auf EU- und nationaler Ebene, Wirtschaftlichkeit und die ökologischen 
Aspekte der Wasserkraft spricht die Kongressmesse alle in der Wasserkraft tätigen Personen aus Wirtschaft und Industrie, Behörden und Kommunen, Politik 
und Wissenschaft sowie Hochschulen und Universitäten aus ganz Europa an.

29. und 30. November 2018, Messe Salzburg
www.renexpo-hydro.eu
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Kontakt: 
oegz@staedtebund.gv.at

Symposion:  
Steuerung im österreichischen Föderalismus  
Herausforderungen und Optionen

Zeit: 13. November 2018,10 bis 15 Uhr
Ort: Kommunalkredit Austria, Türkenstraße 9, 1092 Wien

Zu Steuerungsde�ziten, Steuerungsansätzen in Theorie und Praxis 
mit den Schwerpunkten Regionalpolitik und Finanzausgleich sprechen 
Claire Charbit (OECD), Peter Biwald (KDZ), Michael Getzner (TU Wien), 
Markus Gruber (convelop) und Karoline Mitterer (KDZ). Innovationen 
im politisch-administrativen System diskutieren wir mit politischen 
VertreterInnen aller staatlicher Ebenen.

Das Symposium wird vom KDZ � Zentrum für Verwaltungsforschung 
gemeinsam mit dem Österreichischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung und der Kommunalkredit Austria veranstaltet. Die Veranstal-
tung wird gesponsert von der Kommunalkredit, dem Österreichischen 
Städtebund und der Industriellenvereinigung.

Informationen unter:
http://kdz.eu/

Ausblick: Öffentlicher Raum

Die nächste Ausgabe der ÖGZ beleuchtet den öffentlichen Raum.  
Der Schwerpunkt umfasst Themen wie Kon�iktmanagement im öffent-
lichen Raum, Leerstandsnutzung oder Fußverkehr.

Die Ausgabe erscheint am 5. Dezember 2018
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November
7. bis 8. November FA Sport Salzburg

12. bis 13. November FA für Energie Innsbruck

12. bis 13. November Verwaltungsorganisation Dornbirn

15. bis 16. November Netzwerktreffen Gesunde Städte Wörgl

19. November Wissensnetzwerk Wohnen für alle Wien

19. bis 20. November FA Kultur Wien

27. November FA Friedhöfe und Feuerhallen und 
FA kommunale Bestatter 

Wien

29. bis 30. November FA für Bauangelegenheiten Wien

29. bis 30. November FA für Informationstechnologie (FIT) Linz

Dezember
6. bis 7. Dezember FA für Rechtsangelegenheiten Hall in Tirol

10. Dezember AG Lehrlingsmanagement Linz

Termine des Städtebundes 
November 2018 bis Mai 2019 2019

März
7. bis 8. März Sitzung der Landes

geschäftsführerInnen
St. Pölten

13. bis 14. März FA Integration Linz

April
2. April Fachausschuss  

GIS-KoordinatorInnen
Wien

4. bis. 5. April AK KommunalarchivarInnen Innsbruck

Mai
14. bis 15. Mai FA Personalmanagement St. Pölten

22. Mai Wiener Symposium der 
städtischen Kontrolleinrichtungen

Wien

22. bis 24. Mai Österreichischer Städtetag Rust
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w enmehr

zumleben.
Ihre LEBENSQUALITÄT  
ist unsere Aufgabe.
Kultur, Immobilien, Logistik und Medien:  
Die Wien Holding schafft Lebensqualität für unsere 
Stadt. 365 Tage im Jahr zu jeder Zeit an jedem Ort. 
Für alle Wienerinnen und Wiener. 

www.wienholding.at
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